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Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Versorgungsänderungsgesetzes 2001

A. Problem

Die Beamtenversorgung steht ebenso wie andere Alterssicherungssysteme vor
dem Problem erheblich steigender Ausgaben. Ursachen hierfür sind die allge-
meine demographische Entwicklung, die erhebliche Verlängerung der Pen-
sionslaufzeiten sowie die Folgen der Ausweitung des Personalbestandes im
öffentlichen Dienst in den 60er und 70er Jahren. Vor diesem Hintergrund
besteht in der Beamtenversorgung Reformbedarf, nachdem im Bereich der ge-
setzlichen Rentenversicherung bereits Reformmaßnahmen ergriffen wurden.

B. Lösung

Der Gesetzentwurf überträgt die Reformmaßnahmen der gesetzlichen Renten-
versicherung (des Altersvermögensgesetzes – AVmG – und des Altersvermö-
gensergänzungsgesetzes – AVmEG –) wirkungsgleich und systemgerecht auf
die Beamtenversorgung. Dazu enthält der Entwurf im Wesentlichen folgende
Maßnahmen:

– Parallel zur ersten Stufe der Rentenreform Abflachung des Anstiegs der Ver-
sorgungsbezüge im Rahmen der acht Versorgungsanpassungen ab dem Jahre
2003;

– Einbeziehung der aktiven Beamten in die gesetzliche Förderung einer priva-
ten kapitalgedeckten Altersvorsorge;

– Weiterer Aufbau der Versorgungsrücklage in Parallele zur zweiten Stufe der
Rentenreform;

– Absenkung der Hinterbliebenenversorgung bei gleichzeitiger Einführung
eines Kinderzuschlages zum Witwengeld;

– Einführung weiterer kinderbezogener Verbesserungen in Übereinstimmung
mit den Maßnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung;

– Weitere Änderungen zur Fortentwicklung des Beamtenversorgungsrechts.

C. Alternativen

Keine
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D. Kosten

1. Kosten der öffentlichen Haushalte

Mit diesem Gesetz werden die Versorgungskosten von Bund, Ländern und
Gemeinden gesenkt. Minderausgaben entstehen den öffentlichen Haushalten
insofern in der ersten Stufe (voraussichtlich 2003 bis 2010) in Höhe von
ca. 12 Mrd. DM. Diese verteilen sich auf Bund, Länder und Gemeinden wie
folgt: Bund: gut 2 Mrd. DM; Länder: knapp 8,7 Mrd. DM; Gemeinden: knapp
1,3 Mrd. DM. Die Hälfte dieser Einsparungen wird den Versorgungsrücklagen
zugeführt.

In der zweiten Stufe werden durch die Fortsetzung des Aufbaus der Versor-
gungsrücklagen Sondervermögen gebildet, die zur Minderung der Versor-
gungslasten der öffentlichen Haushalte beitragen.

Durch die Einbeziehung der Beamten, Richter und Soldaten in die steuerliche
Förderung der privaten Altersvorsorge ist in den Jahren von 2003 bis 2010 mit
Steuermindereinnahmen in Höhe von rund 9,3 Mrd. DM zu rechnen.

2. Sonstige Kosten

Keine
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Entwurf eines Versorgungsänderungsgesetzes 2001

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Beamtenversorgungsgesetz

Das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847,
2033), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9 Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleich-
bare Zeiten“

b) Die Angabe zu § 12b wird wie folgt gefasst:

„§ 12b Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet“

c) Nach der Angabe zu § 38 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 38a Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines unge-
borenen Kindes“

d) Nach der Angabe zu § 50 werden folgende Angaben
eingefügt:

„§ 50a Kindererziehungszuschlag

§ 50b Kindererziehungsergänzungszuschlag

§ 50c Kinderzuschlag zum Witwengeld

§ 50d Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag

§ 50e Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen“

e) Die Überschrift zu Abschnitt X wird wie folgt ge-
fasst:

„Vorhandene Versorgungsempfänger und Versor-
gungsfälle ab 1. Januar 2002“

f) Nach der Angabe zu § 69e wird folgende Angabe
eingefügt:

„§ 69f Übergangsregelungen aus Anlass des Versor-
gungsänderungsgesetzes 2001“

g) Die Angabe zu Abschnitt XII wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt XII (weggefallen)“

h) Die Angabe zu § 89 wird wie folgt gefasst:

„§ 89 (weggefallen)“

i) Die Angabe zu Abschnitt XIV wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt XIV (weggefallen)“

j) Die Angabe zu den §§ 92 bis 104 „§§ 92 bis 104
(Änderung von Rechtsvorschriften)“ wird gestrichen.

k) Die Angabe zu § 107c wird wie folgt gefasst:

„§ 107c Verteilung der Versorgungslasten bei erneu-
ter Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstver-

hältnis in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 ein-
gefügt:

„9. Leistungen nach den §§ 50a bis 50e,“

bb) Die bisherigen Nummern 9 und 10 werden die
Nummern 10 und 11.

b) In Absatz 2 werden das Wort „gehören“ durch das
Wort „gehört“ ersetzt und die Wörter „und der Kin-
dererziehungszuschlag“ gestrichen.

3. In § 4 Abs. 1 Satz 4 werden die Wörter „im Beitrittsge-
biet“ durch die Angabe „in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet“ ersetzt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „oder die
diesem entsprechenden Dienstbezüge“ gestrichen.

b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten entsprechend.“

5. In § 6 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „im Reichsge-
biet“ gestrichen.

6. § 8 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein
Beamter nach Vollendung des 17. Lebensjahres vor der
Berufung in das Beamtenverhältnis berufsmäßig im
Dienst der Bundeswehr, der Nationalen Volksarmee der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik oder
im Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat.“

7. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9
Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und

vergleichbare Zeiten

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der ein
Beamter nach Vollendung des 17. Lebensjahres vor der
Berufung in das Beamtenverhältnis

1. nichtberufsmäßigen Wehrdienst oder Polizeivoll-
zugsdienst geleistet hat oder

2. sich insgesamt länger als drei Monate in einem Ge-
wahrsam (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 9 des
Häftlingshilfegesetzes in der bis zum 28. Dezember
1991 geltenden Fassung) befunden hat oder

3. sich auf Grund einer Krankheit oder Verwundung als
Folge eines Dienstes nach Nummer 1 oder im Sinne
des § 8 Abs. 1 im Anschluss an die Entlassung ar-
beitsunfähig in einer Heilbehandlung befunden hat.

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 5 bis 7 und Abs. 2 gilt ent-
sprechend.“
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8. § 10 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „im Reichsgebiet“ werden gestrichen.

b) In Nummer 2 wird die Angabe „oder nach An-
nahme für die Laufbahn ausgeübten handwerksmä-
ßigen, technischen oder sonstigen fachlichen“ ge-
strichen.

9. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz wird nach dem
Wort „können“ die Angabe „nach Vollendung des
17. Lebensjahres verbrachte“ eingefügt.

b) In Absatz 5 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 1
Nr. 1“ durch die Angabe „Absatz 1 bis 4“ ersetzt.

10. § 12b wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „im Beitritts-
gebiet“ durch die Angabe „in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „im Beitritts-
gebiet“ durch die Angabe „in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet“ und die An-
gabe „66 Abs. 7“ jeweils durch die Angabe „66
Abs. 9“ ersetzt.

11. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhege-
haltfähiger Dienstzeit 1,79375 vom Hundert
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 5), ins-
gesamt jedoch höchstens 71,75 vom Hundert.“

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimalstel-
len auszurechnen.“

cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Dabei ist die zweite Dezimalstelle um eins zu
erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine der
Ziffern fünf bis neun verbleiben würde.“

dd) In dem neuen Satz 4 wird die Angabe „Satz 2
gilt “ durch die Angabe „die Sätze 2 und 3 gel-
ten“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Satz 2 und 3“
durch die Angabe „Satz 2 bis 4“ ersetzt.

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „fünfundsiebzig“
durch die Zahl „71,75“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Das erhöhte Ruhegehalt darf die Dienstbe-
züge, die dem Beamten in diesem Zeitpunkt
zustanden, nicht übersteigen; das nach sonsti-
gen Vorschriften ermittelte Ruhegehalt darf
nicht unterschritten werden.“

12. § 14a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

„a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 42
Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder
entsprechenden Landesrechts in den Ruhe-
stand versetzt worden ist oder“

bb) In Nummer 3 wird das Wort „siebzig“ durch
die Zahl „66,97“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Erhöhung des Ruhegehalts beträgt
0,95667 vom Hundert der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge für je zwölf Kalendermonate der
für die Erfüllung der Wartezeit (Absatz 1 Nr. 1)
anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, so-
weit sie nach Vollendung des 17. Lebensjahres
und vor Begründung des Beamtenverhältnisses
zurückgelegt wurden und nicht als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt sind.“

bb) In Satz 2 wird das Wort „siebzig“ durch die
Zahl „66,97“ ersetzt.

cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Für die Berechnung nach Satz 1 sind verblei-
bende Kalendermonate unter Benutzung des
Nenners 12 umzurechnen; § 14 Abs. 1 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.“

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Anträge, die innerhalb von drei Monaten nach
Eintritt des Beamten in den Ruhestand gestellt
werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhe-
standseintritts gestellt.“

bb) Im neuen Satz 3 werden die Wörter „nach dem
Eintritt des Beamten in den Ruhestand“ durch
die Wörter „zu einem späteren Zeitpunkt“ er-
setzt.

13. § 15a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 24a“ durch die
Wörter „den entsprechenden Vorschriften“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Dienstunfallversor-
gung“ durch das Wort „Unfallfürsorge“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 wird jeweils die
Angabe „nach § 12b des Beamtenrechtsrahmenge-
setzes“ gestrichen.

14. In § 18 Abs. 2 Nr. 2 werden der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgende Angabe angefügt:

„höchstens jedoch in Höhe des Sterbegeldes nach Ab-
satz 1 Satz 2 und 3.“

15. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Lebenszeit“ fol-
gende Angabe eingefügt: „, der die Voraussetzun-
gen des § 4 Abs. 1 erfüllt hat,“

b) In Satz 2 Nr. 1 werden die Wörter „weniger als drei
Monate“ durch die Wörter „nicht mindestens ein
Jahr“ ersetzt.
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16. § 20 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „sechzig“ durch die Zahl
„55“ ersetzt.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Das Witwengeld beträgt nach Anwendung des
§ 50c mindestens 60 vom Hundert des Ruhegehal-
tes nach § 14 Abs. 4 Satz 2; § 14 Abs. 4 Satz 3 ist
anzuwenden.“

17. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz ange-
fügt:

„Wird ein Erwerbsersatzeinkommen nicht bean-
tragt oder wird auf ein Erwerbs- oder Erwerbs-
ersatzeinkommen verzichtet oder wird an deren
Stelle eine Kapitalleistung, Abfindung oder Bei-
tragserstattung gezahlt, ist der Betrag zu berück-
sichtigen, der ansonsten zu zahlen wäre.“

b) In Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 werden die Wörter „berufs-
oder erwerbsunfähig“ durch das Wort „erwerbsge-
mindert“ ersetzt.

18. In § 23 Abs. 1 wird nach dem Wort „Waisengeld“ der
Punkt durch ein Komma ersetzt und folgender Satzteil
angefügt: „wenn der Beamte die Voraussetzungen des
§ 4 Abs. 1 erfüllt hat.“

19. In § 25 Abs. 3 wird die Angabe „§ 22 Abs. 2 oder 3“
durch die Angabe „§ 22 Abs. 2 oder 3 oder § 86
Abs. 1“ ersetzt.

20. § 30 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach Satz 1 folgende Sätze ein-
gefügt:

„Unfallfürsorge wird auch dem Kind einer Beamtin
gewährt, das durch deren Dienstunfall während der
Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde.
Satz 2 gilt auch, wenn die Schädigung durch beson-
dere Einwirkungen verursacht worden ist, die gene-
rell geeignet sind, bei der Mutter einen Dienstunfall
im Sinne des § 31 Abs. 3 zu verursachen.“

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

„Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind
der Beamtin Leistungen nach den Nummern 2 und
3 sowie nach § 38a.“

21. In § 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird der Punkt durch das
Wort „und“ ersetzt und folgende Nummer 3 angefügt:

„3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in
dem ihm gleichstehenden Dienst, zu deren Über-
nahme der Beamte gemäß § 64 des Bundesbeam-
tengesetzes oder entsprechendem Landesrecht ver-
pflichtet ist, oder Tätigkeiten, deren Wahrnehmung
von ihm im Zusammenhang mit den Dienstge-
schäften erwartet wird, sofern der Beamte hierbei
nicht in der gesetzlichen Unfallversicherung versi-
chert ist (§ 2 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch).“

22. In § 32 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Anträge auf Gewährung von Sachschadensersatz
nach Satz 1 sind innerhalb einer Ausschlussfrist von
drei Monaten zu stellen.“

23. In § 33 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „nach amts-
ärztlichem Gutachten“ durch die Wörter „nach einer
Stellungnahme eines durch die Dienstbehörde be-
stimmten Arztes“ ersetzt.

24. In § 35 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „amtsärztlich“
durch die Wörter „durch einen von ihr bestimmten
Arzt“ ersetzt.

25. § 37 Abs. 3 und 4 wird aufgehoben.

26. In § 38 Abs. 6 Satz 2 wird das Wort „amtsärztlich“
durch die Wörter „durch einen von ihr bestimmten
Arzt“ ersetzt.

27. Nach § 38 wird folgender § 38a eingefügt:

„§ 38a
Unterhaltsbeitrag bei Schädigung

eines ungeborenen Kindes

(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 30
Abs. 1 Satz 2 und 3 für die Dauer der durch einen
Dienstunfall der Mutter verursachten Minderung der
Erwerbsfähigkeit gewährt

1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des Min-
destunfallwaisengeldes nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 in
Verbindung mit § 36 Abs. 3 Satz 3,

2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindes-
tens 20 vom Hundert in Höhe eines der Minderung
der Erwerbsfähigkeit entsprechenden Teils des Un-
terhaltsbeitrages nach Nummer 1.

(2) § 38 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjähri-
gen wird die Minderung der Erwerbsfähigkeit nach
den Auswirkungen bemessen, die sich bei Erwachse-
nen mit gleichem Gesundheitsschaden ergeben wür-
den. Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, Untersu-
chungen zu ermöglichen.

(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung
des 14. Lebensjahres 30 vom Hundert, vor Vollendung
des 18. Lebensjahres 50 vom Hundert der Sätze nach
Absatz 1.

(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrag ruht in-
soweit, als während einer Heimpflege von mehr als
einem Kalendermonat Pflegekosten gemäß § 34 Abs. 1
erstattet werden.

(5) Hat ein Unterhaltsbeitragsberechtigter Anspruch
auf Waisengeld nach diesem Gesetz, wird nur der
höhere Versorgungsbezug gezahlt.“

28. In § 42 Satz 2 werden die Wörter „nächsthöheren als“
durch die Wörter „übernächsten an Stelle“ ersetzt.

29. § 43 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„In sinngemäßer Anwendung der Absätze 1 und 2 wird
eine einmalige Entschädigung gewährt, wenn sich der
Unfall bei einer besonderen Verwendung im Sinne des
§ 58a Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes oder im
dienstlichen Zusammenhang damit ereignet hat und
auf sonst vom Inland wesentlich abweichende Verhält-
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nisse mit gesteigerter Gefährdungslage zurückzufüh-
ren ist.“

30. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 „§ 32 Satz 2 bleibt unberührt.“

bb) In dem neuen Satz 3 wird nach dem Wort
„Frist“ die Angabe „nach Satz 1“ eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „eine den An-
spruch auf Unfallfürsorge begründende Folge
des Unfalles erst später bemerkbar geworden
ist“ durch die Wörter „mit der Möglichkeit ei-
ner den Anspruch auf Unfallfürsorge begrün-
denden Folge des Unfalles nicht habe gerech-
net werden können“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „eine Unfallfolge
bemerkbar geworden ist“ durch die Wörter
„mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf
Unfallfürsorge begründenden Folge des Unfal-
les gerechnet werden konnte“ ersetzt.

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Unfallfürsorge nach § 30 Abs. 1 Satz 2 wird
nur gewährt, wenn der Unfall der Beamtin inner-
halb der Fristen nach Absatz 1 und 2 gemeldet und
als Dienstunfall anerkannt worden ist. Der An-
spruch auf Unfallfürsorge nach § 30 Abs. 2 Satz 2
ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Geburt
an von den Sorgeberechtigten geltend zu machen.
Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Zehn-Jah-
res-Frist am Tag der Geburt zu laufen beginnt. Der
Antrag muss, nachdem mit der Möglichkeit einer
Schädigung durch einen Dienstunfall der Mutter
während der Schwangerschaft gerechnet werden
konnte oder das Hindernis für den Antrag wegge-
fallen ist, innerhalb von drei Monaten gestellt wer-
den.“

31. In § 47a Abs. 1 wird das Wort „fünfundsiebzig“ durch
die Zahl „71,75“ ersetzt.

32. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt:

„(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbe-
zügen sind die sich ergebenden Bruchteile eines
Cents bis 0,4 abzurunden und ab 0,5 aufzurunden.
Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei
Dezimalstellen durchgeführt. Jeder Versorgungsbe-
standteil ist einzeln zu runden. Abweichend von
den Sätzen 1 und 2 sind bei der Berechnung von
Leistungen nach § 50a bis § 50d die Regelungen
des § 121 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
anzuwenden.“

b) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9.

33. Nach § 50 werden folgende §§ 50a bis 50e eingefügt:

„§ 50a
Kindererziehungszuschlag

(1) Hat ein Beamter ein nach dem 31. Dezember
1991 geborenes Kind erzogen, erhöht sich sein Ruhe-
gehalt für jeden Monat einer ihm zuzuordnenden
Kindererziehungszeit um einen Kindererziehungszu-
schlag nach Maßgabe dieses Gesetzes. Dies gilt nicht,
wenn der Beamte wegen der Erziehung des Kindes in
der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungs-
pflichtig (§ 3 Satz 1 Nr. 1 Sechstes Buch Sozialgesetz-
buch) war und die allgemeine Wartezeit für eine Rente
der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist.

(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf
des Monats der Geburt und endet nach 36 Kalender-
monaten, spätestens jedoch mit dem Ablauf des Mo-
nats, in dem die Erziehung endet. Wird während dieses
Zeitraums vom erziehenden Elternteil ein weiteres
Kind erzogen, für das ihm eine Kindererziehungszeit
zuzuordnen ist, wird die Kindererziehungszeit für die-
ses und jedes weitere Kind um die Anzahl der Kalen-
dermonate der gleichzeitigen Erziehung verlängert.

(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu
einem Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3
Nr. 2 und 3 Erstes Buch Sozialgesetzbuch) gilt § 56
Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entspre-
chend.

(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags ent-
spricht für jeden Monat der Kindererziehungszeit dem
in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen Renten-
werts.

(5) Der um den Kindererziehungszuschlag erhöhte
Betrag, der sich unter Berücksichtigung der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge und der auf die Kindererzie-
hungszeit entfallenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit als
Ruhegehalt ergeben würde, darf die Höchstgrenze nicht
übersteigen. Als Höchstgrenze gilt der Betrag, der sich
unter Berücksichtigung des aktuellen Rentenwerts nach
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch und des auf die
Jahre der Kindererziehungszeit entfallenden Höchst-
werts an Entgeltpunkten in der Rentenversicherung
nach Anlage 2b zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch
als Rente ergeben würde.

(6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte
Ruhegehalt darf nicht höher sein als das Ruhegehalt,
das sich unter Berücksichtigung des Höchstruhege-
haltssatzes und der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich
das Ruhegehalt berechnet, ergeben würde.

(7) Für die Anwendung des § 14 Abs. 3 sowie von
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt
der Kindererziehungszuschlag als Teil des Ruhege-
halts.

(8) Hat ein Beamter vor der Berufung in ein Beam-
tenverhältnis ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes
Kind erzogen, gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend
mit der Maßgabe, dass die Kindererziehungszeit zwölf
Kalendermonate nach Ablauf des Monats der Geburt
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endet. Die §§ 249 und 249a des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch gelten entsprechend.

§ 50b
Kindererziehungsergänzungszuschlag

(1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kinder-
erziehungsergänzungszuschlag, wenn

1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zeiten der
Erziehung eines Kindes bis zur Vollendung des
zehnten Lebensjahres oder Zeiten der nichterwerbs-
mäßigen Pflege eines pflegebedürftigen Kindes (§ 3
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres

a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind
zusammentreffen oder

b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die als ruhe-
gehaltfähig berücksichtigt werden, oder Zeiten
nach § 50d Abs. 1 Satz 1 zusammentreffen,

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 3a
Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch be-
steht und

3. dem Beamten die Zeiten nach § 50a Abs. 3 zuzu-
ordnen sind.

Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird nicht
für Zeiten gewährt, für die ein Kindererziehungszu-
schlag zusteht.

(2) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungszu-
schlags entspricht für jeden angefangenen Monat, in
dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt waren,

1. im Fall von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a dem in § 70
Abs. 3a Satz 2 Buchstabe b des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil des aktuel-
len Rentenwerts,

2. im Fall von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b einem
Bruchteil in Höhe von 0,0278 des aktuellen Renten-
werts.

(3) § 50a Abs. 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe,
dass in Satz 1 neben den Kindererziehungszuschlag
der Kindererziehungsergänzungszuschlag und eine
Leistung nach § 50d Abs. 1 sowie bei der Ermittlung
der Höchstgrenze an die Stelle des in Satz 2 genannten
Höchstwertes an Entgeltpunkten für jeden Monat der
Zeiten nach §§ 50a und 50b der in § 70 Abs. 2 Satz 1
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmte
Bruchteil des aktuellen Rentenwerts tritt. § 50a Abs. 6
und 7 gilt entsprechend.

§ 50c
Kinderzuschlag zum Witwengeld

(1) Das Witwengeld nach § 20 Abs. 1 erhöht sich für
jeden Monat einer nach § 50a Abs. 3 zuzuordnenden
Kindererziehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in
dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, um
einen Kinderzuschlag. Der Zuschlag ist Bestandteil der
Versorgung. Satz 1 gilt nicht bei Bezügen nach § 20
Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 4.

(2) War die Kindererziehungszeit dem vor Voll-
endung des dritten Lebensjahres des Kindes Verstor-
benen zugeordnet, erhalten Witwen und Witwer den

Kinderzuschlag anteilig mindestens für die Zeit, die bis
zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das dritte Le-
bensjahr vollendet hat, fehlt. Stirbt ein Beamter vor der
Geburt des Kindes, sind der Berechnung des Kinderzu-
schlags 36 Kalendermonate zugrunde zu legen, wenn
das Kind innerhalb von 300 Tagen nach dem Tod ge-
boren wird. Ist das Kind später geboren, wird der
Zuschlag erst nach Ablauf des in § 50a Abs. 2 Satz 1
genannten Zeitraums gewährt. Verstirbt das Kind vor
der Vollendung des dritten Lebensjahres, ist der Kin-
derzuschlag anteilig zu gewähren.

(3) Die Höhe des Kinderzuschlags entspricht für
jeden Monat der Kindererziehungszeit, in dem die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 erfüllt waren, 55 vom
Hundert des in § 78a Abs. 1 Satz 3 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteils des
aktuellen Rentenwerts.

(4) § 50a Abs. 7 und § 69f Abs. 5 Satz 2 gelten ent-
sprechend.

§ 50d
Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag

(1) War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1a des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungs-
pflichtig, weil er einen Pflegebedürftigen nicht er-
werbsmäßig gepflegt hat, erhält er für die Zeit der
Pflege einen Pflegezuschlag zum Ruhegehalt. Dies gilt
nicht, wenn die allgemeine Wartezeit in der gesetzli-
chen Rentenversicherung erfüllt ist.

(2) Hat ein Beamter ein ihm nach § 50a Abs. 3 zuzu-
ordnendes pflegebedürftiges Kind nicht erwerbsmäßig
gepflegt (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch), erhält
er neben dem Pflegezuschlag einen Kinderpflegeergän-
zungszuschlag. Dieser wird längstens für die Zeit bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürf-
tigen Kindes und nicht neben einem Kindererziehungs-
ergänzungszuschlag oder einer Leistung nach § 70
Abs. 3a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ge-
währt.

(3) Die Höhe des Pflegezuschlags ergibt sich aus der
Vervielfältigung der nach § 166 Abs. 2 in Verbindung
mit § 70 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
für die Zeit der Pflege nach Absatz 1 ermittelten Ent-
geltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert. Die Höhe
des Kinderpflegeergänzungszuschlags ergibt sich aus
dem in § 70 Abs. 3a Satz 2 Buchstabe a und Satz 3 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruch-
teil des aktuellen Rentenwerts.

(4) § 50a Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend. § 50a
Abs. 5 gilt bei der Anwendung des Absatzes 2 mit der
Maßgabe, dass bei der Ermittlung der Höchstgrenze an
die Stelle des in Satz 2 genannten Höchstwertes an
Entgeltpunkten für jeden Monat berücksichtigungs-
fähiger Kinderpflegezeit der in § 70 Abs. 2 Satz 1 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmte Bruch-
teil des aktuellen Rentenwerts tritt.

§ 50e
Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen

(1) Versorgungsempfänger, die vor Vollendung des
65. Lebensjahres in den Ruhestand treten, erhalten vor-
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übergehend Leistungen nach den §§ 50a, 50b und 50d,
wenn

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die allgemeine
Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen Renten-
versicherung erfüllt ist,

2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 42
Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder ent-
sprechenden Landesrechts in den Ruhestand
versetzt worden sind oder

b) sie wegen Erreichens einer besonderen Alters-
grenze in den Ruhestand getreten sind und das
60. Lebensjahr vollendet haben,

3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch dem Grunde nach zustehen, je-
doch vor dem Erreichen der maßgebenden Alters-
grenze noch nicht gewährt werden,

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert
noch nicht erreicht haben,

5. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 bezogen
werden; die Einkünfte bleiben außer Betracht, so-
weit sie durchschnittlich im Monat 325 Euro nicht
überschreiten.

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht
überschritten werden, der sich bei Berechnung des Ru-
hegehalts mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 vom
Hundert ergibt. Die Leistungen nach Satz 1 werden
nicht gewährt, soweit ihnen zugrunde liegende Pflicht-
beitragszeiten bereits im Rahmen des § 14a berück-
sichtigt werden.

(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ablauf des
Monats, in dem der Versorgungsempfänger das 65. Le-
bensjahr vollendet. Sie endet vorher, wenn der Versor-
gungsempfänger

1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenver-
sicherung bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem
Beginn der Rente, oder

2. ein Erwerbseinkommen über durchschnittlich im
Monat 325 Euro hinaus bezieht, mit Ablauf des Ta-
ges vor Beginn der Erwerbstätigkeit.

(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge,
die innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Be-
amten in den Ruhestand gestellt werden, gelten als
zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt. Wird
der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so
wird die Leistung vom Beginn des Antragsmonats an
gewährt.“

34. Dem § 52 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode
des Versorgungsberechtigten auf ein Konto bei einem
Geldinstitut überwiesen wurden, gelten als unter dem
Vorbehalt der Rückforderung erbracht. Das Geldinsti-
tut hat sie der überweisenden Stelle zurückzuüberwei-
sen, wenn diese sie als zu Unrecht erbracht zurückfor-
dert. Eine Verpflichtung zur Rücküberweisung besteht
nicht, soweit über den entsprechenden Betrag bei Ein-
gang der Rückforderung bereits anderweitig verfügt
wurde, es sei denn, dass die Rücküberweisung aus ei-

nem Guthaben erfolgen kann. Das Geldinstitut darf
den überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung eige-
ner Forderungen verwenden.

(5) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem
Tode des Versorgungsberechtigten zu Unrecht erbracht
worden sind, haben die Personen, die die Geldleistun-
gen in Empfang genommen oder über den entspre-
chenden Betrag verfügt haben, diesen Betrag der über-
weisenden Stelle zu erstatten, sofern er nicht nach Ab-
satz 4 von dem Geldinstitut zurücküberwiesen wird.
Ein Geldinstitut, das eine Rücküberweisung mit dem
Hinweis abgelehnt hat, dass über den entsprechenden
Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, hat der über-
weisenden Stelle auf Verlangen Namen und Anschrift
der Personen, die über den Betrag verfügt haben, und
etwaiger neuer Kontoinhaber zu benennen. Ein An-
spruch gegen die Erben bleibt unberührt.“

35. § 53 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „fünfundsechzigste“ wird durch die
Angabe „65.“, das Wort „fünfundsiebzig“
durch die Zahl „71,75“ ersetzt.

bb) Die Angabe „des sich nach Nummer 1 ergeben-
den Betrages, zuzüglich“ wird durch die An-
gabe „der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus
der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der
sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein
Betrag in Höhe des Eineinhalbfachen der je-
weils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der
Endstufe der Besoldungsgruppe A 4, zuzüglich
des jeweils zustehenden Unterschiedsbetrags
nach § 50 Abs. 1 sowie“ ersetzt.

b) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Höchstgrenze nach Absatz 2 ist für den Monat
Dezember nach Maßgabe des § 13 Satz 4 des Ge-
setzes über die Gewährung einer jährlichen Sonder-
zuwendung zu erhöhen.“

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„Dem Versorgungsberechtigten ist mindestens ein
Betrag in Höhe von 20 vom Hundert seines jeweili-
gen Versorgungsbezuges (§ 2) zu belassen. Satz 1
gilt nicht beim Bezug von Verwendungseinkom-
men, das mindestens aus derselben Besoldungs-
gruppe bzw. vergleichbaren Vergütungsgruppen
berechnet wird, aus der sich auch die ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge bestimmen.“

36. § 54 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nr. 3 wird nach der Klammer die Angabe
„71,75 vom Hundert, in den Fällen des § 36“ einge-
fügt.

b) In den Sätzen 3 und 5 wird jeweils das Wort „fünf-
undsiebzig“ durch die Zahl „71,75“ ersetzt.

37. § 55 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 ein-
gefügt:
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„3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, wobei ein dem Unfallausgleich
(§ 35) entsprechender Betrag unberück-
sichtigt bleibt; bei einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit um 20 vom Hundert blei-
ben zwei Drittel der Mindestgrundrente
nach dem Bundesversorgungsgesetz, bei
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um
10 vom Hundert ein Drittel der Mindest-
grundrente nach dem Bundesversorgungs-
gesetz unberücksichtigt,

bb) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 .

b) In Satz 3 werden nach dem Wort „Kapitalleistung“
ein Komma und das Wort „Beitragserstattung“ ein-
gefügt.

c) Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt:

„Bei Zahlung einer Abfindung, Beitragserstattung
oder eines sonstigen Kapitalbetrages ist der sich bei
einer Verrentung ergebende Betrag zugrunde zu
legen. Dies gilt nicht, wenn der Ruhestandsbeamte
innerhalb von drei Monaten nach Zufluss den Kapi-
talbetrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen
an den Dienstherrn abführt.“

d) In dem neuen Satz 6 wird die Angabe „Nummer 3“
durch die Angabe „Nummer 4“ ersetzt.

e) In dem neuen Satz 7 wird nach der Angabe
„§ 1587b des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ die An-
gabe „oder § 1 des Gesetzes zur Regelung von Här-
ten im Versorgungsausgleich“ eingefügt.

38. § 56 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Zahl „1,875“ wird durch die Zahl
„1,79375“ ersetzt.

bbb) Vor den Wörtern „im zwischenstaatlichen“
werden jeweils das Wort „Jahr“ eingefügt
und nach den Wörtern „überstaatlichen
Dienst“ die Wörter „vollendete Jahr“ ge-
strichen.

ccc) Die Zahl „2,5“ wird durch die Zahl
„2,39167“ ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„§ 14 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzu-
wenden.“

b) Absatz 6 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Satz 2 gilt nicht, wenn die Unterschreitung der
Mindestbelassung darauf beruht, dass

1. das deutsche Ruhegehalt in Höhe des Betrages
ruht, der einer Minderung des Vomhundertsat-
zes um 1,79375 für jedes Jahr im zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Dienst entspricht,
oder

2. Absatz 1 Satz 3 anzuwenden ist.“

39. Nach § 61 Abs. 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Wird eine in Satz 1 genannte Leistung nicht beantragt
oder wird auf sie verzichtet oder wird an ihrer Stelle
eine Abfindung, Kapitalleistung oder Beitragserstat-
tung gezahlt, ist der Betrag anzurechnen, der ansonsten
zu zahlen wäre.“

40. § 62 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „§§ 14a und 22
Abs. 1 Satz 2“ durch die Angabe „§§ 14a, 22
Abs. 1 Satz 2 und §§ 47, 47a“ ersetzt.

bb) In Nummer 5 werden die Wörter „des Kinder-
erziehungszuschlagsgesetzes“ durch die An-
gabe „der §§ 50a bis 50e“ ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Auf Verlangen der Regelungsbehörde ist der Ver-
sorgungsberechtigte verpflichtet, Nachweise vorzu-
legen oder der Erteilung erforderlicher Nachweise
oder Auskünfte, die für die Versorgungsbezüge er-
heblich sind, durch Dritte zuzustimmen.“

41. § 63 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 7 wird folgende Nummer 7a eingefügt:

„7a. ein Unterhaltsbeitrag nach § 38a als Waisen-
geld“

b) Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

„10. die Bezüge, die nach oder entsprechend § 4
Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
gewährt werden, als Ruhegehalt;“

42. § 66 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden das Wort „zwei“ durch
die Zahl „1,91333“ und das Wort „fünfundsiebzig“
durch die Zahl „71,75“ ersetzt.

b) In Absatz 8 Satz 1 wird das Wort „fünfundsiebzig“
durch die Zahl „71,75“ ersetzt.

c) Dem Absatz 9 wird folgender Satz angefügt:

„§ 49 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.“

43. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die §§ 3, 9, 22 Abs. 1 Satz 2 und 3, §§ 33, 34,
42 Satz 2, §§ 49 bis 50a, 51, 52, 55 Abs. 1 Satz
3 bis 7 und Abs. 2 bis 8, §§ 57 bis 65, 69f
Abs. 3 und 4 sowie § 70 dieses Gesetzes sind
anzuwenden.“

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

„§ 6 Abs. 1 Satz 5, § 10 Abs. 2, § 14a Abs. 1, 3
und 4, § 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 56 sind in
der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fas-
sung anzuwenden. § 14a Abs. 2 und die §§ 53
und 54 sind in der am 1. Januar 2002 geltenden
Fassung anzuwenden. In den Fällen des § 141a
des Bundesbeamtengesetzes in der Fassung
vom 28. Juli 1972 (BGBl. I S. 1288) oder des
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entsprechenden Landesrechts richten sich die
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der Ruhe-
gehaltssatz nach § 37 in der bis zum 31. De-
zember 1991 geltenden Fassung.“

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Absatz 1 Nr. 2 Satz 3 ist mit dem Inkraft-
treten der achten auf den 31. Dezember 2002 fol-
genden Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwen-
den. Ab dem genannten Zeitpunkt sind die §§ 14a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2, 53 und 54 dieses
Gesetzes anzuwenden.“

44. § 69a wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 42 Satz 2, §§ 49, 50
Abs. 1, §§ 50a, 52, 55 Abs. 1 Satz 3 bis 7 und
Abs. 2 bis 8, §§ 61, 62 und 69f Abs. 3 und 4
dieses Gesetzes sind anzuwenden. § 14a Abs. 2
und die §§ 53 und 54 sind in der am 1. Januar
2002 geltenden Fassung anzuwenden.“

b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 ange-
fügt:

„5. Nummer 1 Satz 2 ist mit dem Inkrafttreten der
achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden
Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden.
Ab dem genannten Zeitpunkt sind § 14a Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 sowie die §§ 53 und 54
dieses Gesetzes anzuwenden.“

45. In § 69b Abs. 2 Satz 1 werden nach der Angabe „§ 13
Abs. 1 Satz 1“ ein Komma und die Angabe „§ 36
Abs. 2 und“ eingefügt.

46. § 69c Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort „günstiger“ das
Semikolon sowie die Angabe „§ 85 Abs. 6 bleibt
unberührt“ gestrichen.

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Bei der Anwendung des Satzes 2 bleibt § 85
Abs. 6 unberührt; dies gilt nicht, wenn Zeiten im
Sinne des § 56 Abs. 1 erstmals ab dem 1. Januar
1999 zurückgelegt worden sind.“

47. § 69d wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgender Satzteil angefügt:
„wenn dies für den Versorgungsempfänger günsti-
ger ist als die Anwendung des § 53 Abs. 10.“

b) In Absatz 5 werden die Wörter „vor dem“ durch die
Wörter „bis zum“ ersetzt.

48. Nach § 69e wird folgender § 69f eingefügt:

„§ 69f
Übergangsregelungen aus

Anlass des Versorgungsänderungsgesetzes 2001

(1) Die Rechtsverhältnisse der am 31. Dezember
2001 vorhandenen Ruhestandsbeamten, entpflichteten
Hochschullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen Ver-
sorgungsempfänger regeln sich nach dem bis zum
31. Dezember 2001 geltenden Recht mit folgenden

Maßgaben: Die Absätze 3, 4 und 6, § 22 Abs. 1 Satz 3,
§ 42 Satz 2, §§ 50a, 52, 55 Abs. 1 Satz 3 bis 7 sowie
die §§ 61, 62 und 85 Abs. 11 dieses Gesetzes sind an-
zuwenden.

(2) Auf Versorgungsfälle, die nach dem 31. Dezem-
ber 2001 und vor dem Inkrafttreten der achten auf den
31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 70
eintreten, sind § 14 Abs. 1 und 6, § 14a Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 und Abs. 2, § 47a Abs. 1, §§ 50e, 53 Abs. 2 Nr. 3,
§ 54 Abs. 2 sowie § 66 Abs. 2 und 8 in der bis zum
31. Dezember 2002 geltenden Fassung anzuwenden;
§ 56 Abs. 1 und 6 dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe
anzuwenden, dass anstelle der Zahl „1,79375“ die Zahl
„1,875“ sowie anstelle der Zahl „2,39167“ die Zahl
„2,5“ tritt.

(3) Ab der ersten auf den 31. Dezember 2002 fol-
genden Anpassung nach § 70 werden die der Berech-
nung der Versorgungsbezüge zugrunde liegenden ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge bis zur siebten Anpassung
nach § 70 durch einen Anpassungsfaktor nach Maß-
gabe der folgenden Tabelle vermindert:

Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, das durch Anwen-
dung des § 14 Abs. 4 Satz 1 und 2 und § 91 Abs. 2
Nr. 1 ermittelt ist. Für Versorgungsbezüge, deren Be-
rechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesol-
dungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden
Fassung nicht zugrunde liegt, und für Versorgungsbe-
züge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, sowie bei
der Anwendung von Ruhensvorschriften (§§ 53 bis 56)
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. Zu den ruhege-
haltfähigen Dienstbezügen im Sinne des Satzes 1 ge-
hören auch die Anpassungszuschläge, der Strukturaus-
gleich sowie Erhöhungszuschläge nach Artikel 5 und 6
des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Bundesbe-
soldungsgesetzes vom 15. April 1970 (BGBl. I S. 339)
und entsprechendem Landesrecht.

(4) In Versorgungsfällen, die vor der achten auf den
31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 70
eingetreten sind, wird der den Versorgungsbezügen zu-
grunde liegende Ruhegehaltssatz mit dem Inkrafttreten
und vor dem Vollzug der achten Anpassung nach § 70
mit dem Faktor 0,95667 vervielfältigt; § 14 Abs. 1
Satz 2 und 3 ist anzuwenden. Der nach Satz 1 vermin-
derte Ruhegehaltssatz gilt als neu festgesetzt. Er ist ab
dem Tag der achten Anpassung nach § 70 der Berech-
nung der Versorgungsbezüge zugrunde zu legen.

(5) § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist in der bis zum
31. Dezember 2001 geltenden Fassung anzuwenden,
wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen
wurde. § 20 Abs. 1 Satz 1 ist in der bis zum 31. De-

Anpassung nach dem
31. Dezember 2002

Anpassungsfaktor

1.  0,99458
2.  0,98917
3.  0,98375
4.  0,97833
5.  0,97292
6.  0,96750
7.  0,96208
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zember 2001 geltenden Fassung anzuwenden, wenn
die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und
mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 gebo-
ren ist. § 50c ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. Im
Übrigen gilt Absatz 1 für künftige Hinterbliebene eines
vor dem 1. Januar 2002 vorhandenen Versorgungsemp-
fängers entsprechend.

(6) Für die Anwendung des § 36 Abs. 3 Satz 1 gilt
unbeschadet des § 85 der § 14 Abs. 1 Satz 1 in der bis
zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung. In den
Fällen des Satzes 1 sind die Absätze 3 und 4 nicht an-
zuwenden.“

49. Abschnitt XII wird aufgehoben.

50. § 85 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden jeweils die Wörter „Hundert-
satzes“ durch die Wörter „Vomhundertsatzes“
ersetzt.

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt:

„In Fällen der Sätze 2 und 3 wird bei der Be-
rechnung des Ruhensbetrages auch die Dienst-
zeit bei einer zwischen- oder überstaatlichen
Einrichtung berücksichtigt, die über volle Jahre
hinausgeht.“

b) In Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe „§ 1 des Kin-
dererziehungszuschlagsgesetzes“ durch die Angabe
„§ 50a Abs. 1 bis 7“ ersetzt.

c) Nach Absatz 10 wird folgender Absatz 11 angefügt:

„(11) Für den nach den Absätzen 1 bis 4 ermittel-
ten Ruhegehaltssatz sowie die in Absatz 6 Satz 2
genannten Vomhundertsätze gilt § 69f Abs. 4 und 6
Satz 2 entsprechend.“

51. In § 86 Abs. 1 wird die Angabe „(§ 22 Abs. 2, 3)“ ge-
strichen.

52. § 89 wird aufgehoben.

53. § 90 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 56 Abs. 1 Satz 2“
durch die Angabe „§ 56 Abs. 1 Satz 3“ ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe „finden Absatz 1 und
§ 56 Abs. 2 Anwendung“ durch die Angabe „sind
Absatz 1, § 56 Abs. 3 und § 69c Abs. 5 anzuwen-
den“ ersetzt.

54. Abschnitt XIV wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt XIV (weggefallen)“

55. Die Angabe „§§ 92 bis 104 (Änderung von Rechtsvor-
schriften)“ wird gestrichen.

56. In § 107 Abs. 1 werden die Wörter „der Bundesminis-
ter des Innern“ durch die Wörter „die Bundesregie-
rung“ ersetzt.

57. § 107c wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „von Ruhe-
standsbeamten oder Richtern im Ruhestand“ gestri-

chen und die Wörter „im Beitrittsgebiet“ durch die
Angabe „in dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet“ ersetzt.

b) In Satz 1 werden die Wörter „bisherigen Bundesge-
biet“ durch die Angabe „Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Stand vom 2. Oktober
1990“ sowie die Wörter „im Beitrittsgebiet“ durch
die Angabe „in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet“ ersetzt.

Artikel 2

Soldatenversorgungsgesetz

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. Mai 1999 (BGBl. I S. 882, 1491), zu-
letzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

Inhaltsübersicht

Erster Teil
Einleitende Vorschriften

1. Persönlicher Geltungsbereich § 1

1a. Regelung durch Gesetz § 1a

2. Wehrdienstzeit § 2

Zweiter Teil
Berufsförderung und Dienstzeitversorgung

Abschnitt I
Berufsförderung und Dienstzeitversorgung

der Soldaten auf Zeit

1. Arten § 3

2. Allgemeinberuflicher Unterricht
und Fachausbildung §§ 4 bis 5a

3. Eingliederung in das spätere
Berufsleben

a) Allgemeines § 6

b) Durchführung der Eingliede-
rungsmaßnahmen § 7

c) Anrechnung der Zeit der
Fachausbildung und der
Wehrdienstzeit §§ 8 und 8a

d) Eingliederungsschein und
Zulassungsschein § 9

e) Stellenvorbehalt § 10

4. Dienstzeitversorgung

a) Übergangsgebührnisse und
Ausgleichsbezüge §§ 11 und 11a

b) Übergangsbeihilfe § 12
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5. Berufsförderung und Dienstzeit-
versorgung in besonderen Fällen

a) Übergangsbeihilfe bei kurzen
Wehrdienstzeiten § 13

b) Berücksichtigung früherer
Dienstverhältnisse § 13a

c) Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge §§ 13b und 13c

d) Versorgung beim Ruhen der
Rechte und Pflichten § 13d

Abschnitt II
Dienstzeitversorgung der Berufssoldaten

1. Arten § 14

2. Ruhegehalt

a) Allgemeines §§ 15 und 16

b) Ruhegehaltfähige Dienst-
bezüge §§ 17 bis 19

c) Ruhegehaltfähige Dienstzeit §§ 20 bis 25

d) Höhe des Ruhegehaltes § 26

e) Vorübergehende Erhöhung des
Ruhegehaltssatzes § 26a

3. Unfallruhegehalt § 27

4. Kapitalabfindung §§ 28 bis 35

5. Unterhaltsbeitrag § 36

6. Übergangsgeld § 37

7. Ausgleich bei Altersgrenzen § 38

8. Berufsförderung der Berufs-
soldaten §§ 39 und 40

Abschnitt III
Versorgung der Hinterbliebenen von Soldaten

1. Hinterbliebene von wehr-
pflichtigen Soldaten und
Soldaten auf Zeit §§ 41 und 42

2. Hinterbliebene von Berufs-
soldaten § 43

3. Bezüge bei Verschollenheit § 44

4. Hinterbliebene von weiblichen
Soldaten § 44a

Abschnitt IV
Gemeinsame Vorschriften für Soldaten

und ihre Hinterbliebenen

1. Anwendungsbereich § 45

2. Zahlung der Versorgungsbezüge,
Bewilligung und Zahlungsweise § 46

3. Familienzuschlag, Ausgleichs-
betrag, jährliche Sonder-
zuwendung § 47

4. Pfändung, Abtretung und
Verpfändung § 48

5. Rückforderung § 49

6. Aufrechnung und Zurück-
behaltung § 50

7. (weggefallen) § 51

8. (weggefallen) § 52

9. Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Erwerbs- und
Erwerbsersatzeinkommen § 53

9a. (weggefallen) § 54

10. Zusammentreffen mehrerer
Versorgungsbezüge §§ 55 bis 55b

10a. Kürzung der Versorgungsbezüge
nach der Ehescheidung §§ 55c und 55d

11. Verlust der Versorgung §§ 56 und 57

12. Entziehung der Versorgung § 58

13. Erlöschen und Wiederaufleben
der Versorgungsbezüge für
Hinterbliebene § 59

14. Anzeigepflicht § 60

15. Nichtberücksichtigung der
Versorgungsbezüge § 61

Abschnitt V
Sondervorschriften

1. Umzugskostenvergütung § 62

2. Einmalige Unfallentschädigung
für besonders gefährdete
Soldaten § 63

3. Einmalige Entschädigung § 63a

4. Schadensausgleich in
besonderen Fällen § 63b

5. (weggefallen) § 63c

6. Versorgung bei gefährlichen
Auslandsverwendungen § 63d

Abschnitt VI
Anrechnung sonstiger Zeiten als

ruhegehaltfähige Dienstzeit §§ 64 bis 69

Abschnitt VII
Besondere Leistungen entsprechend den Regelungen

des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

1. Kindererziehungszuschlag § 70

2. Kindererziehungsergänzungs-
zuschlag §71
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3. Kinderzuschlag zum Witwen-
und Witwergeld § 72

4. Pflege- und Kinderpflege-
ergänzungszuschlag § 73

5. Vorübergehende Gewährung
von Zuschlägen § 74

6. (weggefallen) § 75 bis 79a

Dritter Teil
Beschädigtenversorgung

Abschnitt I
Versorgung beschädigter Soldaten nach Beendigung

des Wehrdienstverhältnisses, gleichgestellter
Zivilpersonen und ihrer Hinterbliebenen

1. Versorgung bei Wehrdienst-
beschädigung § 80

2. Wehrdienstbeschädigung § 81

2a. Versorgung in besonderen Fällen §§ 81a bis 81f

3. Heilbehandlung in besonderen
Fällen § 82

4. Versorgungskrankengeld in
besonderen Fällen,
Beginn der Versorgung § 83

5. Zusammentreffen von
Ansprüchen § 84

Abschnitt II
Versorgung beschädigter Soldaten während des

Wehrdienstverhältnisses und Sondervorschriften

1. Ausgleich für Wehrdienst-
beschädigung § 85

2. Erstattung von Sachschäden und
besonderen Aufwendungen § 86

Vierter Teil
Fürsorgeleistungen an ehemalige Soldaten

auf Zeit bei Arbeitslosigkeit
(Arbeitslosenbeihilfe, Arbeitslosenhilfe) § 86a

Fünfter Teil
Organisation, Verfahren, Rechtsweg

1. Dienstzeitversorgung § 87

2. Beschädigtenversorgung § 88

3. Arbeitslosenbeihilfe,
Arbeitslosenhilfe § 88a

Sechster Teil
Schluss- und Übergangsvorschriften

1. Begrenzung von Geldleistungen § 89

1a. Dienstbezüge § 89a

1b. Anpassung der Versorgungs-
bezüge § 89b

2. Geburtsjahrgänge 1927 bis 1944 § 90

3. Übergangsvorschrift aus Anlass
des Vierzehnten Gesetzes zur
Änderung des Soldatengesetzes
vom 6. Dezember 1990
(BGBl. I S. 2588) § 91

3a. Begrenzung der Ansprüche aus
einer Wehrdienstbeschädigung § 91a

3b. (weggefallen) § 91b

4. Erlass von Verwaltungs-
vorschriften § 92

4a. Übergangsregelungen aus
Anlass der Herstellung der
Einheit Deutschlands § 92a

4b. Verteilung der Versorgungslasten
bei Übernahme von Berufssolda-
ten in ein öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis eines
anderen Dienstherrn § 92b

4c. Verteilung der Versorgungslasten
bei erneuter Berufung in ein
öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis eines anderen Dienst-
herrn in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten
Gebiet § 92c

5. Benennung eines Kontos § 93

6. Anwendung bisherigen und
neuen Rechts für am 1. Januar 1977
vorhandene Versorgungs-
empfänger § 94

6a. Anwendung bisherigen und
neuen Rechts für am
1. Januar 1992 vorhandene
Versorgungsempfänger § 94a

6b. Ruhegehaltssatz für am
31. Dezember 1991
vorhandene Berufssoldaten § 94b

6c. Erneute Berufung in das Dienst-
verhältnis eines Berufssoldaten
nach dem 31. Dezember 1991 § 94c

7. Übergangsregelungen für vor
dem 1. Juli 1997 bewilligte
Freistellungen oder eingetretene
Versorgungsfälle § 95

8. Übergangsregelungen für vor
dem 1. Januar 1999 eingetretene
Versorgungsfälle und für am
1. Januar 1999 vorhandene
Soldaten § 96
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8a. Übergangsregelungen für vor
dem 1. Januar 2001 eingetretene
Versorgungsfälle und für am
1. Januar 2001 vorhandene
Berufssoldaten § 96a

9. Übergangsregelung aus Anlass
des Versorgungsänderungs-
gesetzes 2001 § 97

2. In § 13a Satz 2 wird nach der Angabe „zugestanden ha-
ben, sind“ die Angabe „nach Anwendung von Ruhens-,
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften“ eingefügt.

3. In § 13b Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe „beurlaubt
worden sind,“ die Angabe „nach Anwendung von
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften“ ein-
gefügt.

4. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 8 wird der Punkt am Ende durch ein
Komma ersetzt und folgende Nummer 9 angefügt:

„9. Leistungen nach den §§ 70 bis 74.“

b) In Absatz 2 werden das Wort „gehören“ durch das
Wort „gehört“ ersetzt und die Wörter „und der Kin-
dererziehungszuschlag“ gestrichen.

5. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Bezüge, die einem Soldaten im Ruhestand nach
oder entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbe-
soldungsgesetzes gewährt werden, gelten als Ruhe-
gehalt.“

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „im Beitritts-
gebiet“ durch die Angabe „in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet“ ersetzt.

6. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „§ 65 Abs. 1 Satz 1
Nr. 5“ durch die Angabe „§ 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3“
ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 64 Abs. 3 Satz 1“ durch
die Angabe „§ 64 Abs. 2 Satz 2“ ersetzt.

7. § 22 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „im Reichsgebiet“ werden gestrichen.

b) In Nummer 2 wird die Angabe „handwerksmäßigen,
technischen oder anderen fachlichen“ gestrichen.

8. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „siebzehnten“
durch die Angabe „17.“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Berufssolda-
ten“ die Angabe „nach Vollendung des 17. Lebens-
jahres verbrachte“ eingefügt.

c) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 1
Nr. 1“ durch die Angabe „Absatz 1 bis 3“ ersetzt.

9. § 24b Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „Wehrdienstzeiten nach § 64 Abs. 1
Nr. 6“ wird durch die Angabe „Dienstzeiten nach
§ 64 Abs. 1“ ersetzt.

b) Die Angabe „§§ 24, 65 und 66“ wird durch die An-
gabe „§§ 24 und 66“ ersetzt.

c) Die Wörter „im Beitrittsgebiet“ werden durch die
Angabe „in dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet“ ersetzt.

10. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhege-
haltfähiger Dienstzeit 1,79375 vom Hundert
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§§ 17,
18), insgesamt jedoch höchstens 71,75 vom
Hundert.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter „ein Rest ver-
bleibt“ durch die Angabe „eine der Ziffern 5
bis 9 verbleiben würde“ ersetzt.

cc) Satz 3 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst:

„hierbei sind der Ruhegehaltssatz auf fünf De-
zimalstellen auszurechnen und die fünfte Stelle
entsprechend der Regelung in Satz 2 zu run-
den.“

dd) In Satz 4 wird das Wort „dreihundertfünfund-
sechzig“ durch die Zahl „365“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „sechzigsten“ durch
die Angabe „60.“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „fünfundsiebzig“
durch die Zahl „71,75“ ersetzt.

c) Absatz 3 Satz 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Die Erhöhung beträgt für die Berufssoldaten, die
wegen Überschreitens der besonderen Alters-
grenze des 53. Lebensjahres in den Ruhestand ver-
setzt werden, 12,55625 vom Hundert der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge (§§ 17, 18). Die Erhö-
hung vermindert sich für die Berufssoldaten, für die
als besondere Altersgrenze ein höheres Lebensalter
festgesetzt ist, um 1,79375 vom Hundert für jedes
Jahr, um das diese Altersgrenze über dem 53. Le-
bensjahr liegt.“

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Zahl „17,625“ durch die
Zahl „16,86131“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird jeweils das Wort „fünfundvier-
zigsten“ durch die Angabe „45.“ ersetzt.

e) Absatz 6 wird aufgehoben.

f) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „fünfunddreißig“
durch die Zahl „35“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „fünfundsechzig“
durch die Zahl „65“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird die Angabe „sechzig Deutsche
Mark“ durch die Angabe „30,68 Euro“ ersetzt.
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g) Absatz 9 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „fünfundsiebzig“
durch die Zahl „71,75“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

11. § 26a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird das Wort „sechzig“ durch
die Zahl „60“ ersetzt.

bb) Nummer 2 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

„a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 44
Abs. 3 des Soldatengesetzes in den Ruhe-
stand versetzt worden ist oder“

cc) In Nummer 3 wird das Wort „siebzig“ durch
die Zahl „66,97“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beträgt
0,95667 vom Hundert der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge für je zwölf Kalendermonate der für
die Erfüllung der Wartezeit (Absatz 1 Nr. 1) anrech-
nungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nach
Vollendung des 17. Lebensjahres und vor Begrün-
dung des Soldatenverhältnisses zurückgelegt wur-
den und nicht als ruhegehaltfähig berücksichtigt
sind, bis zum Höchstsatz von 66,97 vom Hundert.
In den Fällen des § 26 Abs. 10 ist das Ruhegehalt,
das sich nach Anwendung des Satzes 1 ergibt, ent-
sprechend zu vermindern. Für die Berechnung nach
Satz 1 sind verbleibende Kalendermonate unter Be-
nutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 26 Abs. 1
Satz 2 gilt entsprechend.“

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Anträge, die innerhalb von drei Monaten nach
Eintritt des Berufssoldaten in den Ruhestand
gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt des
Ruhestandseintritts gestellt.“

bb) Der bisherige Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt
gestellt, tritt die Erhöhung vom Beginn des An-
tragsmonats an ein.“

12. In § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 3 an-
gefügt:

„3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in
dem ihm gleichstehenden Dienst, zu deren Über-
nahme der Berufssoldat gemäß § 20 Abs. 7 des
Soldatengesetzes in Verbindung mit § 64 des
Bundesbeamtengesetzes verpflichtet ist oder Tä-
tigkeiten, deren Wahrnehmung von ihm im Zu-
sammenhang mit den Dienstgeschäften erwartet
wird, sofern der Berufssoldat hierbei nicht in der
gesetzlichen Unfallversicherung versichert ist (§ 2
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch).“

13. § 46 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:

„(6) Bei der Berechnung von Versorgungsbezü-
gen sind die sich ergebenden Bruchteile eines Cents
bis 0,4 abzurunden und ab 0,5 aufzurunden. Zwi-
schenrechnungen werden jeweils auf zwei De-
zimalstellen durchgeführt. Jeder Versorgungsbe-
standteil ist einzeln zu runden. Abweichend von
den Sätzen 1 und 2 finden bei der Berechnung von
Leistungen nach den §§ 70 bis 74 die Regelungen
des § 121 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
Anwendung.“

b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

14. Dem § 49 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode
des Versorgungsberechtigten auf ein Konto bei einem
Geldinstitut überwiesen wurden, gelten als unter Vor-
behalt der Rückforderung erbracht. Das Geldinstitut
hat sie der überweisenden Stelle zurückzuüberweisen,
wenn diese sie als zu Unrecht erbracht zurückfordert.
Eine Verpflichtung zur Rücküberweisung besteht nicht,
soweit über den entsprechenden Betrag bei Eingang
der Rückforderung bereits anderweitig verfügt wurde,
es sei denn, dass die Rücküberweisung aus einem Gut-
haben erfolgen kann. Das Geldinstitut darf den über-
wiesenen Betrag nicht zur Befriedigung eigener Forde-
rungen verwenden.

(5) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem
Tode des Versorgungsberechtigten zu Unrecht erbracht
worden sind, haben die Personen, die die Geldleistun-
gen in Empfang genommen oder über den entspre-
chenden Betrag verfügt haben, diesen Betrag der über-
weisenden Stelle zu erstatten, sofern er nicht nach
Absatz 4 von dem Geldinstitut zurücküberwiesen wird.
Ein Geldinstitut, das eine Rücküberweisung mit dem
Hinweis abgelehnt hat, dass über den entsprechenden
Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, hat der über-
weisenden Stelle auf Verlangen Namen und Anschrift
der Personen, die über den Betrag verfügt haben, und
etwaiger neuer Kontoinhaber zu benennen. Ein An-
spruch gegen die Erben bleibt unberührt.“

15. § 53 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „zwanzig“ durch die
Zahl „20“ ersetzt.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Satz 2 gilt nicht beim Bezug von Verwen-
dungseinkommen, das mindestens aus dersel-
ben Besoldungsgruppe berechnet wird, aus der
sich auch die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
bestimmen.“

b) In Absatz 2 Nr. 2 wird das Wort „vierzig“ durch die
Zahl „40“ ersetzt.

c) Absatz 2 Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „fünfundsechzigste“ wird durch die
Angabe „65.“ und das Wort „fünfundsiebzig“
durch die Zahl „71,75“ ersetzt.

bb) Die Angabe „des sich nach Nummer 1 erge-
benden Betrages, zuzüglich“ wird durch die
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Angabe „der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus
der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens
ein Betrag in Höhe des Eineinhalbfachen der
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus
der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4, zuzüg-
lich des jeweils zustehenden Unterschiedsbe-
trags nach § 47 Abs. 1 sowie“ ersetzt.

d) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Höchstgrenze nach Absatz 2 ist für den Monat
Dezember nach Maßgabe des § 13 Satz 4 des Ge-
setzes über die Gewährung einer jährlichen Sonder-
zuwendung zu erhöhen.“

16. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. für Witwen (Absatz 1 Nr. 3) 71,75 vom
Hundert, in den Fällen des § 27 Abs. 1 die-
ses Gesetzes in Verbindung mit § 36 des
Beamtenversorgungsgesetzes 75 vom Hun-
dert und in den Fällen des § 27 Abs. 1 die-
ses Gesetzes in Verbindung mit § 37 des
Beamtenversorgungsgesetzes 80 vom Hun-
dert, der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe,
aus der sich das dem Witwengeld zugrunde
liegende Ruhegehalt bemisst, zuzüglich
des Unterschiedsbetrages nach § 47
Abs. 1.“

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

„Ist bei einem an der Ruhensregelung nach
Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbe-
zug das Ruhegehalt nach § 26 Abs. 10 gemin-
dert, ist das für die Höchstgrenze maßgebende
Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung dieser
Vorschrift festzusetzen. Ist bei der Ruhensrege-
lung nach Satz 1 Nr. 3 das dem Witwengeld zu-
grunde liegende Ruhegehalt nach § 26 Abs. 10
gemindert, ist die Höchstgrenze entsprechend
dieser Vorschrift zu berechnen, wobei dem zu
vermindernden Ruhegehalt mindestens ein Ru-
hegehaltssatz von 71,75 vom Hundert zu-
grunde zu legen ist.“

cc) Im neuen Satz 5 wird das Wort „fünfundsieb-
zig“ durch die Zahl „71,75“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Satz 3“ durch
die Angabe „Satz 3 und 5“ ersetzt.

17. § 55a Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach der Nummer 2 wird folgende Nummer 3
eingefügt:

„3. Renten aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, wobei ein der Grundrente nach
§ 31 Abs. 1 bis 4 des Bundesversorgungs-
gesetzes entsprechender Betrag unberück-
sichtigt bleibt; bei einer Minderung der
Erwerbsfähigkeit um 20 vom Hundert blei-

ben zwei Drittel der Mindestgrundrente,
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit
um 10 vom Hundert ein Drittel der Min-
destgrundrente unberücksichtigt,“

bb) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.

b) In Satz 3 werden nach dem Wort „Kapitalleistung“
ein Komma und das Wort „Beitragserstattung“ ein-
gefügt.

c) Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt:

„Bei Zahlung einer Abfindung, Beitragserstattung
oder eines sonstigen Kapitalbetrages ist der sich bei
einer Verrentung ergebende Betrag zugrunde zu le-
gen. Dies gilt nicht, wenn der Soldat im Ruhestand
innerhalb von drei Monaten nach Zufluss den Kapi-
talbetrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen
an den Bund abführt.“

d) Im neuen Satz 6 wird die Angabe „Nummer 3“
durch die Angabe „Nummer 4“ ersetzt.

e) Im neuen Satz 7 wird nach der Angabe „§ 1587b
des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ die Angabe „oder
§ 1 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Ver-
sorgungsausgleich“ eingefügt.

18. § 55b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Erhält ein Soldat im Ruhestand aus der Ver-
wendung im öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung eine Versorgung, ruht sein deutsches
Ruhegehalt in Höhe des Betrages, um den die
Summe aus der genannten Versorgung und
dem deutschen Ruhegehalt die in Absatz 3 ge-
nannte Höchstgrenze übersteigt, mindestens je-
doch in Höhe des Betrages, der einer Minde-
rung des Vomhundertsatzes von 1,79375 für
jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Dienst entspricht; der Unterschieds-
betrag nach § 47 Abs. 1 ruht in Höhe von
2,39167 vom Hundert für jedes Jahr im zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst.“

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„§ 26 Abs. 1 Satz 2 bis 4 findet entsprechende
Anwendung.“

b) Absatz 7 Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. das deutsche Ruhegehalt in Höhe des Be-
trages ruht, der einer Minderung des Vom-
hundertsatzes um 1,79375 für jedes Jahr im
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen
Dienst entspricht, oder“.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „Satz 2“ durch
die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

19. In § 59 Abs. 3 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:
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„Wird eine in Satz 1 genannte Leistung nicht beantragt
oder wird auf sie verzichtet oder wird an ihrer Stelle
eine Abfindung, Kapitalleistung oder Beitragserstat-
tung gezahlt, ist der Betrag anzurechnen, der ansonsten
zu zahlen wäre.“

20. § 60 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 2 wird die Angabe „§§ 26a
und 43“ durch die Angabe „§§ 26a, 37 und
43“ ersetzt.

bbb) In Nummer 5 wird die Angabe „im Rah-
men des § 26 Abs. 6 dieses Gesetzes in
Verbindung mit dem Kindererziehungszu-
schlagsgesetz“ durch die Angabe „der
§§ 70 bis 74“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Auf Verlangen der Regelungsbehörde ist der
Versorgungsberechtigte verpflichtet, Nach-
weise vorzulegen oder der Erteilung erforderli-
cher Nachweise oder Auskünfte, die für die
Versorgungsbezüge erheblich sind, durch
Dritte zuzustimmen.“

b) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Entscheidung trifft das Bundesministerium
der Verteidigung oder die von ihm bestimmte
Stelle.“

21. § 62 Abs. 3 Satz 3 wird aufgehoben.

22. § 63a Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. bei einer besonderen Verwendung im Sinne des
§ 58a Abs. 1 und 2 des Bundesbesoldungsge-
setzes oder im dienstlichen Zusammenhang da-
mit und der Unfall auf sonst vom Inland
wesentlich abweichende Verhältnisse mit ge-
steigerter Gefährdungslage zurückzuführen ist,
es sei denn, der Soldat hat sich grob fahrlässig
der Gefährdung ausgesetzt und die Versagung
würde für ihn keine unbillige Härte bedeuten.
Dies gilt auch, wenn die gesundheitliche Schä-
digung bei dienstlicher Verwendung im Aus-
land auf einen Unfall oder eine Erkrankung im
Zusammenhang mit einer Verschleppung oder
einer Gefangenschaft zurückzuführen ist oder
darauf beruht, dass der Soldat aus sonstigen
mit dem Dienst zusammenhängenden Grün-
den, die er nicht zu vertreten hat, dem Einfluss-
bereich des Dienstherrn entzogen ist.“

b) Nummer 4 wird aufgehoben.

23. Nach § 63b werden die Überschrift „5. Weitergewäh-
rung der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten“ ge-
strichen und § 63c aufgehoben.

24. In § 63d wird die Angabe „§ 63a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4“
durch die Angabe „§ 63a Abs. 2 Nr. 3“ ersetzt.

25. Nach § 63d wird die Überschrift des Abschnitts VI wie
folgt gefasst:

„Abschnitt VI
Anrechnung sonstiger Zeiten als ruhegehaltfähige

Dienstzeit“

25a. Vor § 64 wird die Überschrift „1. Anrechnung früherer
Dienstzeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeit“ gestri-
chen.

26. § 64 wird wie folgt gefasst:

„§ 64

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein
Berufssoldat vor seinem Eintritt in die Bundeswehr

1. im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn
als Beamter oder Richter gestanden hat oder

2. im Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat oder

3. im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen
oder überstaatlichen Einrichtung gestanden hat
oder

4. Dienst in der Nationalen Volksarmee geleistet hat
oder

5. als volksdeutscher Vertriebener oder Umsiedler
Wehrdienst des Herkunftslandes geleistet hat.

Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem Teil
ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur
regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. Die Zeit einer
ehrenamtlichen Tätigkeit ist nicht ruhegehaltfähig.

(2) § 20 gilt entsprechend. Nicht ruhegehaltfähig ist
die Zeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5, für die
eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln gewährt wor-
den ist.“

27. § 65 wird wie folgt gefasst:

„§ 65

Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der sich
ein Berufssoldat nach Vollendung des 17. Lebensjahres
vor seinem Eintritt in die Bundeswehr

1. insgesamt länger als drei Monate in einem Gewahr-
sam (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 9 des
Häftlingshilfegesetzes in der bis zum 28. Dezember
1991 geltenden Fassung) oder

2. auf Grund einer Krankheit oder Verwundung als
Folge eines Dienstes im Sinne der §§ 20, 64 Abs. 1
Nr. 2, 4 und 5 oder als Folge eines Gewahrsams im
Sinne der Nummer 1 im Anschluss an die Entlas-
sung arbeitsunfähig in einer Heilbehandlung

befunden hat.“

28. Die §§ 67, 67a und 68a werden aufgehoben.

29. § 69 wird wie folgt gefasst:

„§ 69

Dem Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn im Sinne der §§ 22, 64 Abs. 1 Nr. 1 steht für
volksdeutsche Vertriebene oder Umsiedler der gleich-
artige Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn im Herkunftsland gleich. § 24b findet entspre-
chende Anwendung.“
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30. Nach § 69 wird die Überschrift des Abschnitts VII wie
folgt gefasst:

„Abschnitt VII
Besondere Leistungen entsprechend den

Regelungen des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch“

31. Vor § 70 wird die Überschrift „1. Kindererziehungszu-
schlag“ eingefügt.

31a. § 70 wird wie folgt gefasst:

„§ 70

(1) Hat ein Berufssoldat ein nach dem 31. Dezember
1991 geborenes Kind erzogen, erhöht sich sein Ruhe-
gehalt für jeden Monat einer ihm zuzuordnenden Kin-
dererziehungszeit um einen Kindererziehungszu-
schlag nach Maßgabe dieses Gesetzes. Dies gilt nicht,
wenn der Berufssoldat wegen der Erziehung des Kin-
des in der gesetzlichen Rentenversicherung versiche-
rungspflichtig (§ 3 Satz 1 Nr. 1 Sechstes Buch Sozial-
gesetzbuch) war und die allgemeine Wartezeit für eine
Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist.

(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf
des Monats der Geburt und endet nach 36 Kalender-
monaten, spätestens jedoch mit dem Ablauf des Mo-
nats, in dem die Erziehung endet. Wird während dieses
Zeitraums vom erziehenden Elternteil ein weiteres
Kind erzogen, für das ihm eine Kindererziehungszeit
zuzuordnen ist, wird die Kindererziehungszeit für die-
ses und jedes weitere Kind um die Anzahl der Kalen-
dermonate der gleichzeitigen Erziehung verlängert.

(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu
einem Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3
Nr. 2 und 3 Erstes Buch Sozialgesetzbuch) gilt § 56
Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entspre-
chend.

(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags ent-
spricht für jeden Monat der Kindererziehungszeit dem
in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen Renten-
werts.

(5) Der um den Kindererziehungszuschlag erhöhte
Betrag, der sich unter Berücksichtigung der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge und der auf die Kindererzie-
hungszeit entfallenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit
als Ruhegehalt ergeben würde, darf die Höchstgrenze
nicht übersteigen. Als Höchstgrenze gilt der Betrag,
der sich unter Berücksichtigung des aktuellen Renten-
werts nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch und
des auf die Jahre der Kindererziehungszeit entfallen-
den Höchstwerts an Entgeltpunkten in der Rentenver-
sicherung nach Anlage 2b zum Sechsten Buch Sozial-
gesetzbuch als Rente ergeben würde.

(6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte
Ruhegehalt darf nicht höher sein als das Ruhegehalt,
das sich unter Berücksichtigung des Höchstruhege-
haltssatzes und der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich
das Ruhegehalt berechnet, ergeben würde.

(7) Für die Anwendung des § 26 Abs. 10 sowie von
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt
der Kindererziehungszuschlag als Teil des Ruhege-
halts.

(8) Hat ein Berufssoldat vor der Berufung in ein Sol-
datenverhältnis ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes
Kind erzogen, gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend
mit der Maßgabe, dass die Kindererziehungszeit zwölf
Kalendermonate nach Ablauf des Monats der Geburt
endet. Die §§ 249 und 249a des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch gelten entsprechend.“

32. Vor § 71 wird die Angabe „3.“ durch die Angabe
„2. Kindererziehungsergänzungszuschlag“ ersetzt.

33. § 71 wird wie folgt gefasst:

„§ 71

(1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kinder-
erziehungsergänzungszuschlag, wenn

1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zeiten der
Erziehung eines Kindes bis zur Vollendung des
zehnten Lebensjahres oder Zeiten der nichterwerbs-
mäßigen Pflege eines pflegebedürftigen Kindes (§ 3
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres

a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind
zusammentreffen oder

b) mit Zeiten im Soldatenverhältnis, die als ruhe-
gehaltfähig berücksichtigt werden, oder Zeiten
nach § 73 Abs. 1 Satz 1 zusammentreffen und

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 3a
Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch be-
steht und

3. dem Berufssoldaten die Zeiten nach § 70 Abs. 3 zu-
zuordnen sind.

Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird nicht
für Zeiten gewährt, für die ein Kindererziehungszu-
schlag zusteht.

(2) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungszu-
schlags entspricht für jeden angefangenen Monat, in
dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt waren,

1. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a
dem in § 70 Abs. 3a Satz 2 Buchstabe b des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil
des aktuellen Rentenwerts,

2. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b ei-
nem Bruchteil in Höhe von 0,0278 des aktuellen
Rentenwerts.

(3) § 70 Abs. 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe,
dass in Satz 1 neben den Kindererziehungszuschlag
der Kindererziehungsergänzungszuschlag und eine
Leistung nach § 73 Abs. 1 sowie bei der Ermittlung der
Höchstgrenze an die Stelle des in Satz 2 genannten
Höchstwertes an Entgeltpunkten der in § 70 Abs. 2
Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch be-
stimmte Bruchteil des aktuellen Rentenwertes für je-
den Monat des Zusammentreffens der Leistungen tritt.
§ 70 Abs. 6 und 7 gilt entsprechend.“
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34. Vor § 72 wird die Angabe „4.“ durch die Angabe
„3. Kinderzuschlag zum Witwen- und Witwergeld“ er-
setzt.

35. § 72 wird wie folgt gefasst:

„§ 72

(1) Das Witwengeld nach § 43 dieses Gesetzes in
Verbindung mit § 20 des Beamtenversorgungsgesetzes
erhöht sich für jeden Monat einer nach § 70 Abs. 3 zu-
zuordnenden Kindererziehungszeit bis zum Ablauf des
Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollen-
det hat, um einen Kinderzuschlag. Der Zuschlag ist
Bestandteil der Versorgung. Satz 1 gilt nicht bei Bezü-
gen nach § 43 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 20
Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes und in Ver-
bindung mit § 26 Abs.7 dieses Gesetzes.

(2) War die Kindererziehungszeit dem vor Voll-
endung des dritten Lebensjahres des Kindes Verstorbe-
nen zugeordnet, erhalten Witwen und Witwer den Kin-
derzuschlag anteilig mindestens für die Zeit, die bis
zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das dritte
Lebensjahr vollendet hat, fehlt. Stirbt ein Berufssoldat
vor der Geburt des Kindes, sind der Berechnung des
Kinderzuschlags 36 Kalendermonate zugrunde zu
legen, wenn das Kind innerhalb von 300 Tagen nach
dem Tod geboren wird. Ist das Kind später geboren,
wird der Zuschlag erst nach Ablauf des in § 70 Abs. 2
Satz 1 genannten Zeitraums gewährt. Verstirbt das
Kind vor der Vollendung des dritten Lebensjahres, ist
der Kinderzuschlag anteilig zu gewähren.

(3) Die Höhe des Kinderzuschlags entspricht für je-
den Monat der Kindererziehungszeit, in dem die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 erfüllt waren, 55 vom
Hundert des in § 78a Abs. 1 Satz 3 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteils des ak-
tuellen Rentenwerts.

(4) § 70 Abs. 7 und § 97 Abs. 5 Satz 2 gelten ent-
sprechend.“

36. Vor § 73 wird die Überschrift „5. Soldaten auf Zeit, die
in der ehemaligen Wehrmacht Wehrdienst geleistet
haben, und ihre Hinterbliebenen“ durch die Angabe
„4. Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag“
ersetzt.

37. § 73 wird wie folgt gefasst:

„§ 73

(1) War ein Berufssoldat nach § 3 Satz 1 Nr. 1a des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungs-
pflichtig, weil er einen Pflegebedürftigen nicht er-
werbsmäßig gepflegt hat, erhält er für die Zeit der
Pflege einen Pflegezuschlag zum Ruhegehalt. Dies gilt
nicht, wenn die allgemeine Wartezeit in der gesetzli-
chen Rentenversicherung erfüllt ist.

(2) Hat ein Berufssoldat ein ihm nach § 70 Abs. 3
zuzuordnendes pflegebedürftiges Kind nicht erwerbs-
mäßig gepflegt (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch),
erhält er neben dem Pflegezuschlag einen Kinderpfle-
geergänzungszuschlag. Dieser wird längstens für die
Zeit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pfle-
gebedürftigen Kindes und nicht neben einem Kinderer-

ziehungsergänzungszuschlag oder einer Leistung nach
§ 70 Abs. 3a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
gewährt.

(3) Die Höhe des Pflegezuschlags ergibt sich aus der
Vervielfältigung der nach § 166 Abs. 2 in Verbindung
mit § 70 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
für die Zeit der Pflege nach Absatz 1 ermittelten Ent-
geltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert. Die Höhe
des Kinderpflegeergänzungszuschlags ergibt sich aus
dem in § 70 Abs. 3a Satz 2 Buchstabe a und Satz 3 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruch-
teil des aktuellen Rentenwerts.

(4) § 70 Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend. § 70 Abs. 5
gilt bei der Anwendung des Absatzes 2 mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der Höchstgrenze nach § 70
Abs. 5 Satz 2 der in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch bestimmte Bruchteil des ak-
tuellen Rentenwerts für jeden Monat des Zusammen-
treffens der Leistungen tritt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die
Zeit einer Pflege in einem dem Berufssoldatenverhält-
nis unmittelbar vorhergegangenen Dienstverhältnis als
Soldat auf Zeit.“

38. Vor § 74 wird die Überschrift „5. Vorübergehende Ge-
währung von Zuschlägen“ eingefügt.

38a. § 74 wird wie folgt gefasst:

„§ 74

(1) Versorgungsempfänger erhalten vorübergehend
Leistungen nach den §§ 70, 71 und 73, wenn

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die allgemeine
Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen Renten-
versicherung erfüllt ist,

2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 44
Abs. 3 des Soldatengesetzes in den Ruhestand
versetzt worden sind oder

b) sie wegen Erreichens einer Altersgrenze in den
Ruhestand getreten sind,

3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch dem Grunde nach zustehen, je-
doch vor dem Erreichen der maßgebenden Alters-
grenze noch nicht gewährt werden,

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert
noch nicht erreicht haben,

5. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 5 bezogen
werden; die Einkünfte bleiben außer Betracht, so-
weit sie durchschnittlich im Monat 325 Euro nicht
überschreiten.

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht
überschritten werden, der sich bei Berechnung des Ru-
hegehalts mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 vom
Hundert ergibt. Die Leistungen nach Satz 1 werden
nicht gewährt, soweit ihnen zugrunde liegende Pflicht-
beitragszeiten bereits im Rahmen des § 26a berück-
sichtigt werden.

(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ablauf des
Monats, in dem der Versorgungsempfänger das 65. Le-
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bensjahr vollendet. Sie endet vorher, wenn der Versor-
gungsempfänger

1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenver-
sicherung bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem
Beginn der Rente, oder

2. ein Erwerbseinkommen über durchschnittlich im
Monat 325 Euro hinaus bezieht, mit Ablauf des Ta-
ges vor Beginn der Erwerbsfähigkeit.

(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge,
die innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Be-
rufssoldaten in den Ruhestand gestellt werden, gelten
als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt.
Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt,
so wird die Leistung vom Beginn des Antragsmonats
an gewährt.“

39. Nach § 74 werden die Überschriften „6. Freiwillige
Soldaten im Dienstverhältnis nach dem Freiwilli-
gengesetz“, „7. Ehemalige Vollzugsbeamte im Bundes-
grenzschutz“, „8. Geburtsjahrgänge 1927 bis 1944“,
„8a. Versorgung wegen eines während des Ersten oder
Zweiten Weltkrieges erlittenen Kriegsunfalles“,
„8b. Versorgung wegen eines in der Kriegsgefangen-
schaft erlittenen Unfalles“ gestrichen und die §§ 75 bis
77b aufgehoben.

40. Vor der Angabe „§ 78 (weggefallen)“ wird die Angabe
„9.“ gestrichen.

41. Vor der Angabe „§ 79 (weggefallen)“ wird die Angabe
„10.“ gestrichen.

42. Nach der Angabe „§ 79 (weggefallen)“ werden die
Überschrift „11. Übergangsvorschrift aus Anlaß des
Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Soldatengeset-
zes vom 6. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2588)“ gestri-
chen und § 79a aufgehoben.

43. In § 81 Abs. 3 Nr. 3 wird der Punkt durch ein Komma
ersetzt und folgende Nummer 4 angefügt:

„4. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in
dem ihm gleichstehenden Dienst, zu deren Über-
nahme der Soldat gemäß § 20 Abs. 7 des Solda-
tengesetzes in Verbindung mit § 64 des Bundesbe-
amtengesetzes verpflichtet ist, oder Tätigkeiten,
deren Wahrnehmung von ihm im Zusammenhang
mit den Dienstgeschäften erwartet wird, sofern der
Soldat hierbei nicht in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung versichert ist (§ 2 Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch).“

44. Nach § 81e wird folgender § 81f eingefügt:

„§ 81f

Das Kind einer Soldatin, das durch eine Wehrdienst-
beschädigung oder durch eine gesundheitliche Schädi-
gung der Mutter im Sinne der §§ 63d, 81a bis 81e wäh-
rend der Schwangerschaft unmittelbar geschädigt
wurde, erhält wegen der gesundheitlichen und wirt-
schaftlichen Folgen auf Antrag Versorgung in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des Bundesver-
sorgungsgesetzes.“

45. In § 82 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „, nicht je-
doch für die in § 73 genannten Soldaten“ gestrichen.

46. Nach § 88a wird die Überschrift des Sechsten Teils wie
folgt gefasst:

„Sechster Teil
Schluss- und Übergangsvorschriften“

47. Nach § 89b werden die Überschrift und § 90 wie folgt
gefasst:

„2. Geburtsjahrgänge 1927 bis 1944

§ 90

(1) Ein Berufssoldat, der in der Zeit vom 1. Januar
1927 bis zum 31. Dezember 1944 geboren ist und bis
zum 31. Dezember 1975 zum ersten Male als Soldat
eingestellt worden ist, erhält beim Eintritt in den Ruhe-
stand einen einmaligen Betrag, der bei einem Ruhege-
halt bis zu 65 vom Hundert der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge 1 534 Euro beträgt. Dieser Betrag verrin-
gert sich, ausgenommen in den Fällen des § 27, mit je-
dem weiteren Vomhundert des Ruhegehaltes über
65 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
hinaus um 153,40 Euro. Stirbt der Soldat vor Eintritt in
den Ruhestand, so erhalten seine versorgungsberech-
tigten Hinterbliebenen und, wenn der Tod infolge einer
Wehrdienstbeschädigung eingetreten ist, auch seine
Verwandten der aufsteigenden Linie, die nach § 43 die-
ses Gesetzes in Verbindung mit § 40 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes Anspruch auf einen Unterhaltsbei-
trag haben, einen einmaligen Betrag in Höhe von zwei
Dritteln des Betrages, den der Verstorbene erhalten
hätte, wenn er am Todestage in den Ruhestand getreten
wäre. Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden,
so wird der Betrag unter ihnen im Verhältnis der Be-
züge nach dem Zweiten Teil dieses Gesetzes aufgeteilt.

(2) Der Betrag nach Absatz 1 wird nicht gewährt,
wenn der Höchstruhegehaltssatz der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge erreicht wird oder die Hinterbliebenen-
bezüge aus einem solchen Ruhegehalt zu berechnen
sind.“

48. Nach § 90 werden die Überschrift und § 91 wie folgt
gefasst:

„3. Übergangsvorschrift aus Anlass des Vierzehnten
Gesetzes zur Änderung des Soldatengesetzes vom
6. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2588)

§ 91

Auf Beurlaubungen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes beantragt worden sind, sowie auf die Zeit ei-
nes unerlaubten schuldhaften Fernbleibens vom Dienst
unter Verlust der Dienstbezüge oder des Wehrsoldes
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ist § 13c nicht
anzuwenden.“

49. § 92 wird wie folgt gefasst:

„§ 92

(1) Das Bundesministerium der Verteidigung erlässt
die zur Durchführung dieses Gesetzes mit Ausnahme
des Vierten Teils erforderlichen allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern und dem Bundesministerium
der Finanzen, zu den §§ 4, 5 und 7 Abs. 1 Satz 3 sowie
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zum Dritten Teil auch im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung kann im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium der Verteidigung allgemeine Verwaltungs-
vorschriften zur Durchführung des Vierten Teils dieses
Gesetzes erlassen.

(3) Soweit sich die allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften an die Landesbehörden wenden, werden sie
von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bun-
desrates erlassen.“

50. In der Überschrift vor § 92c werden die Wörter „eines
Soldaten im Ruhestand“ gestrichen und die Wörter „im
Beitrittsgebiet“ durch die Angabe „in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten Gebiet“ ersetzt.

51. In § 92c werden die Wörter „im Beitrittsgebiet“ durch
die Angabe „in dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet“ ersetzt.

52. § 94 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die §§ 1a, 17 Abs. 2 Satz 2, die §§ 45 bis 49,
§ 55a Abs. 1 Satz 3 bis 5 und 7, Abs. 2 bis 7,
die §§ 55c bis 56, § 58 Abs. 2, die §§ 59 bis 61,
70, 89b, 97 Abs. 3 und 4 sowie § 43 dieses Ge-
setzes in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2
und 3 und § 42 Satz 2 des Beamtenversor-
gungsgesetzes finden Anwendung.“

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

„§ 20 Abs. 1 Satz 4, § 22 Abs. 2, § 26a Abs. 1,
3 und 4, § 55a Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 55b
finden in der bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Fassung Anwendung. § 26a Abs. 2 und
die §§ 53 und 55 finden in der am 1. Januar
2002 geltenden Fassung Anwendung. In den
Fällen des § 27 dieses Gesetzes in Verbindung
mit § 141a des Bundesbeamtengesetzes in der
Fassung vom 28. Juli 1972 (BGBl. I S. 1288)
richten sich die ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge und der maßgebende Ruhegehaltssatz
nach § 37 des Beamtenversorgungsgesetzes in
der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fas-
sung.“

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz angefügt:

„(4) Absatz 1 Nr. 2 Satz 3 ist mit dem Inkrafttre-
ten der achten auf den 31. Dezember 2002 folgen-
den Anpassung nach § 89b dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit § 70 des Beamtenversorgungsgesetzes
nicht mehr anzuwenden. Ab dem genannten Zeit-
punkt finden § 26a Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 sowie
die §§ 53 und 55 dieses Gesetzes Anwendung.“

53. § 94a wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Die §§ 46, 47 Abs. 1, die §§ 49, 55a Abs. 1
Satz 3 bis 5 und 7, Abs. 2 bis 7, die §§ 59, 60,
70, 97 Abs. 3 und 4 sowie § 43 dieses Gesetzes

in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3 und
§ 42 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes
finden Anwendung. § 26a Abs. 2 und die §§ 53
und 55 finden in der am 1. Januar 2002 gelten-
den Fassung Anwendung.“

b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer angefügt:

„5. Nummer 1 Satz 2 ist mit dem Inkrafttreten der
achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden
Anpassung nach § 89b dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit § 70 des Beamtenversorgungsge-
setzes nicht mehr anzuwenden. Ab dem ge-
nannten Zeitpunkt finden § 26a Abs. 1 Nr. 3
und Abs. 2 sowie die §§ 53 und 55 dieses Ge-
setzes Anwendung.“

54. § 94b wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„In Fällen der Sätze 2 und 3 wird bei der Berech-
nung des Ruhensbetrages auch die Dienstzeit bei
einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung
berücksichtigt, die über volle Jahre hinausgeht.“

b) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „§ 1 des Kin-
dererziehungszuschlagsgesetzes“ durch die Angabe
„§ 70 Abs. 1 bis 7“ ersetzt.

c) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) Für den nach den Absätzen 1 bis 3 ermittel-
ten Ruhegehaltssatz sowie die in Absatz 5 genann-
ten Vomhundertsätze gilt § 97 Abs. 4 und 6 Satz 2
entsprechend.“

55. In § 95 Abs. 2 Satz 1 wird nach der Angabe „§ 25
Abs. 1 Satz 1“ die Angabe „und § 27 dieses Gesetzes
in Verbindung mit § 36 Abs. 2 des Beamtenversor-
gungsgesetzes“ eingefügt.

56. § 96 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort „günstiger“ das
Semikolon sowie die Angabe „§ 94b Abs. 5 bleibt
unberührt“ gestrichen.

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Bei der Anwendung des Satzes 2 bleibt § 94b
Abs. 5 unberührt; dies gilt nicht, wenn Zeiten im
Sinne des § 55b Abs. 1 erstmals ab dem 1. Januar
1999 zurückgelegt worden sind.“

57. Nach § 96a werden die Überschrift und § 97 wie folgt
gefasst:

„9. Übergangsregelungen aus Anlass des Versor-
gungsänderungsgesetzes 2001

§ 97

(1) Die Rechtsverhältnisse der am 31. Dezember
2001 vorhandenen Soldaten im Ruhestand, Witwen,
Waisen und sonstigen Versorgungsempfänger regeln
sich nach dem bis zum 31. Dezember 2001 geltenden
Recht mit folgenden Maßgaben: Die Absätze 3, 4 und
6, die §§ 49, 55a Abs. 1 Satz 3 bis 5 und 7, die §§ 59,
60 und 70, § 94b Abs. 9 sowie § 43 dieses Gesetzes in
Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 3 und § 42 Satz 2 des
Beamtenversorgungsgesetzes sind anzuwenden.
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(2) Auf Versorgungsfälle, die nach dem 31. Dezem-
ber 2001 und vor dem Inkrafttreten der achten auf den
31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 89b
dieses Gesetzes in Verbindung mit § 70 des Beamten-
versorgungsgesetzes eintreten, sind § 26 Abs. 1 und 9,
§ 26a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2, § 53 Abs. 2 Nr. 3,
§ 55 Abs. 2 und § 74 in der bis zum 31. Dezember
2002 geltenden Fassung anzuwenden; § 55b Abs. 1
und 7 dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass anstelle der Zahl „1,79375“ die Zahl „1,875“
sowie anstelle der Zahl „2,39167“ die Zahl „2,5“ tritt.

(3) Ab der ersten auf den 31. Dezember 2002 fol-
genden Anpassung nach § 89b dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit § 70 des Beamtenversorgungsgesetzes
werden die der Berechnung der Versorgungsbezüge zu-
grunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis
zur siebten Anpassung nach § 89b dieses Gesetzes in
Verbindung mit § 70 des Beamtenversorgungsgesetzes
durch einen Anpassungsfaktor nach Maßgabe der fol-
genden Tabelle vermindert:

Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, das durch Anwen-
dung des § 26 Abs. 7 Satz 1 und 2 ermittelt ist. Bei der
Anwendung von Ruhensvorschriften (§§ 53 bis 55b)
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. Zu den ruhege-
haltfähigen Dienstbezügen im Sinne des Satzes 1 ge-
hören auch die Anpassungszuschläge, der Strukturaus-
gleich sowie Erhöhungszuschläge nach Artikel 5 und 6
des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Bundesbe-
soldungsgesetzes vom 15. April 1970 (BGBl. I S. 339).

(4) In Versorgungsfällen, die vor der achten auf den
31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 89b
dieses Gesetzes in Verbindung mit § 70 des Beamten-
versorgungsgesetzes eingetreten sind, wird der den
Versorgungsbezügen zugrunde liegende Ruhegehalts-
satz mit dem Inkrafttreten und vor dem Vollzug der
achten Anpassung nach § 89b dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit § 70 des Beamtenversorgungsgesetzes mit
dem Faktor 0,95667 vervielfältigt; § 26 Abs. 1 Satz 2
findet Anwendung. Der nach Satz 1 verminderte Ruhe-
gehaltssatz gilt als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag
der achten Anpassung nach § 89b dieses Gesetzes in
Verbindung mit § 70 des Beamtenversorgungsgesetzes
der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde zu
legen.

(5) § 43 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 19
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes
sind in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fas-
sung anzuwenden, wenn die Ehe vor dem 1. Januar
2002 geschlossen wurde. § 43 dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit § 20 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenversor-
gungsgesetzes sind in der bis zum 31. Dezember 2001

geltenden Fassung anzuwenden, wenn die Ehe vor dem
1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens ein
Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. § 72 ist
in diesen Fällen nicht anzuwenden. Im Übrigen gilt
Absatz 1 für künftige Hinterbliebene eines vor dem
1. Januar 2002 vorhandenen Versorgungsempfängers
entsprechend.

(6) Für die Anwendung des § 27 Abs. 1 dieses Ge-
setzes in Verbindung mit § 36 Abs. 3 Satz 1 des Beam-
tenversorgungsgesetzes gilt unbeschadet des § 94 der
§ 26 Abs. 1 Satz 1 in der bis zum 31. Dezember 2002
geltenden Fassung. In den Fällen des Satzes 1 sind die
Absätze 3 und 4 nicht anzuwenden.“

Artikel 3

Amtsverhältnisse des Bundes

1. Das Bundesministergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juli 1971 (BGBl. I S.1166), zuletzt
geändert durch …, wird wie folgt geändert:

a) § 15 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „neunundzwanzig
vom Hundert“ durch die Angabe „27,74 vom
Hundert“ und die Wörter „zwanzig vom Hun-
dert“ durch die Angabe „19,13 vom Hundert“ er-
setzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „zweieinhalb vom
Hundert“ durch die Angabe „2,39167 vom Hun-
dert“ und die Wörter „fünfundsiebzig vom Hun-
dert“ durch die Angabe „71,75 vom Hundert“ er-
setzt.

cc) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben.

b) Dem § 21a wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Für Versorgungsfälle, in denen die Voraus-
setzungen des § 15 Abs. 1 vor dem Inkrafttreten der
achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpas-
sung der Versorgungsbezüge aus der Besoldungs-
gruppe B 11 nach § 70 des Beamtenversorgungs-
gesetzes eingetreten sind, gilt unbeschadet der Ab-
sätze 1 bis 3 § 15 Abs. 3 Satz 1 und 2 in der bis zum
31. Dezember 2002 geltenden Fassung. § 69f Abs. 3
Satz 1 und Abs. 4 des Beamtenversorgungsgesetzes
ist entsprechend anzuwenden; dies gilt nicht für den
gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1 nach zwei Jahren Amtszeit
erreichten und den in § 15 Abs. 5 Satz 1 festgelegten
Mindestruhegehaltssatz und das danach ermittelte
Ruhegehalt.“

2. § 23 Abs. 7 des Bundesdatenschutzgesetzes vom 20. De-
zember 1990 (BGBl. I S. 2954), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Im Übrigen sind die §§ 13 bis 20 und 21a Abs. 5 des
Bundesministergesetzes mit den Maßgaben anzu-
wenden, dass an die Stelle der zweijährigen Amtszeit
in § 15 Abs. 1 des Bundesministergesetzes eine
Amtszeit von fünf Jahren und an die Stelle der Besol-
dungsgruppe B 11 in § 21a Abs. 5 des Bundesminis-
tergesetzes die Besoldungsgruppe B 9 tritt.“

Anpassung nach dem
31. Dezember 2002

Anpassungsfaktor

1.  0,99458
2.  0,98917
3.  0,98375
4.  0,97833
5.  0,97292
6.  0,96750
7.  0,96208
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b) In Satz 4 wird die Angabe „§§ 15 bis 17“ durch die
Angabe „§§ 15 bis 17 und 21a Abs. 5“ ersetzt.

3. § 36 Abs. 6 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20. De-
zember 1991 (BGBl. I S. 2272), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Im Übrigen sind die §§ 13 bis 20 und 21a Abs. 5 des
Bundesministergesetzes mit den Maßgaben anzu-
wenden, dass an die Stelle der zweijährigen Amtszeit
in § 15 Abs. 1 des Bundesministergesetzes eine
Amtszeit von fünf Jahren und an die Stelle der Besol-
dungsgruppe B 11 in § 21a Abs. 5 des Bundesminis-
tergesetzes die Besoldungsgruppe B 9 tritt.“

b) In Satz 4 wird die Angabe „§§ 15 bis 17“ durch die
Angabe „§§ 15 bis 17 und 21a Abs. 5“ ersetzt.

4. In § 18 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Wehrbeauf-
tragten des Deutschen Bundestages in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. Juni 1982 (BGBl. I S. 677),
das zuletzt durch … geändert worden ist, wird nach den
Wörtern „des Bundesministergesetzes“ die Angabe „in
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 1971
(BGBl. I S. 1166), zuletzt geändert durch das Gesetz zur
Kürzung des Amtsgehaltes der Mitglieder der Bundesre-
gierung und der Parlamentarischen Staatssekretäre vom
22. Dezember 1982 (BGBl. I S. 2007),“ gestrichen.

Artikel 4

Beamtenrechtsrahmengesetz

In § 26 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenrechtsrahmengesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1999
(BGBl. I S. 654), das … zuletzt geändert worden ist, werden
die Wörter „infolge eines körperlichen Gebrechens oder
wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte“
durch die Wörter „wegen seines körperlichen Zustandes
oder aus gesundheitlichen Gründen“ ersetzt.

Artikel 5

Bundesbeamtengesetz

Das Bundesbeamtengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 675) zuletzt geän-
dert …, wird wie folgt geändert:

1. In § 42 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „infolge eines
körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner
körperlichen oder geistigen Kräfte“ durch die Wörter
„wegen seines körperlichen Zustandes oder aus gesund-
heitlichen Gründen“ ersetzt.

2. In § 43 Abs. 1 wird das Wort „amtsärztlichen“ durch die
Angabe „ärztlichen (§ 46a )“ ersetzt.

3. § 44 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „amtsärztlichen“ wird durch die Angabe
„ärztlichen (§ 46a)“ ersetzt.

b) Die Angabe „, beim Bundeseisenbahnvermögen und
im Geschäftsbereich des Bundesministers der Vertei-
digung auch auf Grund des Gutachtens eines beamte-

ten Arztes, eines Vertrauensarztes, in Ausnahmefäl-
len eines Facharztes“ wird gestrichen.

4. In § 45 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „amtsärztlich“ durch
die Angabe „ärztlich (§ 46a)“ ersetzt.

5. § 46a wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz vorangestellt:

„(1) In den Fällen der §§ 42 bis 46 kann der
Dienstvorgesetzte die ärztliche Untersuchung nur ei-
nem Amtsarzt oder einem als Gutachter beauftragten
Arzt übertragen. Die oberste Dienstbehörde be-
stimmt, welche Ärzte als Gutachter beauftragt wer-
den können; sie kann diese Befugnis auf nachgeord-
nete Behörden übertragen.“

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und wie folgt
geändert:

aa) Die Angabe „in den Fällen der §§ 43 bis 46“
wird gestrichen.

bb) Nach dem Wort „Untersuchung“ wird die An-
gabe „nach Absatz 1“ eingefügt.

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3
und 4.

6. In § 47 Abs. 2 wird die Angabe „§§ 37 und 41“ ersetzt
durch die Angabe „§§ 37, 41 und 42 Abs. 4“.

Artikel 6

Versorgungsrücklagegesetz

Das Gesetz über eine Versorgungsrücklage des Bundes
vom 9. Juli 1998 (BGBl. I S. 1800) wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 14a Abs. 2 Bun-
desbesoldungsgesetz“ durch die Angabe „§ 14a Abs. 2,
2a und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes“ ersetzt.

2. § 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „§ 14a Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz“
wird durch die Angabe „§ 14a Abs. 2, 2a und 3 des
Bundesbesoldungsgesetzes“ ersetzt.

b) Die Jahreszahl „2014“ wird durch die Jahreszahl
„2017“ ersetzt.

Artikel 7

Bundesdisziplinargesetz

In § 80 Abs. 4 Satz 2 des Bundesdisziplinargesetzes vom
9. Juli 2001 (BGBl. I S. 1510) wird die Zahl „60“ durch die
Zahl „55“ ersetzt.

Artikel 8

Bundesbesoldungsgesetz

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl I S. 3434),
zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. In § 8 Abs. 1 Satz 2 wird die Zahl „1,875“ durch die
Zahl „1,79375“ ersetzt.
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2. § 14a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „um drei vom
Hundert“ gestrichen.

b) In Absatz 2 wird die Jahreszahl „2013“ durch die
Jahreszahl „2017“ ersetzt.

c) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 2a und 3
eingefügt:

„(2a) Abweichend von Absatz 2 werden die auf
den 31. Dezember 2002 folgenden acht allgemeinen
Anpassungen der Besoldung nicht vermindert. Die
auf vorangegangenen Anpassungen beruhenden wei-
teren Zuführungen an die Versorgungsrücklagen blei-
ben unberührt.

(2b) Den Versorgungsrücklagen beim Bund und
bei den Ländern wird im Zeitraum nach Absatz 2
Satz 1 zusätzlich der Unterschiedsbetrag gegenüber
den nicht nach § 69f des Beamtenversorgungsgeset-
zes und § 97 des Soldatenversorgungsgesetzes ver-
minderten Anpassungen in Höhe von 50 vom Hun-
dert zugeführt.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

e) Nach dem neuen Absatz 4 wird folgender Absatz 5
angefügt:

„(5) Die Wirkungen der Versorgungsrücklagen
beim Bund und bei den Ländern sind unter Berück-
sichtigung der allgemeinen Entwicklung der Alterssi-
cherungssysteme und der Situation in den öffentli-
chen-rechtlichen Versorgungssystemen sowie der
Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Verhältnisse vor Ablauf des in Absatz 2a
genannten Zeitraums zu prüfen.“

3. § 55 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Beamte“ die Wör-
ter „und Soldaten“ eingefügt.

b) In Satz 4 werden nach den Wörtern „verheirateten
Beamten“ die Wörter „und Soldaten“ eingefügt.

4. Dem § 73a werden folgende Sätze angefügt:

„Für Zeiten ab dem 1. Januar 1992 bis zum 31. Dezem-
ber 2002 beträgt die Kürzung nach § 8 Abs. 1 Satz 2
1,875 vom Hundert. Für Zeiten ab dem 1. Januar 2003
ist der Vomhundertsatz des § 8 Abs. 1 Satz 2 vervielfäl-
tigt mit dem jeweiligen in § 69f Abs. 3 und 4 des Beam-
tenversorgungsgesetzes genannten Faktor anzuwenden.“

Artikel 9

Gesetz über die Gewährung einer
jährlichen Sonderzuwendung

§ 7 Satz 2 des Gesetzes über die Gewährung einer jährli-
chen Sonderzuwendung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3642), zuletzt
geändert durch …, wird wie folgt gefasst:

„Zuschläge nach den §§ 50a bis 50e des Beamtenversor-
gungsgesetzes und den §§ 70 bis 74 des Soldatenversor-
gungsgesetzes bleiben unberücksichtigt.“

Artikel 10

Änderung der Wehrdisziplinarordnung

In § 110 Abs. 3 Satz 2 der Wehrdisziplinarordnung vom
16. August 2001 (BGBl. I S. 2093), die zuletzt am … geän-
dert worden ist, wird die Zahl „60“ durch die Zahl „55“ er-
setzt.

Artikel 11

Einkommensteuergesetz

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821), zuletzt
geändert durch … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. § 10a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) In der gesetzlichen Rentenversicherung
Pflichtversicherte können Altersvorsorgebeiträge
(§ 82) zuzüglich der dafür nach Abschnitt XI zuste-
henden Zulage

in den Veranlagungszeiträumen
2002 und 2003 bis zu 525 Euro,

in den Veranlagungszeiträumen
2004 und 2005 bis zu 1 050 Euro,

in den Veranlagungszeiträumen
2006 und 2007 bis zu 1 575 Euro,

ab dem Veranlagungszeitraum
2008 jährlich bis zu 2 100 Euro

als Sonderausgaben abziehen; das Gleiche gilt für

1. Empfänger von Besoldung nach dem Bundesbe-
soldungsgesetz und

2. Empfänger von Amtsbezügen aus einem Amts-
verhältnis, dessen Versorgungsrecht die entspre-
chende Anwendung des § 69f Abs. 3 Satz 1 und
Abs. 4 des Beamtenversorgungsgesetzes vorsieht,

wenn sie die nach Absatz 1a erforderlichen Erklärun-
gen abgegeben und nicht widerrufen haben. Für Steu-
erpflichtige im Sinne des Satzes 1 zweiter Halbsatz,
die Elternzeit nach § 1 Abs. 1 Elternzeitverordnung
in Verbindung mit § 15 Abs. 1 Bundeserziehungs-
geldgesetz in Anspruch nehmen, gilt dies nur wäh-
rend des Zeitraums nach § 50a des Beamtenversor-
gungsgesetzes. Versicherungspflichtige nach dem
Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte sowie
Personen, die wegen Arbeitslosigkeit bei einem in-
ländischen Arbeitsamt als Arbeitsuchende gemeldet
sind und der Versicherungspflicht in der Rentenversi-
cherung nicht unterliegen, weil sie eine Leistung
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch nur wegen
des zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermö-
gens nicht beziehen, stehen Pflichtversicherten
gleich. Satz 1 gilt nicht für Pflichtversicherte, die
kraft zusätzlicher Versorgungsregelung in einer Zu-
satzversorgung pflichtversichert sind und bei denen
eine der Versorgung der Beamten ähnliche Gesamt-
versorgung aus der Summe der Leistungen der ge-
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setzlichen Rentenversicherung und der Zusatzversor-
gung gewährleistet ist.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt:

„(1a) Sofern eine Zulagenummer durch die zent-
rale Stelle (§ 81) oder eine Versicherungsnummer
nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
noch nicht vergeben ist, hat der in Absatz 1 Satz 1
zweiter Halbsatz genannte Steuerpflichtige über die
für seine Besoldung oder seine Amtsbezüge zustän-
dige Stelle eine Zulagenummer (§ 90 Abs. Satz 2
und 3) bei der zentralen Stelle zu beantragen. Gegen-
über der für seine Besoldung oder seine Amtsbezüge
zuständigen Stelle hat er sein Einverständnis zu er-
klären, dass

1. diese jährlich die für die Ermittlung des Min-
desteigenbeitrags (§ 86) und die für die Gewäh-
rung der Kinderzulage (§ 85) erforderlichen Da-
ten der zentralen Stelle mitteilt und

2. die zentrale Stelle diese Daten für das Zulagever-
fahren verarbeiten und nutzen kann.

Die Einverständniserklärung ist bis zum Widerruf
wirksam. Der Widerruf ist vor Beginn des Veranla-
gungszeitraums, für den das Einverständnis erstmals
nicht mehr gelten soll, gegenüber der für die Besol-
dung oder die Amtsbezüge zuständigen Stelle zu er-
klären.

2. In § 86 werden die Absätze 1 und 2 wie folgt gefasst:

„(1) Die Zulage nach den §§ 84 und 85 wird gekürzt,
wenn der Zulageberechtigte nicht den Mindesteigenbei-
trag leistet. Dieser beträgt

in den Jahren 2002 und 2003 1 vom Hundert,

in den Jahren 2004 und 2005 2 vom Hundert,

in den Jahren 2006 und 2007 3 vom Hundert,

ab dem Jahr 2008 jährlich 4 vom Hundert,

der Summe der in dem dem Kalenderjahr vorangegange-
nen Kalenderjahr

1. erzielten beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

2. bezogenen Besoldung und Amtsbezüge,

jedoch nicht mehr als die in § 10a Abs. 1 Satz 1 genann-
ten Beträge, vermindert um die Zulage nach den §§ 84
und 85. Als Sockelbetrag sind zu leisten in jedem der
Jahre von 2002 bis 2004

45 Euro von Zulageberechtigten, denen keine Kinder-
zulage zusteht,

38 Euro von Zulageberechtigten, denen eine Kinder-
zulage zusteht,

30 Euro von Zulageberechtigten, denen zwei oder mehr
Kinderzulagen zustehen,

und ab dem Jahr 2005 jährlich

90 Euro von Zulageberechtigten, denen keine Kinder-
zulage zusteht,

75 Euro von Zulageberechtigten, denen eine Kinder-
zulage zusteht und

60 Euro von Zulageberechtigten, denen zwei oder mehr
Kinderzulagen zustehen.

Ist der Sockelbetrag höher als der Mindesteigenbeitrag
nach Satz 2, so ist der Sockelbetrag als Mindesteigenbei-
trag zu leisten. Die Kürzung der Zulage ermittelt sich
nach dem Verhältnis der Altersvorsorgebeiträge zum
Mindesteigenbeitrag.

(2) Ein nach § 79 Satz 2 begünstigter Ehegatte hat An-
spruch auf eine ungekürzte Zulage, wenn der zum be-
günstigten Personenkreis nach § 79 Satz 1 gehörende
Ehegatte seinen Mindesteigenbeitrag unter Berücksichti-
gung der den Ehegatten insgesamt zustehenden Zulagen
erbracht hat. Werden bei einer in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung pflichtversicherten Person beitrags-
pflichtige Einnahmen zugrunde gelegt, die höher sind als
das tatsächlich erzielte Entgelt oder die Lohnersatzleis-
tung, ist das tatsächlich erzielte Entgelt oder der Zahlbe-
trag der Lohnersatzleistung, mindestens jedoch die bei
geringfügiger Beschäftigung zu berücksichtigende Min-
destbeitragsbemessungsgrundlage für die Berechnung
des Mindesteigenbeitrags zu berücksichtigen. Satz 2 gilt
auch in den Fällen, in denen im vorangegangenen Jahr
keine der in Absatz 1 Satz 2 genannten Beträge bezogen
wurden.“

3. § 89 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

„b) die Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch oder die Zulagenummer
des Zulageberechtigten und dessen Ehegatten,“

4. Dem § 90 Abs. 1 werden die folgenden Sätze angefügt:

„Soweit der Träger der Rentenversicherung keine Versi-
cherungsnummer vergeben hat, vergibt die zentrale
Stelle zur Erfüllung der ihr nach diesem Abschnitt zuge-
wiesenen Aufgaben eine Zulagenummer. Im Falle eines
Antrags nach § 10a Abs. 1a Satz 1 teilt die zentrale
Stelle der für die Besoldung oder die Amtsbezüge zu-
ständigen Stelle die Zulagenummer mit, die diese an den
Antragsteller weiterleitet.“

5. In § 90a wird die Angabe „§ 90 Abs. 1“ durch die An-
gabe „§ 90 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt.

6. § 91 wird wie folgt gefasst:

„§ 91
Datenabgleich

(1) Für die Überprüfung der Zulage und des Sonder-
ausgabenabzugs nach § 10a übermitteln die Träger der
gesetzlichen Rentenversicherung, die Bundesanstalt für
Arbeit, die Meldebehörden, die Familienkassen und die
Finanzämter der zentralen Stelle auf Anforderung die
bei ihnen vorhandenen Daten nach § 89 Abs. 2 auf auto-
matisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch Daten-
übertragung. Für Zwecke des Satzes 1 darf die zentrale
Stelle die ihr nach Satz 1 übermittelten Daten mit den ihr
nach § 89 Abs. 2 übermittelten Daten automatisiert ab-
gleichen. Führt die Überprüfung zu einer Änderung der
ermittelten oder festgesetzten Zulage, ist dies dem An-
bieter mitzuteilen. Ist nach dem Ergebnis der Überprü-
fung der Sonderausgabenabzug nach § 10a oder die ge-
sonderte Feststellung nach § 10a Abs. 4 zu ändern, ist
dies dem Finanzamt mitzuteilen.
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(2) Die für die Besoldung oder die Amtsbezüge zu-
ständigen Stellen haben der zentralen Stelle die Daten
nach § 10a Abs. 1a Satz 2 bis zum 31. Januar des dem
Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres auf automatisiert
verarbeitbaren Datenträgern oder durch Datenübertra-
gung zu übermitteln.“

7. In § 95 Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Sozialge-
setzbuch“ das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und
nach dem Wort „Recht“ die Angabe „oder nach einer
Zuweisung im Sinne des § 123a des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes“ eingefügt.

8. § 99 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung und dem Bundesministe-
rium des Innern durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Vorschriften zur Durchführung
dieses Gesetzes über das Verfahren für die Ermittlung,
Festsetzung, Auszahlung, Rückzahlung und Rückforde-
rung der Zulage sowie die Rückzahlung und Rückforde-
rung der nach § 10a Abs. 4 festgestellten Beträge zu er-
lassen.

Hierzu gehören insbesondere

1. Vorschriften über Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-,
Bescheinigungs- und Anzeigepflichten des Anbie-
ters und

2. Einzelheiten des vorgesehenen Datenaustausches
zwischen den Anbietern, der zentralen Stelle, den
Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung, der
Bundesanstalt für Arbeit, den Meldebehörden, den
Familienkassen, den für die Besoldung oder die
Amtsbezüge zuständigen Stellen und den Finanzäm-
tern, insbesondere über die nach § 89 Abs. 2 und § 91
vorgesehenen Datensätze, die Datenträger und die
Art und Weise der Datenübertragung sowie über die
Datensicherung.“

Artikel 12

Schornsteinfegergesetz

Das Schornsteinfegergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. August 1998 (BGBl. I S. 2071), zuletzt
geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. § 29 Abs. 5 Satz 1 zweiter Halbsatz wird wie folgt ge-
fasst:

„Rentenerhöhungen und Rentenminderungen auf Grund
des § 1587b des Bürgerlichen Gesetzbuches, die Ein-
kommensanrechnung auf Erziehungsrenten sowie das
Rentensplitting unter Ehegatten nach dem Sechsten
Buch Sozialgesetzbuch bleiben unberücksichtigt.“

2. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Zahl „60“ durch die Zahl
„55“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 3 wird die Zahl „60“ durch die Zahl
„55“ ersetzt.

c) Absatz 1 Satz 4 zweiter Halbsatz wird wie folgt ge-
fasst:

„Rentenerhöhungen und Rentenminderungen auf
Grund des § 1587b des Bürgerlichen Gesetzbuches,
das Rentensplitting unter Ehegatten, die Minderung
der Witwenrente wegen der Einkommensanrech-
nung auf Renten wegen Todes, Berücksichtigungs-
zeiten wegen Kindererziehung oder Zeiten der nicht
erwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen Kin-
des bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie
der Zuschlag bei Witwenrenten und Witwerrenten
nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch bleiben
unberücksichtigt.“

d) In Absatz 1 Satz 7 wird die Angabe „0,9“ durch die
Angabe „0,855“ ersetzt.

e) In Absatz 4 wird nach der Angabe „§ 25 Abs. 1, 2
und 4“ ein Komma eingefügt, das Wort „sowie“ ge-
strichen und nach der Angabe „§ 61 Abs. 3“ die An-
gabe „sowie § 69f Abs. 5 Satz 1“ eingefügt.

3. § 32 Abs. 2 Satz 3 zweiter Halbsatz wird wie folgt geän-
dert:

„Rentenerhöhungen und Rentenminderungen auf Grund
des § 1587b des Bürgerlichen Gesetzbuches, das Ren-
tensplitting unter Ehegatten sowie Minderungen der
Waisenrente wegen der Einkommensanrechnung auf
Renten wegen Todes bleiben unberücksichtigt.“

4. In § 38 Abs. 2 wird das Wort „Versicherungskammer“
durch das Wort „Versorgungskammer“ ersetzt.

5. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt geändert:

„Mitteilungspflicht und Datenübermittlung“

b) Der bisherige Text wird Absatz 1.

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Die für die Besetzung von Kehrbezirken zu-
ständige Verwaltungsbehörde übermittelt der Versor-
gungsanstalt den Namen, das Geburtsdatum und die
Anschrift des von ihr bestellten Bezirksschornstein-
fegermeisters sowie Beginn und Ende der Bestellung.
Gleiches gilt für den Namen und die Anschrift von
Nutzungsberechtigten sowie den Beginn und das
Ende der Nutzungszeit.“

6. § 48 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ansprüche gegen die Versorgungsanstalt nach diesem
Gesetz sowie die Ansprüche der Versorgungsanstalt auf
Beiträge, Zinsen und sonstige Nebenkosten verjähren in
vier Jahren.“

7. Dem § 56d wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) § 31 Abs. 1 Satz 2, 3, 4 Halbsatz 2 und Satz 7
sind in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fas-
sung anzuwenden, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002
geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem
2. Januar 1962 geboren ist.“
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Artikel 13

Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz

§ 1 Abs. 1 Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-
rungsgesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1322) wird
wie folgt geändert:

1. Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. die vorsieht, dass Leistungen für den Vertragspartner
zur Altersversorgung nicht vor Vollendung des
60. Lebensjahres oder dem Beginn einer Altersrente
des Vertragspartners aus der gesetzlichen Renten-
versicherung oder nach dem Gesetz über die Alters-
sicherung der Landwirte oder dem Beginn einer Ver-
sorgung nach den beamten- und soldatenversor-
gungsrechtlichen Regelungen wegen Erreichens der
Altersgrenze erbracht werden (Beginn der Auszah-
lungsphase); im Fall des Bezugs einer Rente wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit aus der gesetzlichen
Rentenversicherung oder nach dem Gesetz über die
Alterssicherung der Landwirte sowie im Falle des
Bezuges eines Ruhegehaltes, das einem Beamten,
Richter oder Soldaten nach Versetzung in den Ruhe-
stand wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem
Dienstunfall beruht, gewährt wird, können Renten-
leistungen aus einer Zusatzversicherung gemäß
Nummer 3 erbracht werden;“

2. In Nummer 3 werden nach dem Wort „Erwerbsfähig-
keit“ die Wörter „oder Dienstunfähigkeit“ eingefügt.

Artikel 14

Postpersonalrechtsgesetz

§ 4 Abs. 4 des Gesetzes zum Personalrecht der Beschäf-
tigten der früheren Deutschen Bundespost (Postpersonal-
rechtsgesetz – PostPersRG) vom 14. September 1994
(BGBl. I S. 2325, 2353), zuletzt geändert durch …, wird ge-
strichen.

Artikel 15

Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung

Die Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1993 (BGBl. I
S. 369), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung
vom 15. Februar 2000 (BGBl. I S. 127), wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Erwerbs- und Er-
werbsersatzeinkommen“ durch die Angabe
„Renten im Sinne des § 55 des Beamtenversor-
gungsgesetzes sowie Erwerbs- und Erwerbsersatz-
einkommen im Sinne des § 53 Abs. 7 des Beam-
tenversorgungsgesetzes“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Im Übrigen gelten die §§ 15 und 26 des Beam-
tenversorgungsgesetzes entsprechend mit den
Maßgaben, dass 40 vom Hundert des Erwerbs-

einkommens anrechnungsfrei bleiben und nach
Anrechnung einer Rente im Sinne des § 55 des
Beamtenversorgungsgesetzes mindestens ein Be-
trag in Höhe des in § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1
des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum
31. Dezember 2002 geltenden Fassung bezeich-
neten Vomhundertsatzes der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge, vervielfältigt mit dem jeweiligen
in § 69f Abs. 3 und 4 des Beamtenversorgungs-
gesetzes genannten Faktor, für jedes Jahr der ren-
tenversicherungsfreien Beamtendienstzeit, für
Hinterbliebene mit dem für sie maßgebenden An-
teil, zahlbar bleibt.“

b) In Nummer 6 Satz 1 wird die Angabe „66 Abs. 7“
durch die Angabe „66 Abs. 9“ ersetzt.

c) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 einge-
fügt:

„10. Als Amtszeit im Beamtenverhältnis auf Zeit im
Sinne des § 66 Abs. 2 des Beamtenversor-
gungsgesetzes gilt auch die Zeit, in der ein
Wahlamt seit dem 3. Oktober 1990 nicht im
Beamtenverhältnis auf Zeit wahrgenommen
wurde, soweit dies zum Erreichen einer Amts-
zeit von acht Jahren erforderlich ist. Der Ruhe-
gehaltssatz vermindert sich beim Zusammen-
treffen der Versorgungsbezüge mit einer Rente
im Sinne des § 55 des Beamtenversorgungsge-
setzes um den in § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1
des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis
zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung
bezeichneten Vomhundertsatzes der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge, vervielfältigt mit dem
jeweiligen in § 69f Abs. 3 und 4 des Beamten-
versorgungsgesetzes genannten Faktor, für
jedes nach Satz 1 berücksichtigte Jahr. Die
Hinterbliebenenversorgung (§§ 17 bis 28 des
Beamtenversorgungsgesetzes) bemisst sich aus
dem sich nach Satz 2 ergebenden Ruhegehalt.“

d) Nach Nummer 10 wird folgende Nummer 11 einge-
fügt:

„11. Hat ein Beamter nach der Berufung in das Be-
amtenverhältnis ein in der Zeit vom 3. Oktober
1990 bis zum 31. Dezember 1991 geborenes
Kind erzogen, gilt § 50a Absatz 1 bis 7 des Be-
amtenversorgungsgesetzes entsprechend mit
der Maßgabe, dass die Kindererziehungszeit
zwölf Kalendermonate nach Ablauf des Monats
der Geburt endet. Die §§ 249 und 249a des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gelten ent-
sprechend. Im Übrigen bleibt § 1 Abs. 2 unbe-
rührt.“

e) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 12.

f) In der neuen Nummer 12 wird die Zahl „9“ durch die
Zahl „11“ ersetzt.

2. Dem § 4 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„§ 69f Abs. 3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes
gilt mit der Maßgabe, dass der in Satz 1 genannte Vom-
hundertsatz mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor zu
vervielfältigen ist.“
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Artikel 16

Soldatenversorgungs-Übergangsverordnung

Die Soldatenversorgungs-Übergangsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1993 (BGBl. I
S. 378), zuletzt geändert durch … wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird die Angabe „§§ 23, 24, 65 und
66“ durch die Angabe „§§ 23, 24, 64 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 und § 66“ ersetzt.

b) In Nummer 5 wird die Angabe „§§ 24, 65 und 66“
durch die Angabe „§§ 24, 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
und § 66“ ersetzt.

c) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

„8. Hat ein Berufssoldat nach der Berufung in ein
Soldatenverhältnis ein in der Zeit vom 3. Oktober
1990 bis zum 31. Dezember 1991 geborenes
Kind erzogen, gilt § 70 Abs. 1 bis 7 des Soldaten-
versorgungsgesetzes entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Kindererziehungszeit zwölf Kalen-
dermonate nach Ablauf der Geburt endet. Die
§§ 249 und 249a des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch gelten entsprechend. Im Übrigen bleibt
§ 1 Abs. 3 unberührt.“

2. Dem § 4 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„§ 97 Abs. 3 und 4 des Soldatenversorgungsgesetzes gilt
entsprechend mit der Maßgabe, dass der in Satz 1 ge-
nannte Vomhundertsatz mit dem jeweiligen Anpassungs-
faktor zu vervielfältigen ist.“

Artikel 17

Erschwerniszulagenverordnung

Die Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I
S. 3497), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

„§ 4a
Fortzahlung bei vorübergehender Dienstunfähigkeit

(1) Bei einer vorübergehenden Dienstunfähigkeit in-
folge eines Unfalls im Sinne des § 37 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes wird Beamten des Vollzugsdienstes
und des Einsatzdienstes der Feuerwehr die Zulage für
Dienst zu ungünstigen Zeiten weitergewährt. Dies gilt
auch, wenn sich der Beamte des Lebenseinsatzes im
Sinne des § 37 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes
bei Ausübung der Diensthandlung nicht bewusst war.
Bemessungsgrundlage für die Zahlung der Erschwernis-
zulage ist der Durchschnitt der Zulage der letzten drei
Monate vor Beginn des Monats, in dem die vorüberge-
hende Dienstunfähigkeit eingetreten ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei einer vorüberge-
henden Dienstunfähigkeit von Soldaten infolge eines

Unfalles im Sinne des § 27 des Soldatenversorgungsge-
setzes.“

2. § 6a wird gestrichen.

3. § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19
Unterbrechung der zulageberechtigenden Tätigkeit

(1) Bei einer Unterbrechung der zulageberechtigen-
den Tätigkeit wird die Zulage nur weitergewährt im
Falle

1. eines Erholungsurlaubs,

2. eines Sonderurlaubs unter Fortzahlung der Dienstbe-
züge,

3. einer Erkrankung einschließlich Heilkur,

4. einer Dienstbefreiung oder einer Freistellung vom
Dienst für besondere zeitliche Belastungen (§ 50a
des Bundesbesoldungsgesetzes),

5. einer Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen,

6. einer Dienstreise,

soweit in den §§ 20 bis 26 nichts anderes bestimmt ist.
In den Fällen der Nummern 2 bis 6 wird die Zulage nur
weitergewährt bis zum Ende des Monats, der auf den
Eintritt der Unterbrechung folgt. Bei einer Unterbre-
chung der zulageberechtigenden Verwendung durch Er-
krankung einschließlich Heilkur, die auf einem Dienst-
unfall beruht, wird die Zulage weitergewährt bis zum
Ende des sechsten Monats, der auf den Eintritt der Un-
terbrechung folgt.

(2) Die Befristungen nach Absatz 1 Satz 2 und 3 gel-
ten nicht, wenn bei Beamten die Voraussetzungen des
§ 37 des Beamtenversorgungsgesetzes oder bei Soldaten
die Voraussetzungen des § 27 des Soldatenversorgungs-
gesetzes in Verbindung mit § 37 des Beamtenversor-
gungsgesetzes erfüllt sind. Es ist nicht erforderlich, dass
sich der Beamte oder Soldat des Lebenseinsatzes bei
Ausübung der Diensthandlung bewusst war.“

Artikel 18

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 13 bis 15 beruhenden Teile der dort geän-
derten Rechtsverordnungen können auf Grund der Ermäch-
tigungen des § 107a des Beamtenversorgungsgesetzes, des
§ 92a des Soldatenversorgungsgesetzes sowie des § 47 des
Bundesbesoldungsgesetzes durch Rechtsverordnung geän-
dert werden.

Artikel 19

Neubekanntmachung

Das Bundesministerium des Innern kann den Wortlaut
des Beamtenversorgungsgesetzes, das Bundesministerium
der Verteidigung den Wortlaut des Soldatenversorgungsge-
setzes jeweils in der vom 1. Januar 2002 an geltenden Fas-
sung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.
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Artikel 20

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft, soweit
in den Absätzen 2 bis 6 nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Am 1. Januar 2003 treten in Kraft:

1. Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und
Buchstabe c Doppelbuchstabe aa,

2. Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe
aaa und Doppelbuchstabe cc,

3. Artikel 1 Nr. 31,

4. Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa,

5. Artikel 1 Nr. 36,

6. Artikel 1 Nr. 38 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Drei-
fachbuchstabe aaa und ccc und Buchstabe b Doppel-
buchstabe aa Dreifachbuchstabe aaa,

7. Artikel 1 Nr. 42 Buchstaben a und b,

8. Artikel 1 Nr. 50 Buchstabe c,

9. Artikel 2 Nr. 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa,
Buchstabe b Doppelbuchstabe bb, Buchstabe c, Buch-
stabe d Doppelbuchstabe aa und Buchstabe g Doppel-
buchstabe aa,

10. Artikel 2 Nr. 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa,

11. Artikel 2 Nr. 15 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa,

12. Artikel 2 Nr. 16,

13. Artikel 2 Nr. 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa,

14. Artikel 2 Nr. 54 Buchstabe c,

15. Artikel 3,

16. Artikel 6,

17. Artikel 8 Nr. 1,

18. Artikel 8 Nr. 2,

19. Artikel 8 Nr. 4.

(3) Mit Wirkung vom 1. Januar 1999 treten in Kraft:

1. Artikel 1 Nr. 4 Buchstabe b,

2. Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, Buch-
stabe b,

3. Artikel 1 Nr. 45,

4. Artikel 1 Nr. 46,

5. Artikel 2 Nr. 15 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb und

6. Artikel 2 Nr. 55.

(4) Mit Wirkung vom 2. Januar 2002 treten in Kraft:

1. Artikel 7,

2. Artikel 10.

(5) Artikel 8 Nr. 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1991
in Kraft.

(6) Mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 treten in Kraft:

1. Artikel 15 Nr. 1 Buchstabe d,

2. Artikel 16 Nr. 1 Buchstabe c.

(7) Das Kindererziehungszuschlagsgesetz vom 29. Juni
1998, (BGBl. I S. 1666, 1684) tritt am 1. Januar 2002 außer
Kraft.

Berlin, den 9. Oktober 2001

Dr. Peter Struck und Fraktion
Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion
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Begründung zum Versorgungsänderungsgesetz 2001

A. Allgemeiner Teil

I. Notwendigkeit und Ziele

Die Beamtenversorgung steht ebenso wie andere Alterssi-
cherungssysteme vor dem Problem erheblich steigender
Ausgaben.

Ursache hierfür ist zum einen die allgemeine demographi-
sche Entwicklung in Deutschland. So ist die durchschnitt-
liche Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten stetig
gestiegen und wird nach den Prognosen in den nächsten
30 Jahren um weitere 2 Jahre ansteigen. Gleichzeitig be-
wegt sich das durchschnittliche Ruhestandseintrittsalter –
auf Grund der hohen Zahl von Frühpensionierungen – in
den letzten Jahren konstant auf dem niedrigen Niveau von
rund 59 Jahren. Diese beiden Faktoren haben die durch-
schnittliche Pensionslaufzeit auf derzeit rund 20 Jahre ver-
längert und damit zu einer signifikanten Kostensteigerung
der öffentlichen Haushalte geführt.

Hinzu kommt, dass als Folge der erheblichen Ausweitung
des Personalbestandes im öffentlichen Dienst in den 60er
und 70er Jahren mittelfristig ein „Versorgungsberg“ entste-
hen wird, durch den die Dienstherren mit besonders hohen
Versorgungsausgaben belastet werden.

Auf Grund aller dieser Ursachen werden die prognostizier-
ten Aufwendungen der Gebietskörperschaften von derzeit
fast 43 Mrd. DM bis zum Jahr 2030 auf rund das 3,5fache
ansteigen. Hieraus ergibt sich ein erhebliches Finanzie-
rungsproblem, zumal der Anstieg des Bruttoinlandspro-
dukts und der Steuereinnahmen in diesem Zeitraum voraus-
sichtlich geringer ausfallen dürfte als die Ausgabenerhö-
hung.

Vor diesem Hintergrund besteht in der Beamtenversorgung
– ebenso wie im Bereich der gesetzlichen Rentenversiche-
rung – Reformbedarf. Hierauf ist im Versorgungsreformge-
setz 1998 (vom 29. Juni 1998, BGBl. I S. 1666) – im Zu-
sammenhang mit den damals beschlossenen Änderungen in
der gesetzlichen Rentenversicherung – insbesondere durch
die Einführung der Versorgungsrücklagen reagiert worden,
die aus Verminderungen der Besoldungs- und Versorgungs-
anpassungen gebildet werden.

In der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und BÜND-
NIS 90/Die GRÜNEN vom 20. Oktober 1998 ist festgelegt
worden, Beamtenversorgung und Rentenrecht im Einklang
fortzuentwickeln.

Ein erster Schritt wurde in inhaltlicher und zeitlicher Paral-
lele zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit bereits mit der Einführung der Versorgungsab-
schläge bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit und Schwerbehinderung zum 1. Januar
2001 vollzogen (Gesetz zur Neuordnung der Versorgungs-
abschläge vom 19. Dezember 2000, BGBl. I S. 1786).

Nachdem nunmehr die Gesetzgebung zur Reform der ge-
setzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines ka-
pitalgedeckten Altersvorsorgevermögens abgeschlossen ist,
gilt es, die Maßnahmen der Rentenreform auf systemge-

rechte Art wirkungsgleich in die Beamtenversorgung zu
übertragen. Dies ist nicht nur aus den dargestellten fiskali-
schen Gründen, sondern auch im Interesse sozialer Symme-
trie geboten. Entsprechende Regelungen werden auch im
Bereich der Soldatenversorgung vorgenommen.

Wirkungsgleiche Übertragung bedeutet in diesem Zusam-
menhang einerseits eine den Einsparungen bei den Renten-
versicherungsträgern vergleichbare Entlastung der öffentli-
chen Versorgungshaushalte und andererseits eine äquiva-
lente monetäre Auswirkung bei Arbeitnehmern und Rent-
nern sowie Beamten und Pensionären.

Die Prognosen der ohne die Reform zu erwartenden Versor-
gungsausgaben werden im zweiten Versorgungsbericht ak-
tualisiert, der im September 2001 vorliegen und für die par-
lamentarischen Beratungen verfügbar sein wird.

II. Schwerpunkte des Gesetzentwurfs

In der gesetzlichen Rentenversicherung ergeben sich die
Änderungen über die Rentenanpassungsformel im Zusam-
menwirken mit dem Aufbau einer (steuerlich geförderten)
ergänzenden privaten Altersvorsorge ab 2003, sowie ab
2011 durch eine geänderte Basis bei der Berücksichtigung
der Beitragssatzentwicklung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Hinzu treten Änderungen bei den Hinterbliebe-
nenrenten und verbesserte Leistungen bei Kindererziehung.

Die wirkungsgleiche und systemgerechte Übertragung der
Rentenreformmaßnahmen aus dem Altersvermögensergän-
zungsgesetz (AVmEG) und dem Altersvermögensgesetz
(AVmG) auf die Beamtenversorgung soll mit folgenden
Maßnahmen erreicht werden:

– Die Wirkung der Altersvorsorgeaufwendungen in der
Rentenanpassungsformel ab 2003 wird zeitgleich nach-
gezeichnet. Bei den acht ab dem Jahre 2003 folgenden
Versorgungsanpassungen wird die Erhöhung der Versor-
gungsbezüge in gleichen Schritten abgeflacht. Die bisher
erbrachte Versorgungsrücklage von 0,6 % wird hierbei
berücksichtigt. Durch diesen geringeren Anstieg des Zu-
wachses wird der Höchstversorgungssatz von derzeit
75 % auf 71,75 % absinken. Entsprechend sinkt der jähr-
liche Steigerungssatz. Das gilt für sämtliche Versor-
gungsempfänger (Bestand und Zugang). Die Mindest-
versorgung bleibt unberührt.

– Die aktiven Beamten erhalten die Möglichkeit, private
Vorsorge zu betreiben und werden, ebenso wie es bei
den rentenversicherten Arbeitnehmern der Fall ist, in die
gesetzliche Förderung einer privaten zusätzlichen Vor-
sorge ab 2002 einbezogen.

– Die zweite Stufe der Rentenreform wird durch den wie-
der einsetzenden Aufbau der Versorgungsrücklage um-
gesetzt. Damit wird gewährleistet, dass die in der Ren-
tenversicherung durch die lohnbezogene Anpassungs-
formel über den demographisch bedingten Beitragssatz-
anstieg bis 2030 bewirkte Rentenniveauabsenkung auf
die Beamtenversorgung übertragen wird. Zugleich wird
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gewährleistet, dass die Versorgungsrücklage als adäqua-
tes Instrument in der Beamtenversorgung erhalten bleibt.

Die Versorgungsrücklagen in Bund und Ländern führen
zu einer Entlastung in allen öffentlichen Haushalten in
zweifacher Hinsicht:

l Mit den Verminderungen der Besoldungs- und Ver-
sorgungsanpassungen wird das Besoldungs- und Ver-
sorgungsniveau schrittweise abgesenkt. Nach Ablauf
der Ansparphase für die Versorgungsrücklagen wer-
den durch die Absenkung in allen öffentlichen Haus-
halten in jedem Jahr mehrere Milliarden Deutsche
Mark/Euro eingespart.

l Neben der auf Dauer angelegten Bezügeabsenkung
für alle aktiven Beamten und Pensionäre werden die
zukünftigen Versorgungskosten durch Rückflüsse der
gebildeten Rücklagen gedämpft. Die zweckgebun-
dene Verwendung der Rücklagen führt zu einer De-
ckelung eines Teils der Versorgungskosten.

l Die Hälfte der Einsparungen aus der ersten Übertra-
gungsstufe werden den Versorgungsrücklagen zuge-
führt; diese werden hierdurch weiter gestärkt.

– Um im Zeitraum der ersten Übertragungsstufe Doppel-
belastungen zu vermeiden, wird der weitere Aufbau der
Versorgungsrücklagen für acht allgemeine Anpassungen
ausgesetzt. Der weitere Aufbau der Versorgungsrücklage
mit verminderten Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungen von jeweils 0,2 % für Aktive und Pensionäre
wird dann wieder unverändert einsetzen. Hierbei werden
die bereits bis 2002 erbrachten Verminderungen der An-
passungen im Umfang von 0,6 % („Basiseffekt“) weiter-
hin berücksichtigt; die Versorgungsrücklagen wachsen
auch während der Aussetzung weiter an, weil der bis
2002 erreichte „Basiseffekt“ Jahr für Jahr der Rücklage
zugeführt wird. Das Aussetzen des Rücklagenaufbaus
voraussichtlich bis 2010 und der weitere Aufbau ge-
währleisten auch eine nähere zeitliche Parallele zur Ren-
tenreform. Der nachgeholte weitere Aufbau der Rückla-
gen voraussichtlich ab 2011 reicht in die Zeit der Wir-
kung der veränderten Rentenanpassungsformel hinein,
welcher der Versorgungsrücklage entspricht. Die Wir-
kung der Versorgungsrücklage wird unter Berücksichti-
gung der Entwicklung im Bereich der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zeitnah vor dem weiteren Aufbau (vor-
aussichtlich ab 2011) überprüft werden.

– Auch nach wirkungsgleicher Übertragung der Rentenre-
form in die Beamtenversorgung ist eine amtsangemes-
sene Versorgung weiter gewährleistet.

l Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richtes hat der Gesetzgeber im Versorgungsrecht ei-
nen weiten Gestaltungsspielraum. (vgl. BVerfGE 56,
87 [95]; 61, 43 [62 f.]; 65, 141 [148 f.]; 81, 363 [375,
384]). Dabei richtet sich die Gewährung des ange-
messenen Lebensunterhalts auch nach der Entwick-
lung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziel-
len Verhältnisse. Entscheidend ist, dass der Beamte
zu jeder Zeit netto einen Betrag als Versorgung er-
hält, der es ihm ermöglicht, unter Berücksichtigung
der allgemeinen, wirtschaftlichen und finanziellen
Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards
seinem Amt entsprechend angemessen zu leben (vgl.

BVerfGE 44, 249 [266 f.]). Diesen Voraussetzungen
genügen auch die veränderten Versorgungsbezüge.

l Demgemäß dient die ergänzende private Altersvor-
sorge nicht dazu, überhaupt erst eine „Vollversor-
gung“ zu gewährleisten. Die steuerliche Förderung
einer solchen Altersvorsorge ist vielmehr als staatli-
ches Angebot zu verstehen. Sie stellt eine flankie-
rende Maßnahme zu der bereits dem verfassungs-
rechtlichen Gebot der amtsangemessenen Alimenta-
tion genügenden Versorgung dar. Den Beamten soll –
ähnlich wie dies bei den Arbeitnehmern geschieht –
durch die in Form einer steuerlichen Anrechnung ge-
währte staatliche Unterstützung ein Anreiz geboten
werden, um eine zusätzliche private Vorsorge auf-
bauen zu können.

l Der Einbeziehung von Ruhestandsbeamten in den
geplanten geringeren Anstieg der Versorgungsbezüge
steht auch nicht der aus dem Rechtsstaatsprinzip ab-
geleitete Grundsatz des Vertrauensschutzes entgegen.
Dieser bezieht sich ohnehin nicht auf den zukünfti-
gen Anstieg der Bezüge. Dessen ungeachtet hindert
der Grundsatz des Vertrauensschutzes den Gesetzge-
ber nicht schlechthin am Erlass von Vorschriften, die
sich für einen bestimmten Kreis von Betroffenen un-
günstiger als bisherige Regelungen auswirken und
eine Einschränkung bisher eingeräumter Rechtsposi-
tionen mit sich bringen (vgl. BVerfG NVwZ 1982,
429; BVerfGE 67, 1 [15]; 71, 255 [272]).

l Außerhalb des Rahmens, den die verfassungsrecht-
lich garantierte Alimentierungspflicht zieht, hat der
Beamte nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes grundsätzlich keinen Anspruch da-
rauf, dass ihm die Versorgungsregelung, unter der er
in das Beamten- und Ruhestandsverhältnis eingetre-
ten ist, unverändert erhalten bleibt (vgl. BVerfGE 76,
256 [310]). So wären auch Kürzungen eines erworbe-
nen, weiterbestehenden Versorgungsanspruchs zuläs-
sig, solange der standesgemäße Unterhalt durch die
Kürzung nicht beeinträchtigt wird (vgl. BVerfGE 44,
249 ff.). Sind aber nach der verfassungsgerichtlichen
Judikatur sogar Kürzungen bestehender Versorgungs-
ansprüche ausnahmsweise zulässig, so halten die mit
diesem Gesetz vorgesehenen modifizierten Versor-
gungsanpassungen im Hinblick auf Vertrauens-
schutzgesichtspunkte ebenfalls einer verfassungs-
rechtlichen Prüfung stand.

– Hinterbliebenenversorgung: Das Witwen-/Witwergeld
wird ebenso wie die Witwenrente von 60 % auf 55 % re-
duziert. Wegen des sich aus dem Alimentationsgrund-
satz ergebenden Abstandsgebots zum Sozialhilfeniveau
wird die Mindestversorgung von den Absenkungsmaß-
nahmen ausgenommen. Parallel zur Rentenversicherung
wird als sozialer Ausgleich zur Niveauabsenkung beim
Witwen- und Witwergeld ein Kinderzuschlag eingeführt.
Dieser beträgt beim ersten Kind 2 Entgeltpunkte und bei
jedem weiteren Kind 1 Entgeltpunkt. Die rentenrechtlich
eingeführte Anrechnung sämtlicher Vermögenseinkünfte
auf die Witwen- und Witwerrente begegnet im Bereich
der Beamtenversorgung erheblichen verfassungsrechtli-
chen Bedenken und kann daher nicht übertragen werden.
Für eine Unterscheidung zwischen großer und kleiner
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Witwen-/Witwerrente gibt es von vornherein keinen ver-
sorgungsrechtlichen Ansatzpunkt. Ob für das Splitting-
verfahren (paritätische Aufteilung der während der Ehe
erworbenen Rentenansprüche auf ausdrücklichen
Wunsch beider Ehepartner) angesichts des begrenzten
persönlichen Anwendungsbereichs (beide Ehepartner
müssen Beamte sein) Übertragungsbedarf besteht, wird
im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens geprüft.

Die Frist für die gesetzliche Vermutung einer Versor-
gungsehe mit der Folge des Ausschlusses der Witwer-/
Witwenrente wird auf die im Rentenrecht und anderen
Rechtsgebieten vorgesehene Zeit von 1 Jahr erweitert.

– Die kinderbezogenen rentenrechtlichen Verbesserungen
werden systemgerecht durch einen entsprechenden
Ausbau des bisherigen Kindererziehungszuschlags über-
tragen.

Neben den Maßnahmen zur Übertragung der Rentenreform
in die Beamtenversorgung enthält der Entwurf weitere Än-
derungen, deren Notwendigkeit bereits seit längerem er-
kannt wurde:

Die Dienstunfallfürsorge wird durch Einführung eines ei-
genständigen Anspruchs des während der Schwangerschaft
durch einen Dienstunfall der Mutter geschädigten Kindes
verbessert. Die Ruhens-, Anrechnungs- und Kürzungsrege-
lungen werden systemgerecht erweitert und neueren Ent-
wicklungen angepasst. Die Pflegeleistungen von Beamten,
die in der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Nichter-
füllung der allgemeinen Wartezeit nicht zu Rentenansprü-
chen führen, werden künftig in der Beamtenversorgung
durch einen Zuschlag berücksichtigt.

Die ärztliche Untersuchung zur Beurteilung der Dienst-
fähigkeit eines Beamten soll künftig nicht nur durch Amts-
ärzte, sondern auch durch andere Ärzte möglich sein, die
besondere Erfahrungen hinsichtlich der gesundheitlichen
Anforderungen beruflicher Tätigkeit besitzen. In diesem
Zusammenhang wird zugleich die Definition des Dienstun-
fähigkeitsbegriffes dem modernen Sprachgebrauch ange-
passt.

III. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes zur Regelung der
Besoldung und Versorgung stützt sich, soweit ausschließ-
lich Bundesbedienstete betroffen sind, auf Artikel 73 Nr. 8
(ausschließliche Gesetzgebungskompetenz) und, soweit die
Besoldung und Versorgung von Beamten der Länder und
Gemeinden angesprochen ist, auf Artikel 74a Abs. 1 des
Grundgesetzes (GG) (konkurrierende Gesetzgebungskom-
petenz). Für weitere Regelungen ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 GG und
Artikel 105 Abs. 2 GG. Die Änderung des Soldatenversor-
gungsgesetzes stützt sich auf Artikel 73 Nr. 1 GG. Im Inte-
resse eines einheitlichen Sprachgebrauchs in den beamten-
rechtlichen Vorschriften ist die auf Artikel 75 Abs. 1 Nr. 1
GG gestützte Änderung in Artikel 4 erforderlich.

Eine bundeseinheitliche Regelung ist erforderlich, da Rege-
lungen über die Alterssicherung für die Wahrung der
Rechts- und Wirtschaftseinheit, insbesondere die Wahrung
der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet
ein besonderes Gewicht haben.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Beamtenversorgungsgesetz)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die auf
Grund des Versorgungsänderungsgesetzes erforderlichen
Änderungen.

Zu Nummer 2 (§ 2)

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen in
Nummer 33 und zum Außerkrafttreten des Gesetzes über
die Gewährung eines Kindererziehungszuschlags.

Zu Nummer 3 (§ 4 Abs. 1 Satz 4)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 4 (§ 5)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1)

Die Einbeziehung von dem Grundgehalt „entsprechenden
Dienstbezügen“ in die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge hat
keine praktische Bedeutung mehr, weil solche Dienstbezüge
heute nicht mehr vorkommen. Erfasst wurden hiervon im
Wesentlichen Bezüge von außerplanmäßigen Beamten und
vereinzelt Anwendungsfälle nach dem außer Kraft getrete-
nen Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter
Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Oktober 1965
(BGBl. I S. 1685), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 21
des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) –
G 131 –. Nachdem heute alle Beamten ein Grundgehalt er-
halten, ist die Regelung zu streichen.

Zu Buchstabe b (Absatz 5 Satz 2)

In die Dreijahresfrist nach § 5 Abs. 5 Satz 1 ist ebenso wie
bei Absatz 3 eine als ruhegehaltfähig berücksichtigte Beur-
laubung ohne Dienstbezüge einzurechnen. Die bis zum
31. Dezember 1998 geltende Fassung des Beamtenversor-
gungsgesetzes enthielt bereits eine entsprechende Regelung.

Zu Nummer 5 (§ 6 Abs. 1 Satz 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Anwen-
dungsfälle, in denen es gerade auf die Abgrenzung „im
Reichsgebiet“ ankommt, können wegen Zeitablaufs nicht
mehr auftreten.

Zu Nummer 6 (§ 8 Abs. 1)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. In der Vor-
schrift wurden die Regelungen gestrichen, bei denen in der
Praxis wegen Zeitablaufs keine Anwendungsfälle mehr auf-
treten können.

Zu Nummer 7 (§ 9)

Es werden die Regelungen gestrichen, bei denen in der
Praxis wegen Zeitablaufs keine Anwendungsfälle mehr auf-
treten können. Die Überschrift wird redaktionell angepasst.
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Zu Nummer 8 (§ 10 Satz 1)

Zu Buchstabe a

Auf die Begründung zu Nummer 5 wird verwiesen.

Zu Buchstabe b (Nummer 2)

Die auf die Verhältnisse bei der früheren Deutschen Bun-
desbahn und der früheren Deutschen Bundespost abstellen-
den Regelungen werden gestrichen, da die in der Praxis
noch auftretenden Anwendungsfälle auch von der neuen
Fassung der Regelung (förderliche Zeiten) erfasst werden.

Zu Nummer 9 (§ 12)

Zu Buchstabe a (Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz)

Es handelt sich um eine Klarstellung, dass in Übereinstim-
mung mit den Regelungen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nur Zeiten nach Vollendung des 17. Lebensjahres bei
der Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit Berück-
sichtigung finden können.

Zu Buchstabe b (Absatz 5)

Bei der Anerkennung von Zeiten als ruhegehaltfähige
Dienstzeit wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass der
Beamte sich dauerhaft in einem Beamtenverhältnis befun-
den hat. In Fällen einer längeren Freistellung während des
Beamtenverhältnisses durch Teilzeitbeschäftigung oder Be-
urlaubung ohne Dienstbezüge werden daher auch Ausbil-
dungszeiten nur anteilig berücksichtigt (Quotelung).

Die Neufassung stellt klar, dass dies für alle Ausbildungs-
zeiten im Sinne des § 12 gilt.

Zu Nummer 10 (§ 12b)

Zu Buchstabe a (Überschrift)

Auf die Begründung zu Nummer 3 wird verwiesen.

Zu Buchstabe b (Absatz 1 Satz 1)

Zum einen wird auf die Begründung zu Nummer 3 verwie-
sen.

Zum anderen handelt es sich um eine redaktionelle Berichti-
gung als Folge des Gesetzes zur Neuordnung der Versor-
gungsabschläge vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1786).

Zu Nummer 11 (§ 14)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Die Vorschrift enthält in Verbindung mit den Übergangsre-
gelungen in § 69f (Nummer 48) die wirkungsgleiche Über-
tragung der Regelungen in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung auf die Beamtenversorgung.

In der Rentenversicherung wird durch die Steigerung des
Aufbaus der privaten Vorsorge die Anpassung des Renten-
wertes in Abhängigkeit von der Höhe des Rentenversiche-
rungsbeitragssatzes in den Jahren 2003 bis 2010 schritt-
weise verringert. Je nach Höhe des sich jährlich verändern-
den Beitragssatzes ergibt sich eine um ca. 5 % verringerte
Anpassung der Rente. Lediglich bei einem theoretischen
Beitragssatz von 0 % würde sich nur eine Absenkung von

4 % ergeben, bei einem Beitragssatz von durchschnittlich
ca. 20 % beträgt diese genau 5 %. Die Berücksichtigung des
Altersvorsorgeanteils in der Rentenanpassungsformel bis
2010 ergibt sich aus § 255e SGB VI .

Die Übertragungsmaßnahmen der Beamtenversorgung er-
folgen in der Übergangsvorschrift des § 69f durch Abfla-
chung der linearen Erhöhungen und führen zu Veränderun-
gen der bisherigen Steigerungssätze und des Höchstruhege-
haltssatzes. Die Verminderung wird durch eine Verringe-
rung der ersten acht Anpassungen nach dem 31. Dezember
2002 bewirkt. Ab der achten Anpassung wirken sich die in
Absatz 1 Satz 1 genannten neuen Sätze voll aus.

Der Vomhundertsatz für jedes Jahr ruhegehaltfähiger
Dienstzeit von 1,79375 und der neue Höchstruhegehaltssatz
von 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge entsprechen einer Reduzierung um 4,33 % vom Hun-
dert gegenüber den vorher geltenden Vomhundertsätzen
(4,33 % von 75 % = 3,25 % Verminderung des Höchstver-
sorgungssatzes). Unter Berücksichtigung der bereits bei der
Versorgungsrücklage erbrachten 0,6 % ergibt sich damit
eine Minderung von 5 %.

Die neuen Ruhegehalts- und Höchstruhegehaltssätze wer-
den auch auf andere Steigerungssätze übertragen. Die Min-
destversorgung (§ 14 Abs. 4) bleibt unberührt.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Mit der Vorschrift erfolgt eine Angleichung an die auch im
Besoldungsrecht geltende kaufmännische Rundung (§ 3
Abs. 7 BBesG).

Zu Doppelbuchstabe cc (Satz 3)

Es handelt sich um eine Konkretisierung der unter Doppel-
buchstabe bb eingeführten Regelung.

Zu Doppelbuchstabe dd (Satz 4)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
den Doppelbuchstaben bb und cc.

Zu Buchstabe b (Absatz 3 Satz 2)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Buchstabe a Doppelbuchstaben bb und cc.

Zu Buchstabe c (Absatz 6)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Es wird klargestellt, dass die Dienstbezüge, die zum Zeit-
punkt der Versetzung in den Ruhestand zustanden, durch
das erhöhte Ruhegehalt nach Satz 1 nicht überschritten wer-
den dürfen.

Die Regelung des zweiten Halbsatzes des Satzes 2 stellt si-
cher, dass das nach Absatz 6 Satz 1 ermittelte Ruhegehalt
nicht hinter dem sich aus der Anwendung der allgemeinen
Vorschriften ergebenden Ruhegehalt zurückbleibt.
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Zu Nummer 12 (§ 14a)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 2 Buchstabe a)

Die Neuregelung erfolgt zur Klarstellung. Auf Grund der
bisherigen Fassung des § 14a war nicht auszuschließen,
dass auch diejenigen Beamten eine Erhöhung des Ruhege-
haltssatzes erzielen konnten, die von einer vorzeitigen Ru-
hestandsregelung Gebrauch machten und nach Versetzung
in den (vorzeitigen) Ruhestand dienstunfähig wurden. Dies
soll mit der Neuregelung vermieden werden.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 3)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Es handelt sich zum einen um eine Folgeänderung zur Än-
derung in Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zum anderen wird die Terminologie an den Begriff der ge-
setzlichen Rentenversicherung angepasst.

Eine Erhöhung des Ruhegehaltssatzes ist gerechtfertigt, so-
weit Pflichtbeitragszeiten vor (nicht aber nach) Begründung
des Beamtenverhältnisses zurückgelegt wurden. Die weitere
Änderung stellt dies klar.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe cc (Satz 4)

Die Neuregelung sieht auch für die Ermittlung der vorüber-
gehenden Erhöhung des Ruhegehaltssatzes eine anteilige
Berechnungsweise vor.

Zu Buchstabe c (Absatz 4)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 2)

Die Neuregelung ermöglicht, dass die antragsabhängige Er-
höhung des Ruhegehaltssatzes auch dann mit Eintritt in den
Ruhestand wirksam wird, wenn der Antrag kurze Zeit nach
Ruhestandseintritt gestellt wurde. Damit wird Problemen in
der Praxis Rechnung getragen, die daraus resultieren, dass
die Beamten häufig erst durch die Festsetzung des Ruhege-
halts auf die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit eines solchen
Antrags aufmerksam werden.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 3)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Doppelbuchstabe aa.

Zu Nummer 13 (§ 15a)

Innerhalb der Bundesregierung wird derzeit ein Gesetzent-
wurf vorbereitet, der die Einführung von Führungspositio-
nen auf Zeit auch in der Bundesverwaltung vorsieht. Der
Geltungsbereich des § 15a kann deshalb nicht auf den An-
wendungsbereich des § 12b BRRG beschränkt bleiben. Die

erforderliche Erweiterung auf Bundesbeamte wird erreicht,
indem in Absatz 1 das Zitat des § 24a BBG durch den gene-
rellen Verweis auf die den §§ 12a und 12b BRRG entspre-
chenden Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes ersetzt
und in den Absätzen 3 und 4 das Zitat des § 12b BRRG ge-
strichen wird.

Im Übrigen wird Absatz 2 terminologisch an die im Ab-
schnitt V geregelte Unfallfürsorge angepasst.

Zu Nummer 14 (§ 18 Abs. 2 Nr. 2)

Die Regelung stellt klar, dass das „Kostensterbegeld“ das
Sterbegeld nach Absatz 1 nicht übersteigen darf.

Zu Nummer 15 (§ 19 Abs. 1)

Buchstabe a (Satz 1)

Die Änderung passt die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung des Witwengeldes an die entsprechende Regelung der
gesetzlichen Rentenversicherung in § 50 Abs. 1 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) an. Damit wird das
Erfordernis der Ableistung einer fünfjährigen Dienstzeit,
das bislang nur für die Gewährung von Ruhegehalt galt,
auch auf die Hinterbliebenenversorgung erstreckt. Hiervon
ausgenommen sind lediglich die Hinterbliebenen von
Dienstunfallopfern.

Buchstabe b (Satz 2 Nr. 1)

Die Neuregelung überträgt die in § 46 Abs. 2a SGB VI ge-
nannte Frist für die gesetzliche Vermutung einer Versor-
gungsehe, die erstmals durch das Altersvermögensergän-
zungsgesetz (AVmEG) in das Recht der gesetzlichen Ren-
tenversicherung eingeführt worden ist, in die bereits beste-
hende Vorschrift des Beamtenversorgungsgesetzes.

Zu Nummer 16 (§ 20 Abs. 1)

Zu Buchstabe a (Satz 1)

Das Niveau der Witwenversorgung wird parallel zur Neu-
konzeption der Witwenrente in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung durch das Altersvermögensergänzungsgesetz
(AVmEG) von 60 vom Hundert der dem Versorgungsurhe-
ber zustehenden Ruhestandsbezüge auf 55 vom Hundert re-
duziert.

Für Witwen, die Kinder erzogen haben, wird das abgesenkte
Witwengeld – in Übereinstimmung mit den rentenrechtli-
chen Vorschriften – um einen Kinderzuschlag erhöht. Die
Regelungen hierzu sind in Nummer 33 (§ 50c) enthalten.

Auch mit der dergestalt abgesenkten Witwenversorgung er-
füllt der Dienstherr die ihm von Verfassungs wegen oblie-
gende Alimentationsverpflichtung gegenüber der Familie
des Beamten.

Zu Buchstabe b (Satz 2)

Die Mindestversorgung der Witwe ist von der Niveauabsen-
kung nach Buchstabe a auszunehmen, um ein im Rahmen
des Alimentationsprinzips unzulässiges Unterschreiten pau-
schalierter Sozialhilfeleistungen im Rahmen der Hilfe zum
Lebensunterhalt zu vermeiden.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 35 – Drucksache 14/7064

Zu Nummer 17 (§ 22)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 3)

Der Unterhaltsbeitrag soll nach seiner Zwecksetzung nicht
den gesamten Unterhaltsbedarf des Berechtigten sicherstel-
len. Aus diesem Grunde sind Erwerbs- und Erwerbsersatz-
einkommen bei der Bemessung des Unterhaltsbeitrags zu
berücksichtigen. Es werden auch Leistungen, die an Stelle
eines Erwerbsersatzeinkommens gewährt werden, in die
Regelung einbezogen. Die Neuregelung soll ausschließen,
dass ein Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise gewährt wird,
weil der Berechtigte ihm zustehende Ansprüche nicht gel-
tend macht. Gleiches gilt, wenn auf die Gewährung zuste-
hender Leistungen, z. B. bei einer Tätigkeit im Familienbe-
trieb, verzichtet wird.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 2 Nr. 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Vor-
schrift an die Regelungen des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch.

Zu Nummer 18 (§ 23 Abs. 1)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 15 Buchstabe a.

Zu Nummer 19 (§ 25 Abs. 3)

Die Änderung stellt sicher, dass Witwen- und Waisengelder
auch bei Zusammentreffen mit Unterhaltsbeiträgen für vor
Inkrafttreten des Ersten Gesetzes zur Reform des Ehe- und
Familienrechts am 1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten, für
die sich der Unterhaltsbeitrag nach früherem Recht bemisst,
in die anteilige Kürzung nach § 25 einbezogen werden.

Zu Nummer 20 (§ 30)

Die Regelungen beziehen entsprechend der Vorschrift des
§ 12 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) das
während der Schwangerschaft durch einen Dienstunfall der
Beamtin geschädigte Kind in den Kreis der Unfallfürsorge-
berechtigten ein. Die Neuregelung räumt dem geschädigten
Kind einen eigenen, selbstständigen Anspruch auf be-
stimmte Unfallfürsorgeleistungen (Heilverfahren, Unfall-
ausgleich und Unterhaltsbeitrag) ein.

Zu Nummer 21 (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3)

Die Neuregelung stellt sicher, dass der Beamte in folgenden
Fällen Dienstunfallschutz genießt:

– bei dienstlich veranlassten Nebentätigkeiten;

– bei Tätigkeiten, deren Wahrnehmung von dem Beamten
im Zusammenhang mit seinem Hauptamt erwartet wer-
den, sofern dabei kein Schutz durch die gesetzliche
Unfallversicherung besteht.

Dies ist sachgerecht, weil die beschriebenen Tätigkeiten in
engem Zusammenhang mit der Wahrnehmung des Haupt-
amtes stehen und damit im dienstlichen Interesse liegen.
Ausgeschlossen sind Beamte, die öffentliche Ehrenämter
wahrnehmen. Diese Beamten leisten keinen Dienst und
üben auch keine Nebentätigkeit aus, sie sind jedoch für die
Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter in der gesetzlichen
Unfallversicherung pflichtversichert.

Zu Nummer 22 (§ 32 Satz 2)

Die Regelung ist erforderlich, um bei Sachschäden den zum
Zeitpunkt des Unfalls bestehenden Schadensumfang zuver-
lässig ermitteln zu können. Hinzu kommt, dass sich bei ei-
ner erst (zwei) Jahre nach dem Unfall durchgeführten Repa-
ratur die Kosten in der Regel erhöhen. Eine kurze Melde-
frist liegt insbesondere bei sogenannten Bagatellschäden
auch im Interesse des Geschädigten.

Zu Nummer 23 (§ 33 Abs. 2 Satz 2)

Im Rahmen der Unfallfürsorge spielt eine umfassende und
präzise ärztliche Begutachtung der gesundheitlichen Leis-
tungsfähigkeit eine überragende Rolle. Der begutachtende
Arzt muss hierfür über umfassende medizinische Kennt-
nisse, aber auch vertiefte Erfahrungen mit Arbeitsabläufen
und -organisation verfügen, um die Dienstfähigkeit des Be-
amten abschließend beurteilen zu können.

Es soll deshalb künftig möglich sein, den Beamten nicht nur
durch einen Amtsarzt, sondern auch durch einen sonstigen,
als Gutachter beauftragten Arzt auf seine Dienstfähigkeit
untersuchen zu lassen. Damit soll es den zuständigen
Dienststellen eröffnet werden, auch das Fachwissen anderer
Ärzte, die besondere Erfahrungen mit den Auswirkungen
gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf Arbeitsfähigkeit
und Arbeitseinsatz gesammelt haben, zu nutzen.

Durch diese Neuregelung ist auch eine Verfahrensbeschleu-
nigung zu erwarten. In vielen Fällen verfügt der Amtsarzt
nicht über die erforderlichen spezialärztlichen Kenntnisse,
so dass er weitere Ärzte hinzuziehen muss. Durch die Mög-
lichkeit, künftig statt des örtlich zuständigen Amtsarztes so-
fort einen entsprechenden Spezialisten mit dem Gutachten
zu betrauen, können Zeitverzögerungen vermieden werden.

Zu Nummer 24 (§ 35 Abs. 3 Satz 2)

Auf die Begründung zu Nummer 23 wird verwiesen.

Zu Nummer 25 (§ 37 Abs. 3 und 4)

Der bisherige Regelungsinhalt des Absatzes 3 wird voll-
ständig von § 46a erfasst und kann entfallen; einer Über-
gangsvorschrift für vorhandene Versorgungsfälle bedarf es
daher nicht. Die Änderung steht im Zusammenhang mit der
Vereinheitlichung der Anspruchsvoraussetzungen für die
Gewährung einer einmaligen Entschädigung bei Auslands-
einsätzen (vgl. Nummer 29 – Änderung des § 43 Abs. 5 –
sowie die Begründung zu Artikel 2 Nr. 22).

Der bisherige Absatz 4 regelt Fragen der dienstunfallbe-
dingten Entgeltfortzahlung einer Erschwerniszulage und
wird daher in die Erschwerniszulagenverordnung überführt
(Artikel 15).

Zu Nummer 26 (§ 38 Abs. 6 Satz 2)

Auf die Begründung zu Nummer 23 wird verwiesen.

Zu Nummer 27 (§ 38a)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 20.

Die Regelung bestimmt Voraussetzungen und Umfang der
dem geschädigten Kind vom Dienstherrn zu gewährenden
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Leistungen. Dabei wird an das Recht der gesetzlichen Un-
fallversicherung (§§ 12, 56 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
– SGB VII) sowie an Regelungen des Bundesversorgungs-
gesetzes (BVG, § 34) angeknüpft.

Zu Absatz 1

Es werden Dauer und Höhe des Unterhaltsbeitrags be-
stimmt. Für die Gewährung eines Unterhaltsbeitrags nach
dieser Vorschrift ist maßgebend, in welchem Umfang in-
folge der unfallbedingten Körperschäden die Fähigkeit des
Verletzten, seine Arbeitskraft auf dem gesamten allgemei-
nen Arbeitsmarkt wirtschaftlich zu verwerten, gemindert ist.
Inhaltlich lehnen sich die Regelungen an die Vorschriften
des § 56 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII)
an.

Zu Absatz 2

Die Regelungen des Absatzes 2 sind den Vorschriften des
§ 38 Abs. 6 sowie des § 56 Abs. 2 Satz 2 SGB VII nachge-
bildet. § 38 Abs. 6 verpflichtet den geschädigten Beamten,
ärztliche Untersuchungen zu ermöglichen. Da anspruchsbe-
rechtigt nach dieser Vorschrift in der Regel Minderjährige
sind, ist die Verpflichtung, eine ärztliche Untersuchung zu
ermöglichen, auf die Sorgeberechtigten auszudehnen.

Zu Absatz 3

Zur Begrenzung des Unterhaltsbeitrags, der neben die Leis-
tungen des Unfallausgleichs und der Erstattung der notwen-
digen Pflegekosten tritt, ist eine altersabhängige Staffelung
erforderlich. Die Vorschrift ist inhaltlich der Ausgleichs-
rente für Minderjährige in § 34 BVG nachgebildet.

Zu Absatz 4

Im Rahmen der Unfallfürsorge beinhalten die Pflegekosten
nach § 34 Abs. 1 auch die Sicherung des Lebensunterhalts.
Von daher besteht bei längerfristiger Unterbringung in Pfle-
geeinrichtungen kein Bedarf für einen ergänzenden Unter-
haltsbeitrag.

Zu Absatz 5

Da Unterhaltsbeitrag und Waisengeld der Unterhaltssiche-
rung dienen, besteht kein Bedürfnis dafür, diese Leistungen
nebeneinander zu gewähren. Dies soll allerdings nicht zu
geminderten Leistungen führen, weshalb der jeweils höhere
Versorgungsbezug zahlungswirksam wird.

Zu Nummer 28 (§ 42 Satz 2)

Die Änderung passt die Höchstgrenze der Unfall-Hinter-
bliebenenversorgung an die durch das Versorgungsreform-
gesetz 1998 geänderte Bemessungsgrundlage des erhöhten
Unfallruhegehaltes nach § 37 Abs. 1 Satz 1 an.

Zu Nummer 29 (§ 43 Abs. 5 Satz 1)

Mit der Änderung sollen die Anspruchsvoraussetzungen für
die Gewährung einer einmaligen Entschädigung bei Unfäl-
len während eines Auslandseinsatzes vereinheitlicht werden
(vgl. hierzu im Einzelnen Begründung zu Artikel 2 Nr. 22).

Zu Nummer 30 (§ 45)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung in der
Nummer 22.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 1 und 2)

Im Hinblick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung
(BVerwG, Urteil vom 21. September 2000 – 2 C 22.99)
wird die Verpflichtung des Beamten, dem Dienstherrn einen
Unfall zu melden, aus dem Unfallfürsorgeansprüche er-
wachsen könnten, konkretisiert. Es kommt danach darauf
an, ab wann Verletzungen oder Symptome feststellbar sind,
die eine solche Entwicklung als möglich erscheinen lassen.

Zu Buchstabe c (Absatz 4)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
den Nummern 20 und 27.

Zu Nummer 31 (§ 47a Abs. 1)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Nummer 32 (§ 49)

Zu Buchstabe a (Absatz 8)

Es handelt sich um eine Angleichung an die im Besoldungs-
recht geltende kaufmännische Rundungsregelung (§ 3
Abs. 7 BBesG). Davon ausgenommen sind die dem Renten-
recht nachgebildeten Zuschläge nach den §§ 50a bis 50d,
für deren Berechnung ebenfalls Rentenrecht zur Anwen-
dung kommt.

Zu Buchstabe b (Absatz 9)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Buchstabe a.

Zu Nummer 33 (§§ 50a bis 50e)

Die Zuschläge nach den §§ 50a bis 50e werden neben dem
Ruhegehalt gezahlt und gehören zur Versorgung nach § 2.
Bei der Berechnung der Sonderzuwendung werden sie nach
§ 7 Satz 2 des Sonderzuwendungsgesetzes – wie bereits der
Kindererziehungszuschlag nach dem Kindererziehungszu-
schlagsgesetz – nicht berücksichtigt.

Zu § 50a (Kindererziehungszuschlag)

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen § 1 des
Kindererziehungszuschlagsgesetzes. Eine Abweichung er-
gibt sich lediglich infolge der zeitlichen Anpassung in
Absatz 4.

Zu Absatz 1

Die Regelung beschreibt in Satz 1 die Voraussetzungen, un-
ter denen ein Kindererziehungszuschlag als Bestandteil des
Ruhegehalts gewährt wird. Die Gewährung ist unabhängig
davon, ob während der Zeit der Erziehung eines nach dem
Stichtag (31. Dezember 1991) geborenen Kindes ein Beam-
tenverhältnis bestand oder Dienst geleistet wurde. Ausge-
schlossen ist nach Satz 2 der Regelung allerdings der Fall,
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in dem die Erziehung des Kindes zu Ansprüchen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung geführt hat.

Zu Absatz 2

Satz 1 bestimmt nach dem Vorbild des § 56 Abs. 5 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) Beginn und
Ende der berücksichtigungsfähigen Kindererziehungszeit.
Satz 2 regelt die Gewährung des Kindererziehungszuschla-
ges für die Fälle, in denen mehrere Kinder gleichzeitig erzo-
gen werden. Dies führt im Ergebnis dazu, dass pro erzoge-
nem Kind jeweils drei Jahre Kindererziehungszeit berück-
sichtigt werden.

Zu Absatz 3

Die Zuordnung der Kindererziehungszeit folgt den entspre-
chenden Regelungen des Ersten und Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch, wonach die Zeit dem Elternteil zugeordnet
wird, der die Kinder erzogen hat und, wenn beide Eltern-
teile die Kinder erzogen haben, wem die Zeit nach überein-
stimmender Erklärung der Eltern zugeordnet werden soll.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt die Höhe des Kindererziehungszuschlags
durch Verweisung auf die entsprechenden rentenrechtlichen
Bestimmungen (§ 70 Abs. 2 Satz 1 SGB VI). Bei einem An-
rechnungszeitraum von 36 Monaten (1. bis 3. Lebensjahr)
beträgt der Zuschlag unter Berücksichtigung des aktuellen
Rentenwertes für das Jahr 2001 (West/Ost) 148,47 DM bzw.
129,40 DM.

Durch Zeitablauf erledigt hat sich die schrittweise Einfüh-
rung des Kindererziehungszuschlags des § 1 Abs. 4 Satz 2
des Kindererziehungszuschlagsgesetzes.

Zu Absatz 5

Absatz 5 stellt im Interesse der Gleichbehandlung von Rent-
nern und Pensionären sicher, dass die durch den Kinderer-
ziehungszuschlag bedingte Steigerung des Ruhegehalts
nicht höher ist, als eine unter Berücksichtigung der Bei-
tragsbemessungsgrenze durch Kindererziehung erreichbare
höchstmögliche Rentensteigerung. Dabei ist als Berech-
nungsbasis auf den Teil des Ruhegehalts abzustellen, der
während der Kindererziehung erdient wurde.

Der Kindererziehungszuschlag darf zusammen mit dem zu-
stehenden Ruhegehalt den Betrag, der sich unter Berück-
sichtigung der Beitragsbemessungsgrenze als Höchstrente
in der gesetzlichen Rentenversicherung ergeben würde,
nicht übersteigen.

Zu Absatz 6

Die Vorschrift bestimmt eine weitere Höchstgrenze. Durch
den Kindererziehungszuschlag darf die erreichbare Höchst-
versorgung des Beamten nicht überschritten werden. Der
Betrag aus Ruhegehalt und Kindererziehungszuschlag darf
den Höchstbetrag, der sich unter Berücksichtigung des
Höchstruhegehaltssatzes und der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich
das Ruhegehalt berechnet, ergeben würde, nicht überschrei-
ten.

Zu Absatz 7

Aus der Rechtsnatur des Kindererziehungszuschlags als Be-
standteil des Ruhegehalts folgt, dass Gegenstand von ver-
sorgungsrechtlichen Abschlags- sowie Ruhens-, Kürzungs-
und Anrechnungsvorschriften das um den Kindererzie-
hungszuschlag erhöhte Ruhegehalt ist.

Zu Absatz 8

Abweichend von den Regelungen der Absätze 1 und 2 er-
halten Beamte, die vor der Berufung in ein Beamtenverhält-
nis ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind erzogen ha-
ben, einen Kindererziehungszuschlag nur für 12 Kalender-
monate. Absatz 8 übernimmt damit inhaltlich die Regelung
des § 2 des Kindererziehungszuschlagsgesetzes. Für den
Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung bestehen ver-
gleichbare Regelungen in den §§ 249, 249a SGB VI.

Zu § 50b (Kindererziehungsergänzungszuschlag)

Die Vorschrift überträgt die in der Rentenreform vorgenom-
mene Ausgleichsmaßnahme bei der Kindererziehung. Die
in der gesetzlichen Rentenversicherung für erwerbstätige
Erziehungspersonen mit einem Kind eingeführte Anhebung
der anrechenbaren Anwartschaften um 50 % bis maximal
zum Durchschnittseinkommen aller Versicherten kann sys-
temgerecht nur in modifizierter Form auf die Beamtenver-
sorgung übertragen werden, weil von Verfassungs wegen in
der Beamtenversorgung für die Bemessung des Ruhegehal-
tes auf das zuletzt innegehabte Amt und nicht auf das
Durchschnittseinkommen aller Beamten abzustellen ist.

Zu Absatz 1

Den neuen Kindererziehungsergänzungszuschlag zum Ru-
hegehalt erhalten Versorgungsempfänger, die entweder
neben der Erziehung von nach dem 31. Dezember 1991
geborenen Kindern Dienst geleistet oder im Sinne des § 3
SGB VI nicht erwerbsmäßig gepflegt haben oder die gleich-
zeitig mehrere Kinder erzogen haben. Der Zuschlag wird
für jeden Monat einer dem Versorgungsempfänger nach
§ 57 SGB VI (Kinderberücksichtigungszeit) zuzuordnenden
Zeit gewährt, soweit kein Anspruch auf eine Leistung nach
den entsprechenden Vorschriften der gesetzlichen Renten-
versicherung besteht. Der Kindererziehungsergänzungszu-
schlag wird bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres und
nicht neben einem Kindererziehungszuschlag gezahlt.

Die Vorschrift entspricht von ihrem Inhalt und den An-
spruchsvoraussetzungen her den Regelungen, die im Be-
reich der gesetzlichen Rentenversicherung durch das Alters-
vermögensergänzungsgesetz (§ 70 Abs. 3a Satz 2) für die
dort Versicherten, getroffen wurden.

Zu Absatz 2

Die Regelung verweist bei der Erziehung mehrerer Kinder
unabhängig von einer daneben ausgeübten Tätigkeit im Be-
amtenverhältnis hinsichtlich der Höhe des Kindererzie-
hungsergänzungszuschlags auf die entsprechenden Bestim-
mungen des SGB VI. Danach beträgt der Zuschlag für jedes
Jahr, in dem die Voraussetzungen für die Anerkennung einer
Kinderberücksichtigungszeit vorgelegen haben, 1/4 Entgelt-
punkt. Bei einem Anrechnungszeitraum von 84 Monaten
(4. bis 10. Lebensjahr) beträgt der Zuschlag unter Berück-
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sichtigung des aktuellen Rentenwertes für das Jahr 2001
(West/Ost) 115,62 DM bzw. 100,76 DM.

Bei Erziehung eines Kindes und gleichzeitiger Tätigkeit im
Beamtenverhältnis oder gleichzeitiger nicht erwerbsmäßiger
Pflege wird aus systembedingten Gründen (ein dem Renten-
recht vergleichbares Abstellen auf Durchschnittsentgelte
kennt die Beamtenversorgung nicht) pauschalierend der
Kindererziehungsergänzungszuschlag in Höhe von 1/4 Ent-
geltpunkt gewährt. Bei einem Anrechnungszeitraum von
84 Monaten (4. bis 10. Lebensjahr) beträgt der Zuschlag un-
ter Berücksichtigung des aktuellen Rentenwertes für das
Jahr 2001 (West/Ost) 75,39 DM bzw. 86,50 DM.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 sind beim Kindererziehungsergänzungszu-
schlag dieselben Vorschriften hinsichtlich von Höchstgren-
zen und Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften
zu beachten, die auch für die Gewährung des Kindererzie-
hungszuschlags nach § 50a gelten. Dabei sind der Kinderer-
ziehungs- und der Kindererziehungsergänzungszuschlag
kumulativ neben dem Ruhegehalt zu berücksichtigen. Au-
ßerdem ist in Parallelität zum Rentenrecht eine Begrenzung
vorgesehen, dass der Kindererziehungsergänzungszuschlag
und ein evtl. Pflegezuschlag zum Ruhegehalt zusammen mit
dem zustehenden Ruhegehalt den Wert eines aktuellen Ent-
geltpunktes für jedes Jahr der berücksichtigungsfähigen
Kindererziehungszeit nicht übersteigen dürfen.

Zu § 50c

Dieser neue Zuschlag dient der Abmilderung der im Zuge
der Übertragung der Rentenreform auf die Beamtenversor-
gung erfolgenden Absenkung des Witwen- bzw. Witwergel-
des von 60% auf 55% der Versorgungsbezüge des Verstor-
benen. Diese Leistung können Witwen bzw. Witwer bean-
spruchen, die Kinder erzogen haben. Damit wird eine paral-
lele Regelung zu § 78a SGB VI geschaffen.

Zu Absatz 1

Satz 1 bestimmt die Voraussetzungen, unter denen ein Kin-
derzuschlag zum Witwen- bzw. Witwergeld gewährt wird.
Den Zuschlag erhalten Witwen/Witwer, denen eine Kinder-
erziehungszeit zuzuordnen ist. Wurde das Kind nicht über
die gesamten ersten drei Lebensjahre von der Witwe oder
dem Witwer erzogen, wird der Zuschlag entsprechend antei-
lig gewährt. Die Leistung ist gemäß Satz 2 Bestandteil der
Hinterbliebenenversorgung. Nach Satz 3 sind Empfänger
der Mindestversorgung vom Bezug eines Kinderzuschlages
zum Witwen-/Witwergeld ausgenommen, da sie aus sozia-
len Gründen (Abstand zur Sozialhilfe) auch von der Redu-
zierung des Witwen-/Witwergeldes nicht betroffen sind.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift überträgt die Regelung des § 78a Abs. 2
SGB VI in die Beamtenversorgung. Sie regelt in Satz 1 die
Fälle, in denen die Kindererziehungszeit dem vor Vollen-
dung des dritten Lebensjahres des Kindes Verstorbenen zu-
geordnet war. In diesen Fällen erhält die Witwe/der Witwer
den Zuschlag mindestens für den Differenzzeitraum vom
Zeitpunkt des Todes bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres des Kindes. Nach Satz 2 erhält die Witwe/der Witwer
den vollen Kinderzuschlag auch dann, wenn der Versor-

gungsempfänger nach der Zeugung verstirbt und das Kind
innerhalb der Frist von 300 Tagen nach dem Tod des Versor-
gungsempfängers geboren wurde (gesetzliche Vaterschafts-
vermutung). Wenn das Kind nicht innerhalb der Frist nach
Satz 2 geboren wurde, wird der Zuschlag erst nach Ablauf
der Kindererziehungszeit (36. Lebensmonat) gewährt.

Zu Absatz 3

Die Regelung verweist hinsichtlich der Höhe dieses
Zuschlags auf die Bestimmung des § 78a Abs. 1 Satz 3
SGB VI. Danach beträgt der Zuschlag grundsätzlich für
jeden Monat, in dem die Voraussetzungen des Absatzes 1
oder 2 vorgelegen haben, 55 % von 0,0505 Entgeltpunkten
(bei 36 Monaten der Kindererziehung ca. 1 Entgeltpunkt).
Für das erste Kind werden für jeden berücksichtigungs-
fähigen Monat 55 % von 0,101 Entgeltpunkten (bei 36 Mo-
naten der Kindererziehung ca. 2 Entgeltpunkte) gewährt.
Der Zuschlag beträgt danach bei einem Anrechnungszeit-
raum von 36 Monaten unter Berücksichtigung des aktuellen
Rentenwertes für das Jahr 2001 (West/Ost) für das erste
Kind 99,01 DM bzw. 86,29 DM, für jedes weitere Kind
49,51 DM bzw. 43,15 DM.

Zu Absatz 4

Da der Kinderzuschlag zum Witwen- bzw. Witwergeld der
Abmilderung der Reduzierung der Hinterbliebenenversor-
gung dient, erhalten diesen nur diejenigen Witwen bzw.
Witwer, die von der Niveauabsenkung betroffen sind. Die
Abschlags- sowie Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungs-
vorschriften finden Anwendung.

Zu § 50d

Die Vorschrift enthält zwei Regelungsbereiche im Zusam-
menhang mit der Pflege. Zum einen wird die rentenrechtli-
che Berücksichtigung von Zeiten der nicht erwerbsmäßigen
Pflege pflegebedürftiger Kinder aus dem Altersvermögens-
ergänzungsgesetz in den Bereich der Beamtenversorgung
übertragen. Zum anderen werden die als regelungsbedürftig
erkannten Fälle normiert, in denen die nicht erwerbsmäßige
Pflege nicht zu Ansprüchen in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung geführt hat, z. B. weil durch die Pflegezeit die all-
gemeine rentenrechtliche Wartezeit von 5 Jahren nicht er-
reicht wurde. Insofern wird eine bestehende Benachteili-
gung pflegender Beamten, insbesondere Frauen, die erfah-
rungsgemäß am häufigsten diese Aufgabe übernehmen,
beseitigt.

Zu Absatz 1

Satz 1 bestimmt die Voraussetzungen, unter denen ein Pfle-
gezuschlag zum Ruhegehalt gewährt wird. Die Leistung
erhält der Beamte, der einen Pflegebedürftigen im Sinne des
§ 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch nicht erwerbsmä-
ßig mindestens 14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen
Umgebung gepflegt hat (§ 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI). Ausge-
schlossen ist nach Satz 2 der Regelung allerdings der Fall,
in dem die Pflege zu Ansprüchen in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung geführt hat.

Zu Absatz 2

Die Regelung überträgt den pflegerechtlichen Inhalt des
§ 70 Abs. 3a SGB VI in die Beamtenversorgung. Abwei-
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chend von den Bestimmungen in § 50b wird der Kinderpfle-
geergänzungszuschlag bereits gewährt, wenn nur ein, dem
Beamten nach § 50a Abs. 3 zuzuordnendes pflegebedürfti-
ges Kind betreut wird. Die Leistung erhält der pflegende
Beamte, insofern ebenfalls abweichend von § 50b, bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürftigen
Kindes. Entsprechend der Systematik dieses Gesetzes be-
steht kein Anspruch auf den Zuschlag, wenn sich aus der
Pflege eines pflegebedürftigen Kindes rentenrechtliche An-
sprüche ableiten. Ebenfalls ausgeschlossen ist, wie in der
Rente, die Gewährung des Kinderpflegeergänzungszu-
schlags neben derjenigen eines Kindererziehungsergän-
zungszuschlags.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift regelt die Höhe der Pflegezuschläge nach den
Absätzen 1 und 2 durch Verweis auf die jeweils maßgeb-
lichen Bestimmungen des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch.

Die Höhe des Pflegezuschlags ergibt sich nach Satz 1 aus
den Regelungen der gesetzlichen Rentenversicherung in
Verbindung mit denen der gesetzlichen Pflegeversicherung.
Ausgangspunkt für die Höhe des Pflegezuschlags ist der
Grad der Pflegebedürftigkeit nach § 15 Abs. 1 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI). Daraus ergeben sich
nach § 166 Abs. 2 in Verbindung mit § 70 Abs. 1 SGB VI
rentenrechtliche Entgeltpunkte als ein Berechnungskrite-
rium. Weitere Bezugsgröße ist der aktuelle Rentenwert. Bei
einem schwer Pflegebedürftigen, der mindestens 21 Stun-
den wöchentlich gepflegt wird, führt dies bei Berücksichti-
gung des aktuellen Rentenwertes 2001 zu einem Pflegezu-
schlag von 25,96 DM (West) und 22,79 DM (Ost).

Nach Satz 2 ermittelt sich der Kinderpflegeergänzungszu-
schlag durch Vervielfältigung der rentenrechtlichen Werte
aus § 70 Abs. 3a Satz 2 Buchstabe a und Satz 3 mit dem
aktuellen Rentenwert. Der Kinderpflegeergänzungszuschlag
beträgt danach bei nicht erwerbsmäßiger Pflege eines
pflegebedürftigen Kindes 50% der individuellen Beiträge
aus der Pflegetätigkeit. Begrenzt wird diese Leistung in
zweifacher Hinsicht: Zum einen darf der Zuschlag höchs-
tens 1/3 Entgeltpunkt jährlich betragen und zum anderen
dürfen die Leistungen nach den Sätzen 1 und 2 insgesamt
den Wert eines Entgeltpunktes nicht überschreiten. Bei
einem schwer pflegebedürftigen Kind, das mindestens
21 Stunden wöchentlich gepflegt wird, führt dies bei Be-
rücksichtigung des aktuellen Rentenwertes 2001 zu einem
Kinderpflegeergänzungszuschlag von 12,98 DM (West) und
11,39 DM (Ost).

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 sind bei den Pflegeleistungen dieselben Vor-
schriften hinsichtlich von Höchstgrenzen und Ruhens-, Kür-
zungs- und Anrechnungsvorschriften zu beachten, die auch
für die Gewährung der Leistung nach § 50a gelten. Abwei-
chend davon ist nach Satz 2 ein anderer Höchstgrenzenwert
anzusetzen.

Zu § 50e

Die Regelung ist der Vorschrift des § 14a nachgebildet. Sie
soll sicherstellen, dass in den Fällen eines Eintritts in den
Ruhestand vor Erreichen der allgemeinen Altersgrenze im

Vorgriff auf zustehende rentenrechtliche Leistungen vorü-
bergehend Sozialzuschläge zum Ruhegehalt gewährt wer-
den können.

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 regelt die Voraussetzungen für die vorüber-
gehende Gewährung von Zuschlägen zum Ruhegehalt nach
den §§ 50a, 50b und 50d. Vorübergehende Leistungen er-
halten Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder nach Voll-
endung des 60. Lebensjahres wegen Erreichens einer beson-
deren Altersgrenze in den Ruhestand getreten sind, wenn sie
zwar Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung er-
worben, insbesondere die allgemeine Wartezeit von 60 Mo-
naten erfüllt haben, aber zum Zeitpunkt des Eintritts in den
Ruhestand noch keine Leistungen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung beziehen können. Für eine vorübergehende
versorgungsrechtliche Leistung besteht dann kein Anlass,
wenn der Beamte sonstige Einkünfte über 325 Euro hinaus
erzielt oder unter Berücksichtigung des § 69f bereits einen
Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert erreicht hat.

Die Sätze 2 und 3 begrenzen die Leistung nach Satz 1.

Zu Absatz 2

Für versorgungsrechtliche Vorausleistungen besteht ihrer
Natur nach kein Bedarf mehr, wenn die Ansprüche aus der
gesetzlichen Rentenversicherung im Regelfall zu Leistun-
gen führen. Gleiches gilt, wenn Erwerbseinkommen über
325 Euro hinaus erzielt wird.

Zu Absatz 3

Die vorübergehende Gewährung ist wie in § 14a antragsab-
hängig.

Zu Nummer 34 (§ 52 Abs. 4 und 5)

Die Regelungen passen die versorgungsrechtlichen Vor-
schriften zur Auszahlung laufender Geldleistungen an die
im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung geltenden
Bestimmungen an, vgl. § 118 Abs. 3 und 4 SBG VI. Die
Vorschriften sollen den Rückforderungsanspruch des
Dienstherrn sicherstellen, wenn Geldleistungen in Unkennt-
nis des Todes des Berechtigten auf dessen Konto überwie-
sen und daher zu Unrecht geleistet worden sind. Dadurch
wird bisher anfallender Verwaltungsaufwand zur Sicherstel-
lung der Rückforderungsmöglichkeit minimiert bzw. gänz-
lich vermieden.

Zu Nummer 35 (§ 53)

Zu Buchstabe a (Absatz 2 Nr. 3)

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Regelung stellt sicher, dass der Unterschiedsbetrag nach
§ 50 Abs. 1 (Kinderkomponente im Familienzuschlag) bei
der Anwendung dieser Ruhensvorschrift ungeschmälert er-
halten bleibt.
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Zu Buchstabe b (Absatz 4 Satz 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, mit der
eine unterschiedliche Auslegung dieser Vorschrift und des
§ 13 Satz 4 des Gesetzes über die Gewährung einer jährli-
chen Sonderzuwendung verhindert werden soll. Es wird si-
chergestellt, dass bei der Ruhensberechnung nach § 53 aus-
schließlich auf die Berechnungsmethode des § 13 Satz 4 des
Gesetzes über die Gewährung einer jährlichen Sonderzu-
wendung abzustellen ist.

Zu Buchstabe c (Absatz 5)

Die Neufassung des Satzes 1 stellt sicher, dass von allen
Versorgungsbezügen im Sinne des § 2 mindestens 20 vom
Hundert zu belassen sind.

Die Neuregelung in Satz 2 soll eine Doppelalimentation
verhindern. Sie bezieht sich auf Beamte, denen Verwen-
dungseinkommen aus einer besoldungsrechtlich gegenüber
dem Amt, aus dem sich die Versorgung berechnet, mindes-
tens gleichwertigen Tätigkeit zusteht. In diesen Fällen be-
steht neben den neuen Dienstbezügen kein Bedarf mehr für
ergänzende Versorgungsleistungen.

Zu Nummer 36 (§ 54 Abs. 2)

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung in Num-
mer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa. Ausgenommen
von der Änderung sind dienstunfallbezogene Ruhegehalts-
sätze, weil auch die Rentenreform zu keinen Änderungen
bei Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherungen ge-
führt hat.

Zu Nummer 37 (§ 55 Abs. 1)

Zu Buchstabe a (Satz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 3)

Durch die Änderung werden nunmehr auch Renten aus der
gesetzlichen Unfallversicherung in die Ruhensregelung des
§ 55 einbezogen. Damit erfolgt eine Gleichbehandlung von
Beamten, die vor dem Eintritt in das Beamtenverhältnis ei-
nen Arbeitsunfall erlitten haben und eine Unfallrente erhal-
ten, mit Arbeitnehmern und Beamten ohne Statuswechsel.
Bei Arbeitnehmern wird der Teil der Unfallrente, der Lohn-
ersatzfunktion hat, mit der Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung verrechnet. Beamte erhalten nach einem
Unfall einen Unfallausgleich nach § 35, der keine Lohner-
satzfunktion hat und neben den Versorgungsbezügen ge-
währt wird. Daher ist in den Fällen, in denen ein Beamter
vor seinem Eintritt in das Beamtenverhältnis einen Arbeits-
unfall erlitten hat und eine Unfallrente erhält, der Teil der
Unfallrente, der Lohnersatzfunktion hat, auf das Ruhegehalt
anzurechnen.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 4)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur
Änderung in Buchstaben aa.

Zu Buchstaben b und c (Sätze 3, 4 und 5)

Die Regelungen passen die Vorschriften der Ruhensregelun-
gen des § 55 und des § 56 aneinander an. Es werden auch
Beitragserstattungen, die an Stelle einer Rente oder einer

vergleichbaren Leistung gewährt werden, in die Ruhensre-
gelung einbezogen. In Bezug auf Kapitalabfindungen wer-
den Festlegungen zur Verrentung getroffen und die Mög-
lichkeit eröffnet, die Anwendung der Ruhensregelung durch
Abführung des Kapitalbetrages an den Dienstherrn abzu-
wenden.

Zu Buchstabe d (Satz 6)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe e (Satz 7)

Die Änderung soll alle Leistungen, die sich aus dem Versor-
gungsausgleich bei Ehescheidung ergeben können, in die
Ruhensregelungen des § 55 einbeziehen. Unberücksichtigt
bleiben lediglich Rentenerhöhungen und -minderungen aus
einem Versorgungsausgleich. Bislang werden nur Leistungen
nach § 1587b des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) einbe-
zogen, während die Leistungen nach § 1 des Gesetzes zur
Regelung von Härten im Versorgungsausgleich (VAHRG)
nicht berücksichtigt werden. Diese sachlich nicht gerechtfer-
tigte Differenzierung wird beseitigt.

Zu Nummer 38 (§ 56)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Da auch die über volle Jahre hinausgehenden Zeiten einer
Verwendung nach § 56 in die Ruhegehaltsberechnung ein-
bezogen werden, sind sie zur Vermeidung einer Doppel-
versorgung auch beim Ruhensbetrag anteilig zu berücksich-
tigen. Damit werden Konsequenzen aus der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts (Urt. v. 21. September 2000,
2 C 28.99) gezogen.

Zu Dreifachbuchstabe ccc

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstaben bb und cc.

Zu Buchstabe b (Absatz 6 Satz 3)

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen in
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb.

Zu Nummer 39 (§ 61 Abs. 3 Satz 2)

Leistungen nach Satz 1 der Regelung sind auch bei der Be-
messung des wieder auflebenden Witwengeldes zu berück-
sichtigen. Es soll ausgeschlossen werden, dass das Witwen-
geld ganz oder teilweise nur gewährt wird, weil zustehende
Ansprüche nicht geltend gemacht werden. Gleiches gilt,
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wenn auf die Gewährung zustehender Leistungen verzichtet
wird.

Zu Nummer 40 (§ 62 Abs. 2)

Zu Buchstabe a (Satz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 2)

Die Regelung erweitert die Anzeigepflicht der Versorgungs-
berechtigten gegenüber der Pensionsregelungsbehörde hin-
sichtlich des Bezuges von Übergangsgeldern (§§ 47, 47a).

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 5)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 33.

Zu Buchstabe b (Satz 2)

Die Regelung konstituiert eine Verpflichtung der Versor-
gungsberechtigten, der Pensionsregelungsbehörde für die
Festsetzung der Versorgungsbezüge erforderliche Nach-
weise vorzulegen bzw. die Vorlage durch Dritte zu ermögli-
chen.

Zu Nummer 41 (§ 63)

Zu Buchstabe a (Nummer 7a)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 20.

Die Neuregelung stellt sicher, dass auch der neue Unter-
haltsbeitrag nach § 38a in den Anwendungsbereich des Ab-
schnitts VII einbezogen wird.

Zu Buchstabe b (Nummer 10)

Bei der Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften gelten die Amtsbezüge, die einem auf
Grund einer gesetzlichen Vorruhestandsregelung vorzeitig
in den Ruhestand versetzten Beamten für den laufenden so-
wie für die darauf folgenden 3 Monate gezahlt werden, als
Ruhegehalt. Die Änderung bezieht auch die unmittelbar
nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes ge-
zahlten so genannten Dreimonatsbezüge eines in den einst-
weiligen Ruhestand versetzten Beamten, Richter oder Sol-
daten mit ein, so dass auch diese als Ruhegehalt gelten.

Zu Nummer 42 (§ 66)

Zu Buchstabe a (Absatz 2 Satz 1)

Es handelt sich um eine Anpassung an die Änderung in
Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe b (Absatz 8 Satz 1)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe c (Absatz 9 Satz 2)

Die Vorschrift erweitert die Regelung des § 49 Abs. 2
Satz 2, wonach in der Regel bei der Berufung in das Beam-
tenverhältnis über die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten nach
den §§ 10 bis 12 (Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsver-
hältnis im öffentlichen Dienst, Ausbildungszeiten, sonstige

Zeiten) entschieden werden soll, um die Entscheidung über
die Anerkennung von förderlichen Zeiten im Sinne des
Absatzes 9. Es ist sachgerechter, hierüber zeitnah bereits bei
Begründung des Beamtenverhältnisses auf Zeit zu entschei-
den.

Zu Nummer 43 (§ 69)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Nr. 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Die Neufassung stellt sicher, dass auch die am 1. Januar
1977 vorhandenen Versorgungsempfänger in die Maßnah-
men zur Übertragung der Rentenreform einbezogen werden.

Zu Doppelbuchstabe bb (Sätze 2 bis 4)

Die Sätze 2 und 3 enthalten Folgeänderungen zur Änderung
in Buchstabe a. Die Regelung in Satz 4 verhindert bei den
ab 1. Januar 1977 vorhandenen Versorgungsempfängern,
die Opfer eines qualifizierten Dienstunfalls waren, eine Ver-
schlechterung der Unfallfürsorgeleistungen.

Zu Buchstabe b (Absatz 4)

Die Regelung stellt sicher, dass auch für die am 1. Januar
1977 vorhandenen Versorgungsempfänger die Neufassung
dieses Gesetzes voraussichtlich ab 2010 (nach der achten
Anpassung) Anwendung findet.

Zu Nummer 44 (§ 69a)

Zu Buchstabe a (Nummer 1)

Die Neufassung stellt sicher, dass auch die am 1. Januar
1992 vorhandenen Versorgungsempfänger in die Maßnah-
men zur Übertragung der Rentenreform einbezogen werden.

Zu Buchstabe b (Nummer 5)

Die Regelung stellt sicher, dass auch für die am 1. Januar
1992 vorhandenen Versorgungsempfänger die Neufassung
dieses Gesetzes voraussichtlich ab 2010 (nach der achten
Anpassung) Anwendung findet.

Zu Nummer 45 (§ 69b Abs. 2 Satz 1)

Die Änderung passt die Vorschrift für den Bereich der Un-
fallversorgung an die korrespondierende Regelung des § 13
Abs. 1 an mit der Folge, dass für vor dem 1. Juli 1997 ein-
getretene Versorgungsfälle auch die Bemessungsgrundlage
für das Unfallruhegehalt in der bis zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Fassung (Zurechnungszeit = 2/3 der Zeit bis zur Voll-
endung des 60. Lebensjahres) Anwendung findet.

Zu Nummer 46 (§ 69c Abs. 5)

Die Regelung dient der Klarstellung, dass Versorgungsfälle,
bei denen Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1 (Verwendung bei
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen) nach dem
31. Dezember 1998 erstmals zurückgelegt worden sind,
ausschließlich nach § 56 beurteilt werden. Die Anwendung
früheren Rechts (§ 85 Abs. 6) wird dadurch für diese Fälle
ausgeschlossen.
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Zu Nummer 47 (§ 69d)

Zu Buchstabe a (Absatz 2 Satz 1)

Es handelt sich um eine Regelung, mit der eine Benachteili-
gung der Wahlbeamten auf Zeit im Ruhestand vermieden
wird.

Zu Buchstabe b (Absatz 5)

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung als
Folge des Gesetzes zur Neuordnung der Versorgungsab-
schläge vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1786).

Zu Nummer 48 (§ 69f)

Zu Absatz 1

Die Übergangsregelung des Absatzes 1 stellt sicher, dass die
durch dieses Gesetz geänderten Vorschriften grundsätzlich
nicht für am 1. Januar 2002 vorhandene Versorgungsemp-
fänger gelten. Ausgenommen davon sind Anpassungsmaß-
nahmen an frühere gesetzliche Änderungen sowie zur Über-
tragung der Rentenreform, insbesondere die Regelungen zur
stufenweisen Abflachung der acht auf den 31. Dezember
2002 folgenden Anpassungen der Versorgungsbezüge nach
§ 70.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift bestimmt für nach dem 31. Dezember 2001
eintretende Versorgungsfälle die Anwendung des bis zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Rechts soweit dies als Grundlage
für die schrittweise Abflachung der acht auf den 31. Dezem-
ber 2002 folgenden Versorgungsanpassungen erforderlich
ist.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift überträgt die in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung mit dem Altersvermögensergänzungsgesetz
(AVmEG) vorgenommene schrittweise Berücksichtigung
des Aufwands für die zusätzliche Altersvorsorge bei den
Rentenanpassungen wirkungsgleich auf die Beamtenversor-
gung. Dies geschieht durch eine geringere Anpassung der
Versorgungsbezüge bei den linearen Erhöhungen.

Satz 1 beinhaltet eine Folgeänderung zu der Änderung in
der Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa. Die
Regelung bewirkt durch Einführung eines sich schrittweise
verändernden Berechnungsfaktors eine Verminderung der
Anpassung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach § 70.
Durch die Übertragungsmaßnahmen werden Versorgungs-
empfänger in gleichem Umfang betroffen wie die Rentner.
Ausgenommen von den Maßnahmen sind nach Satz 2 ledig-
lich die amtsabhängige und die amtsunabhängige Mindest-
versorgung sowie entpflichtete Hochschullehrer nach § 91
Abs. 2 Nr. 1.

Im Interesse eines möglichst geringen Aufwands bei der
praktischen Durchführung der Umstellung für die vorhan-
denen und bis zum Jahr 2010 in den Ruhestand eintretenden
Versorgungsempfänger erfolgt die schrittweise Verminde-
rung mittels eines Anpassungsfaktors. Dadurch vermindern
sich die Versorgungsbezüge in dem Umfang, in dem sich
auch der versorgungsrechtliche Steigerungssatz und der
Höchstruhegehaltssatz bei einer unmittelbaren Absenkung

dieser Sätze vermindern würde. Die Auswirkungen, die
diese Maßnahme auf den Steigerungssatz sowie den
Höchstruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 Satz 1 hätten, erge-
ben sich aus der folgenden Übersicht:

Die Regelungen nach Satz 1 finden ebenfalls Anwendung
auf die Ruhensvorschriften der §§ 53 bis 56 sowie die Ver-
sorgungsempfänger, denen die in Absatz 2 genannten Be-
züge zustehen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um
Kommunalbedienstete, in der Regel Arbeiter, die Versor-
gung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen erhalten, und
Versorgungsempfänger, die nach altem Recht vor dem Jahr
1977 schuldlos geschieden worden sind.

Die sich aus den Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 er-
gebenden Veränderungen der Versorgungsbezüge gelten bei
der Kürzung der Versorgungsbezüge nach Ehescheidung als
Verminderung, da sie sich als Faktor bei der Berechnung der
Versorgungsanpassung darstellt. Sie ist daher bei der Er-
mittlung des Kürzungsbetrages im Rahmen von § 57 Abs. 2
Satz 3 und § 58 Abs. 2 Satz 2 zu berücksichtigen.

Der letzte Satz bezieht die Regelung der Anpassungszu-
schläge, die pauschal zur Angleichung der Versorgungsbe-
züge an Erhöhungen der Dienstbezüge der aktiven Beamten
gewährt wurden, und den Strukturausgleich als Ausgleich
für strukturelle Besoldungsverbesserungen bei der aktiven
Beamtenschaft in die Anpassungsmaßnahmen nach Satz 1
ein.

Zu Absatz 4

Die Regelung gibt den Rechtzustand an, der sich nach der
achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Versorgungs-
anpassung und damit dem Abschluss der Anpassungsmaß-
nahmen nach Absatz 3 ergeben wird. Von diesem Zeitpunkt
an gelten uneingeschränkt die mit diesem Gesetz veränder-
ten Ruhegehaltssätze bzw. Höchstgrenzen. Der jeweilige
Ruhegehaltssatz der Versorgungsempfänger wird dann um
insgesamt 5 vom Hundert vermindert sein. Der sich danach
ergebende neue Ruhegehaltssatz wird dem Versorgungs-
empfänger auf der Grundlage der Vorschrift mitgeteilt. Die
dementsprechend ermittelten Versorgungsbezüge bilden die
Basis künftiger Anpassungen nach § 70.

ab der …
Anpassung
nach dem

 31. Dezem-
ber 2002

entspricht der

Anpassungs-
faktor

einem
Höchstruhe-
gehaltssatz

(§ 14 Abs. 1
Satz 1)

vom Hundert

einem
Steigerungs-

satz nach
§ 14 Abs. 1

vom Hundert

1. 0,99458 74,59 1,86484

2. 0,98917 74,19 1,85469

3. 0,98375 73,78 1,84453

4. 0,97833 73,38 1,83438

5. 0,97292 72,97 1,82422

6. 0,96750 72,56 1,81406

7. 0,96208 72,16 1,80391
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Zu Absatz 5

Die Übergangsvorschrift regelt entsprechend dem Recht
der gesetzlichen Rentenversicherung, in welchen Fällen
altes bzw. neues Hinterbliebenenrecht anzuwenden ist.
Nach Satz 1 gilt die Neuregelung der gesetzlichen Vermu-
tung einer Versorgungsehe (§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1) nur für
die Ehen, die nach dem 31. Dezember 2001 geschlossen
worden sind. Im Übrigen gelten nach Satz 2 die Neurege-
lungen des Hinterbliebenenrechts nur dann, wenn die Ehe
nach dem 31. Dezember 2001 geschlossen wurde und min-
destens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist
oder wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen
wurde und beide Ehegatten nach dem 1. Januar 1962 ge-
boren wurden. Außerdem wird festgelegt, dass nur bei einer
auf 55 vom Hundert abgesenkten Witwenversorgung ein
Kinderzuschlag zum Witwengeld zusteht.

Zu Absatz 6

Berechnungsgrundlage für die Erhöhung des Unfallruhe-
gehalts bleibt weiterhin das bis zum 31. Dezember 2002
geltende Recht.

Zu Nummer 49 (Abschnitt XII)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Anwen-
dungsfälle können wegen Zeitablaufs nicht mehr auftreten.

Zu Nummer 50 (§ 85)

Zu Buchstabe a (Absatz 6)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 4)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 38 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Dreifach-
buchstabe bbb.

Zu Buchstabe b (Absatz 7 Satz 2)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 33.

Zu Buchstabe c (Absatz 11)

Die Vorschrift enthält die nach der achten Anpassung (vor-
aussichtlich ab dem Jahr 2011) geltenden Regelungen für
den individuellen Ruhegehaltssatz der am 31. Dezember
1991 vorhandenen Beamten. Entsprechendes gilt für die in
Absatz 6 genannten Vomhundertsätze. Ruhegehalts- und
sonstige Vomhundertsätze werden mit dem Faktor 0,95667
vervielfältigt und damit im Ergebnis um insgesamt 5 vom
Hundert abgesenkt.

Zu Nummer 51 (§ 86 Abs. 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. Die
Streichung des Klammerzusatzes ist erforderlich, weil Un-
terhaltsbeiträge nach § 22 Abs. 2 und 3 nur gewährt werden
können, wenn die Ehe nach dem 30. Juni 1977 geschieden,
aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist. § 86 Abs. 1
betrifft dagegen ausschließlich Fälle, in denen die Ehe bis
zum 1. Juli 1977 geschieden, aufgehoben oder für nichtig
erklärt worden ist.

Zu Nummer 52 (§ 89)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Anwen-
dungsfälle können wegen Zeitablaufs nicht mehr auftreten.

Zu Nummer 53 (§ 90)

Zu Buchstabe a  (Absatz 2)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in
Nummer 38 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb.

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Es handelt sich zum einen um eine redaktionelle Berichti-
gung und zum anderen um eine klarstellende Verweisung in
Übergangsrecht.

Zu Nummern 54 und 55 (Abschnitt XIV)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 56 (§ 107 Abs. 1)

Die Aufhebung der Ermächtigung des Bundesministeriums
des Innern zum Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften
in § 107 Abs. 1 folgt aus der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 2. März 1999 – 2 BvF 1/94 –
(BVerfGE 100, 249), nach der allgemeine Verwaltungsvor-
schriften für den Vollzug der Bundesgesetze durch die Län-
der im Auftrag des Bundes gemäß Artikel 85 Abs. 2 Satz 1
GG ausschließlich von der Bundesregierung als Kollegium
mit Zustimmung des Bundesrates erlassen werden können.
Das Bundesverfassungsgericht hat damit seine bisherige
Rechtsprechung, wonach die in den Fällen des Artikel 85
Abs. 2 Satz 1 GG (und entsprechend zu Artikel 84 Abs. 2
GG) geübte Staatspraxis, durch Bundesgesetz mit Zustim-
mung des Bundesrates an Stelle der Bundesregierung als
Kollegialorgan einzelne Bundesminister zum Erlass allge-
meiner Verwaltungsvorschriften zu ermächtigen, für zulässig
erklärt worden war (BVerfGE 26, 338 (399)), ausdrücklich
aufgegeben.

Zu Nummer 57 (§ 107c)

Auf die Begründung zu Nummer 3 wird verwiesen.

Zu Artikel 2 (Soldatenversorgungsgesetz)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Redaktionelle Anpassungen

Zu Nummer 2 (§ 13a Satz 2)

Zur Klarstellung wird die bisher in den Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zum SVG enthaltene Regelung nun-
mehr – wie auch in § 55c Abs. 1 Satz 1 – in das Gesetz auf-
genommen.

Zu Nummer 3 (§ 13b Abs. 1)

Entspricht der Begründung zu Nummer 2.

Zu Nummer 4 (§ 14)

Folgeänderung zu den Änderungen in den Nummern 28 bis
36. Entspricht im Übrigen der Begründung zu Artikel 1
Nr. 2.
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Zu Nummer 5 (§ 15)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 2)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 41 Buchstabe b.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 3)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 6 (§ 21)

Zu Buchstabe a (Satz 1 Nr. 2)

Folgeänderung zur Änderung in den Nummern 26 und 27.

Zu Buchstabe b (Satz 2)

Folgeänderung zur Änderung in der Nummer 26.

Zu Nummer 7 (§ 22 Satz 1)

Zu Buchstabe a

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 5

Zu Buchstabe b

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 8 Buchstabe b.

Zu Nummer 8 (§ 23)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

Redaktionelle Anpassung; einheitliche Schreibweise von
Zahlen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 1)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe a.

Zu Buchstabe c (Absatz 4 Satz 1)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe b.

Zu Nummer 9 (§ 24b Abs. 1 Satz 1)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung in Nummer 26.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung in den Num-
mern 26 und 27.

Zu Buchstabe c

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 10 Buchstabe b.

Zu Nummer 10 (§ 26)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a
Doppelbuchstaben bb und cc.

Zu Doppelbuchstabe cc (Satz 3)

Da die Erhöhungszuschläge nach § 26 Abs. 2 bis 4 nunmehr
auf fünf Stellen berechnet werden sollen, war die Run-
dungsvorschrift in Satz 3 entsprechend anzupassen.

Zu Doppelbuchstabe dd (Satz 4)

Redaktionelle Anpassung; einheitliche Schreibweise von
Zahlen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Redaktionelle Anpassung; einheitliche Schreibweise von
Zahlen.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Folgeänderung zur Änderung in Buchstabe a Doppelbuch-
stabe aa; der Höchstruhegehaltssatz wird von 75 v. H. auf
71,75 v. H. abgesenkt.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Folgeänderung zur Änderung in Buchstabe a; der Erhö-
hungszuschlag für Berufssoldaten, die wegen Überschrei-
tens der besonderen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt
werden, wird jeweils um 5 v. H. vermindert.

Zu Buchstabe d (Absatz 4)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Entspricht der Begründung zu Buchstabe c; Verminderung
des Erhöhungszuschlages für Offiziere, die in strahlgetrie-
benen Kampfflugzeugen als Flugzeugführer oder Waffen-
systemoffizier verwendet wurden.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Redaktionelle Anpassung; einheitliche Schreibweise von
Zahlen.

Zu Buchstabe e (Absatz 6)

Folgeänderung zur Änderung in Nummer 31. Die bisher be-
zogenen Regelungen des Gesetzes über die Gewährung ei-
nes Kindererziehungszuschlages werden als neuer § 70 un-
mittelbar in das Gesetz übernommen.

Zu Buchstabe f (Absatz 7)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Redaktionelle Anpassung; einheitliche Schreibweise von
Zahlen.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Redaktionelle Anpassung; einheitliche Schreibweise von
Zahlen.

Zu Doppelbuchstabe cc (Satz 3)

Redaktionelle Anpassung; einheitliche Schreibweise von
Zahlen bei gleichzeitiger Spitzumrechnung des DM-Betra-
ges in Euro.
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Zu Buchstabe g (Absatz 9)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe c
Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Der bisherige Satz 2 regelte einen Tatbestand, der im Be-
reich der Soldatenversorgung nicht auftreten kann. Er wird
daher zur Vermeidung von Missverständnissen gestrichen.

Zu Nummer 11 (§ 26a)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 1)

Redaktionelle Anpassung; einheitliche Schreibweise von
Zahlen.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 2 Buchstabe a)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe cc (Nummer 3)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Absatz 2 Satz 1)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe b
Doppelbuchstaben aa bis cc.

Zu Doppelbuchstabe bb (Absatz 2 Sätze 2 und 3)

Anpassung an die Formulierung in § 14a Abs. 2 des Beam-
tenversorgungsgesetzes.

Zu Buchstabe c (Absatz 4)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 2)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe c
Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe bb

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe c
Doppelbuchstabe bb.

Zu Nummer 12 (§ 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 21.

Zu Nummer 13 (§ 46)

Zu Buchstabe a

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe a.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung zur Änderung in Buchstabe a.

Zu Nummer 14 (§ 49)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 34.

Zu Nummer 15 (§ 53)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 2)

Redaktionelle Anpassung; einheitliche Schreibweise von
Zahlen.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 3)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe c.

Zu Buchstabe b (Absatz 3 Nr. 2)

Redaktionelle Anpassung; einheitliche Schreibweise von
Zahlen.

Zu Buchstabe c (Absatz 2 Nr. 3)

Zu Doppelbuchstabe aa

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa; im Übrigen redaktionelle Anpassung
durch einheitliche Schreibweise von Zahlen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb.

Zu Buchstabe d

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe b.

Zu Nummer 16 (§ 55)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1 Nr. 3)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 36 Buchstabe a.

Zu Doppelbuchstabe bb (Sätze 2 und 3)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 36 Buchstabe b;
im Übrigen Anpassung an die Formulierung in § 54 Abs. 2
des Beamtenversorgungsgesetzes.

Zu Doppelbuchstabe cc (Satz 5)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 36 Buchstabe b.

Zu Buchstabe b (Absatz 4 Satz 1)

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 17 (§ 55a Abs. 1)

Zu Buchstabe a (Satz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 3)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 37 Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 4)

Redaktionelle Folgeänderung.
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Zu Buchstabe b (Satz 3)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 37 Buchstabe b.

Zu Buchstabe c (nach Satz 3)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 37 Buchstabe c.

Zu Buchstabe d (Satz 6)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 37 Buchstabe d.

Zu Buchstabe e (Satz 7)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 37 Buchstabe e.

Zu Nummer 18 (§ 55b)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 38 Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 38 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb.

Zu Buchstabe b (Absatz 7 Satz 3)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 1)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 38 Buchstabe b
Doppelbuchstabe aa.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 2)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 38 Buchstabe b
Doppelbuchstabe bb.

Zu Nummer 19 (§ 59 Abs. 3)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 39.

Zu Nummer 20 (§ 60)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1 Nr. 2)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 40 Buchstabe a.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 1 Nr. 5)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 40 Buchstabe b.

Zu Doppelbuchstabe cc (Satz 2)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 40 Buchstabe c.

Zu Buchstabe b (Absatz 3 Satz 3)

Anpassung an die Regelung in § 62 Abs. 3 Satz 3 des Be-
amtenversorgungsgesetzes.

Zu Nummer 21 (§ 62 Abs. 3 Satz 3)

Folgeänderung zur Änderung in Nummer 36. (Streichung
des bisherigen § 73). Fälle des bisherigen § 73 können we-
gen Zeitablaufs nicht mehr auftreten. Der Hinweis in § 62
Abs. 3 Satz 3 auf diesen Personenkreis wird daher gestri-
chen.

Zu Nummer 22 (§ 63a Abs. 2)

Zu Buchstabe a (Nummer 3)

Mit der Änderung sollen die bisher unterschiedlichen An-
spruchsvoraussetzungen des § 63a Abs. 2 Nr. 3 und 4 ver-
einheitlicht werden.

Nach Absatz 2 Nr. 4 wird eine einmalige Entschädigung bei
Unfällen im Rahmen einer besonderen Verwendung im
Sinne des § 58a Abs. 1 und 2 des Bundesbesoldungsgeset-
zes (BBesG) nur gewährt, wenn der Unfall (unmittelbare)
Folge von Kriegshandlungen, kriegerischen Ereignissen,
Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen ist, denen der
Soldat während des besonderen Einsatzes besonders ausge-
setzt war. Absatz 2 Nr. 3 sieht dagegen für Unfälle bei kurz-
fristigen Auslandseinsätzen, die nicht unter § 58a BBesG
fallen (Vorauskommandos, Dienstreisen etc.), weiter ge-
hende Tatbestandsvoraussetzungen vor. Die Voraussetzun-
gen für die Gewährung sind hier bereits erfüllt, wenn der
Unfall auf vom Inland wesentlich abweichende Verhältnisse
mit gesteigerter Gefährdungslage zurückzuführen ist.

Beide Fallgruppen wurden mit dem Gesetz über dienst-
rechtliche Regelungen für besondere Verwendungen im
Ausland – Auslandsverwendungsgesetz – vom 28. Juli 1993
mit Wirkung vom 1. Juli 1992 in § 63a SVG eingefügt; hier-
bei wurde die Versorgungsleistung im Falle einer besonde-
ren Verwendung nach § 58a BBesG um 50 v. H. erhöht, für
den Soldaten betrug sie also seinerzeit bereits 150 000 DM.
Mit Wirkung vom 1. Februar 1995 wurde auch die einma-
lige Entschädigung bei kurzfristigen Auslandseinsätzen auf
150 000 DM erhöht.

Angesichts der Angleichung der Versorgungsleistungen der
Höhe nach sind die unterschiedlichen Anspruchsvorausset-
zungen für die Gewährung der einmaligen Entschädigung
bei Auslandseinsätzen nicht mehr nachvollziehbar. Einer-
seits kann ein Kontingentangehöriger (§ 58a-Einsatz) be-
reits in den ersten Tagen seines Einsatzes verunglücken
(ohne sich deswegen in einem kurzfristigen Einsatz zu be-
finden), andererseits kann ein Dienstreisender zu Schaden
kommen, ohne dass die Kurzfristigkeit seines Auslandsauf-
enthalts für den Unfall von Bedeutung wäre, z. B. als Mit-
fahrer in einem Kfz. Ein Unfall, bei dem gleichzeitig Ange-
hörige beider Fallgruppen betroffen wären (Dienstreisender
ist Beifahrer in einem von einem Kontingentangehörigen
gesteuerten Kfz), könnte zu dem den Betroffenen und in der
Öffentlichkeit nicht mehr vermittelbaren Ergebnis führen,
dass nur der Dienstreisende bzw. dessen Hinterbliebene die
einmalige Entschädigung erhalten kann, wenn zwar die Vor-
aussetzungen des § 63a Abs. 2 Nr. 3, nicht aber die der Nr. 4
erfüllt sind.

Im Interesse der Betroffenen und angesichts der verhältnis-
mäßig geringen Anzahl von Unfällen während der bisheri-
gen Auslandseinsätze soll eine Vereinheitlichung der unter-
schiedlichen Anspruchsvoraussetzungen auf der Grundlage
der günstigeren Regelung des bisherigen § 63a Abs. 2 Nr. 3
erfolgen, also die Erweiterung der Anspruchsvoraussetzun-
gen dieser Vorschrift auch auf Kontingentangehörige bei
gleichzeitigem Wegfall des § 63a Abs. 2 Nr. 4. Für die Ge-
währung der einmaligen Entschädigung bei Auslandsunfäl-
len an andere Personen als Kontingentangehörige gilt § 63d.

Zu Buchstabe b (Nummer 4)

Folgeänderung zur Änderung in Buchstabe a.
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Zu Nummer 23 (§ 63c)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 25.

Zu Nummer 24 (§ 63d)

Folgeänderung zur Änderung in Nummer 22.

Zu Nummer 25 und Nummer 25a (Abschnitt VI)

Die bisherigen Übergangsvorschriften im Zweiten Teil, Ab-
schnitt VI des Gesetzes (§§ 64 bis 79a) beziehen sich im
Wesentlichen auf Zeiten in der ehemaligen Wehrmacht,
während der Weltkriege und in Kriegsgefangenschaft und
sind daher größtenteils wegen Zeitablaufs nicht mehr anzu-
wenden. Die meisten dieser Vorschriften werden daher –
wie der Abschnitt XII des Beamtenversorgungsgesetzes
auch (vgl. Artikel 1 Nr. 49) – aufgehoben. Soweit Einzelre-
gelungen weiter Anwendung finden, werden sie vom neuen
Abschnitt VI erfasst.

Zu Nummer 26 (§ 64)

Die Vorschrift enthält die Regelungsinhalte der bisherigen
§§ 64 und 65, soweit sie noch Anwendung finden.

Zu Nummer 27 (§ 65)

Die Vorschrift enthält den Regelungsinhalt des bisherigen
§ 67a und wurde redaktionell überarbeitet. Im Übrigen An-
passung an die Formulierung in § 9 BeamtVG (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 7).

Zu Nummer 28 (§§ 67, 67a, 68a)

Folgeänderung zu Nummer 25.

Zu Nummer 29 (§ 69)

Die Vorschrift enthält den Regelungsinhalt des bisherigen
§ 91, soweit dieser noch Anwendung findet.

Zu Nummer 30 (Abschnitt VII)

Zur Aufnahme der den §§ 50a bis 50e des Beamtenversor-
gungsgesetzes entsprechenden Regelungen (vgl. Artikel 1
Nr. 33) wird ein neuer Abschnitt eingerichtet.

Zu Nummer 31 (Vor § 70)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 31a (§ 70)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 33, soweit § 50a
eingefügt wird.

Zu Nummer 32 (Vor § 71)

Folgeänderung zu Nummer 25.

Zu Nummer 33 (§ 71)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 33, soweit
§ 50b eingefügt wird.

Zu Nummer 34 (Vor § 72)

Folgeänderung zu Nummer 25.

Zu Nummer 35 (§ 72)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 33, soweit § 50c
eingefügt wird.

Zu Nummer 36 (Vor § 73)

Folgeänderung zu Nummer 25.

Zu Nummer 37 (§ 73)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 33, soweit
§ 50d eingefügt wird.

Zu Nummer 38 (Vor § 74)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 38a (§ 74)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 33, soweit § 50e
eingefügt wird.

Zu Nummer 39 (§§ 75 bis 77b)

Folgeänderung zu Nummer 25. Der bisherige Regelungsin-
halt des § 77 wird in den neuen § 90 übernommen.

Zu Nummer 40 (Vor § 78)

Folgeänderung zu Nummer 25.

Zu Nummer 41 (Vor § 79)

Folgeänderung zu Nummer 25.

Zu Nummer 42 (§ 79a)

Redaktionelle Bereinigung. Der bisherige Regelungsinhalt
des § 79a wird in den neuen § 91 übernommen.

Zu Nummer 43 (§ 81 Abs. 3 Nr. 3)

Entspricht der Begründung zu Nr. 12 im Hinblick auf die
Gewährung von Leistungen der Beschädigtenversorgung.

Zu Nummer 44 (§ 81f)

Mit der Regelung wird in Anlehnung an Artikel 1 Nr. 20 ein
eigenständiger Versorgungsschutz für das während der
Schwangerschaft durch eine Wehrdienstbeschädigung der
Mutter geschädigte Kind geschaffen. An die Stelle der im
Beamtenversorgungsrecht vorgesehenen Leistungen treten
die nach dem System der Versorgung wegen Wehrdienstbe-
schädigung zu gewährenden Leistungen nach dem Solda-
tenversorgungsgesetz in Verbindung mit dem Bundesver-
sorgungsgesetz.

Zu Nummer 45 (§ 82 Abs. 1 Satz 2)

Folgeänderung zur Änderung in den Nummern 25 und 36
(Streichung des bisherigen § 73). Fälle des bisherigen § 73
können wegen Zeitablaufs nicht mehr auftreten. Der Hin-
weis in § 82 Abs. 1 Satz 2 auf diesen Personenkreis wird da-
her gestrichen.
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Zu Nummer 46 (Sechster Teil)

Als Folge der redaktionellen Überarbeitung des Gesetzes
wird die Überschrift zum Sechsten Teil neu gefasst.

Zu Nummer 47 (§ 90)

Übernahme des Regelungsinhalts des bisherigen § 77, der
als Übergangsvorschrift in den Sechsten Teil aufgenommen
wird.

Zu Nummer 48 (§ 91)

Übernahme des Regelungsinhalts des bisherigen § 79a, der
als Übergangsvorschrift in den Sechsten Teil aufgenommen
wird (vgl. auch Änderung Nummer 42).

Zu Nummer 49 (§ 92)

Zu Buchstabe a (Absätze 1 und 2)

Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 56.

Zu Nummer 50 (Vor § 92c)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Buchstabe a.

Zu Nummer 51 (§ 92c)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Buchstabe b.

Zu Nummer 52 (§ 94 Abs. 1 Nr. 2)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 43.

Zu Nummer 53 (§ 94a Nr. 1)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 44.

Zu Nummer 54 (§ 94b)

Zu Buchstabe a (Absatz 5)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 50 Buchstabe a.

Zu Buchstabe b (Absatz 6)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 50 Buchstabe b.

Zu Buchstabe c (Absatz 9)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 50 Buchstabe c.

Zu Nummer 55 (§ 95 Abs. 2 Satz 1)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 45.

Zu Nummer 56 (§ 96 Abs. 5)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 46.

Zu Nummer 57 (§ 97)

Entspricht der Begründung zu Artikel 1 Nr. 48. Der bishe-
rige § 97 regelte das erste Inkrafttreten des Soldatenversor-
gungsgesetzes und ist auf Grund der seitdem erfolgten zahl-
reichen Neufassungen gegenstandslos geworden.

Zu Artikel 3 (Amtsverhältnisse des Bundes)

Mit Artikel 3 werden die Änderungen der Beamtenversor-
gung übertragen auf die Versorgung aus einem öffent-
lich-rechtlichen Amtsverhältnis des Bundes als:

– Mitglied der Bundesregierung

– Parlamentarische Staatssekretärin/Parlamentarischer
Staatssekretär

– Bundesbeauftragte(r) für den Datenschutz

– Beauftragte(r) für das Stasi-Unterlagen-Gesetz

– Wehrbeauftragte(r) des Deutschen Bundestages

Für die Versorgung der Mitglieder des Bundesverfassungs-
gerichts verweist bereits § 103 des Bundesverfassungsge-
richtsgesetzes auf die für Bundesrichter geltenden versor-
gungsrechtlichen Vorschriften, so dass insoweit kein zusätz-
licher Normierungsbedarf besteht.

Zu Nummer 1 (Änderung des Bundesministergesetz –
BMinG)

– In Übereinstimmung mit der Änderung der Beamtenver-
sorgung durch eine entsprechende Änderung der Ruhe-
gehaltsskala in § 14 Abs.1 Satz 1 BeamtVG werden
auch die Ruhegehaltssätze der Ministerversorgung in
demselben Umfang wie die Ruhegehaltssätze der Beam-
tenversorgung abgesenkt. Unverändert bleibt jedoch der
Mindestruhegehaltssatz von 151/3 %, der nach zwei
Amtsjahren erreicht wird, weil er der ebenfalls unverän-
dert gebliebenen beamtenrechtlichen Mindestversorgung
entspricht. Ebenso in Übereinstimmung mit dem Beam-
tenversorgungsrecht unverändert bleibt der in § 15
Abs. 5 Satz 1 normierte Mindestruhegehaltssatz von
29 % für das Ruhegehalt wegen erlittener Dienstbeschä-
digung, die zu einer dauernden Minderung der Erwerbs-
fähigkeit geführt hat.

– Statt § 15 Abs. 3 Satz 3 und 4 an die neue Fassung des
§ 14 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 BeamtVG anzupassen, emp-
fiehlt es sich, die Vorschriften zu streichen. Da § 15
Abs. 3 dann nur auf Regelungen beschränkt ist, die von
§ 14 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG abweichen, ist Raum für
die Generalverweisung in § 13 Abs. 2.

– Die neuen Übergangsvorschriften des § 21a Abs. 5 fol-
gen dem Beamtenversorgungsrecht durch Verweisung
auf die entsprechenden Bestimmungen des Beamtenver-
sorgungsgesetzes auch in der Art und Weise, in der die
Versorgung schrittweise abgeflacht wird. Mit jeder der
ersten sieben auf den 31. Dezember 2002 folgenden Ver-
sorgungsanpassungen wird das noch auf der früheren
Basis ermittelte Ruhegehalt abgeflacht, bis dann mit In-
krafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002 fol-
genden Anpassung der Versorgungsbezüge aus der Be-
soldungsgruppe B 11 nach § 70 des Beamtenversor-
gungsgesetzes die Ruhegehaltssätze das Niveau des § 15
Abs. 3 Satz 1 und 2 n. F. erreicht haben. Wiederum in
Übereinstimmung mit dem Beamtenversorgungsrecht
bleiben von dieser schrittweisen Abflachung das Min-
destruhegehalt und der Mindestruhegehaltssatz nach
zwei Jahren Amtszeit sowie in den Fällen der Dienstbe-
schädigung ausgenommen.
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– Die Hinterbliebenenversorgung ist in § 16 BMinG nicht
eigenständig, sondern durch Verweisung auf das Beam-
tenversorgungsrecht geregelt, so dass die dort getroffe-
nen Änderungen ipso iure auch für den hier angespro-
chenen Personenkreis gelten. Eigenständig geregelt ist in
§ 16 Satz 2 BMinG lediglich die Mindestbemessungs-
grundlage. Insoweit ist eine Änderung jedoch nicht ver-
anlasst, weil auch die entsprechende beamtenversor-
gungsrechtliche Regelung unverändert geblieben ist.

– Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamenta-
rischen Staatssekretäre bedarf keiner Änderung, weil die
dort in den §§ 6 und 7 enthaltenen Verweisungen auf die
§§ 15 und 21a BMinG als dynamische Verweisungen
ausgestaltet sind. Deshalb gelten die vorgesehenen Än-
derungen des Bundesministergesetzes ipso iure auch für
die Parlamentarischen Staatssekretäre.

– Nicht erfasst von diesen Änderungen sind allerdings die
Mitglieder der Landesregierungen und sonstige Amts-
verhältnisse der Länder. Dem Bund steht insoweit keine
Gesetzgebungskompetenz zu.

Zu Nummern 2 und 3 (Änderung des Bundesdaten-
schutzgesetzes und des Stasi-Un-
terlagen-Gesetzes)

Die in diesem Gesetz vorgesehenen Änderungen der Beam-
tenversorgung sollen nicht nur auf das Bundesministerrecht
übertragen werden, sondern auch auf die Amtsverhältnisse
des Bundes, deren Regelungen auf das Versorgungsrecht
nach dem Bundesministergesetz verweisen. Dementspre-
chend sind diese Verweisungen im Bundesdatenschutz- und
im Stasi-Unterlagen-Gesetz eindeutig als gleitende Verwei-
sungen zu fassen und um die neuen Übergangsregelungen
des § 21a Abs. 5 BMinG zu erweitern.

Zu Nummer 4 (Änderung des Gesetzes über den Wehr-
beauftragten des Deutschen Bundes-
tages – WBeauftrG)

Durch die Streichung wird klargestellt, dass es sich bei den
Verweisungen in § 18 WBeauftrG auf die Vorschriften des
Bundesministergesetzes um eine gleitende Verweisung han-
delt. Die vorgesehenen Änderungen der §§ 15 und 21a
BMinG gelten damit ipso iure auch für den Wehrbeauftrag-
ten. Im Bereich der Amtsverhältnisse des Bundes ist das
Bundesministergesetz auf Grund seiner zentralen, vorbild-
gebenden Stellung allgemein bekannt, so dass ohne Abstri-
che an der gebotenen Klarheit und Bestimmtheit des Geset-
zes auf ein Vollzitat verzichtet werden kann.

Zu Artikel 4 (Beamtenrechtsrahmengesetz)

Auf die Begründung zu Artikel 5 Nr. 1 wird verwiesen.

Zu Artikel 5 (Bundesbeamtengesetz)

Zu Nummer 1 (§ 42 Abs. 1 Satz 1)

Die Formulierung, wonach der Beamte auf Lebenszeit in
den Ruhestand zu versetzen ist, wenn er in Folge eines kör-
perlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körper-
lichen oder geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner Dienst-
pflichten dauernd unfähig ist, entspricht nicht mehr dem
modernen Sprachgebrauch. Die Neufassung trägt der Forde-

rung nach einer zeitgemäßen Sprachregelung Rechnung,
ohne die Notwendigkeit zur gesetzlichen Statuierung des
Erfordernisses der gesundheitlichen Eignung für den Beam-
tenberuf in Frage zu stellen.

Am Inhalt der gesetzlichen Regelung ändert sich jedoch
nichts. Gesundheitliche Gründe oder der körperliche Zu-
stand des Beamten stehen seiner weiteren Dienstfähigkeit in
den Fällen entgegen, in denen die gesundheitlichen Ein-
schränkungen so gravierend sind, dass sie die körperlichen
und/oder geistigen Kräfte des Beamten in einer Weise
schmälern, dass er auf Dauer nicht mehr zur ordnungsgemä-
ßen Erfüllung seiner Dienstpflichten in der Lage ist.

Zu Nummer 2 (§ 43 Abs. 1)

Die Zahl der vorzeitigen Versetzungen von Beamten in den
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit hat in den letzten Jah-
ren drastisch zugenommen. Deshalb kommt es mehr denn je
auf die Durchsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation
vor Versorgung an. Dabei geht es insbesondere darum, die
neuen rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, Beamte durch
Verwendung auf einem anderen Dienstposten oder bei be-
grenzter Dienstfähigkeit durch eine Reduzierung des Ar-
beitsvolumens entsprechend der individuellen Leistungsfä-
higkeit im aktiven Arbeitsleben zu halten. In diesem Zu-
sammenhang spielt eine umfassende und präzise ärztliche
Begutachtung der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit eine
überragende Rolle. Der begutachtende Arzt muss hierfür
über umfassende medizinische Kenntnisse, aber auch ver-
tiefte Erfahrungen mit Arbeitsabläufen und -organisation
verfügen, um die Dienstfähigkeit des Beamten abschließend
beurteilen zu können.

Es soll deshalb künftig möglich sein, Beamte nicht nur
durch einen Amtsarzt, sondern auch durch einen sonstigen,
als Gutachter beauftragten Arzt auf seine Dienstfähigkeit
untersuchen zu lassen. Damit soll es den zuständigen
Dienststellen eröffnet werden, auch das Fachwissen anderer
Ärzte, die besondere Erfahrungen mit den Auswirkungen
gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf Arbeitsfähigkeit
und Arbeitseinsatz gesammelt haben, zu nutzen.

Durch diese Neuregelung ist auch eine Verfahrensbeschleu-
nigung zu erwarten. In vielen Fällen verfügt der Amtsarzt
nicht über die erforderlichen spezialärztlichen Kenntnisse,
so dass er weitere Ärzte hinzuziehen muss. Durch die Mög-
lichkeit, künftig statt des örtlich zuständigen Amtsarztes so-
fort einen entsprechenden Spezialisten mit dem Gutachten
zu betrauen, können Zeitverzögerungen vermieden werden.

Zu Nummer 3 (§ 44 Abs. 1)

Vergleiche Begründung zu Nummer 2.

In § 44 wurde zusätzlich die bisher ausdrücklich vorgese-
hene Möglichkeit gestrichen, den Gesundheitszustand von
Beamten beim Bundeseisenbahnvermögen und im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung
auch auf Grund eines Gutachtens eines beamteten Arztes,
eines Vertrauensarztes sowie in Ausnahmefällen eines
Facharztes zu beurteilen. Da es der obersten Dienstbehörde
möglich ist (vgl. § 46a Abs. 1 neu), diese Ärzte in ihre Gut-
achterliste aufzunehmen, ist eine entsprechende gesetzliche
Regelung nicht mehr erforderlich.
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Zu Nummer 4 (§ 45 Abs. 3 Satz 1)

Vgl. Begründung zu Nummer 1.

Zu Nummer 5 (§ 46a)

Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Be-
hörde muss Listen von Ärzten aufstellen, die als Gutachter
in Betracht kommen. Diese können von den Behörden zur
Begutachtung eines Beamten herangezogen werden. Beson-
ders geeignet dürften z. B. Ärzte sein, die sich in ihrer bis-
herigen Praxis mit der Frage der Erwerbs- bzw. Berufsunfä-
higkeit von Arbeitnehmern befasst haben. Diese verfügen
über einen großen Erfahrungsbestand, auf den für den Be-
amtenbereich zurückgegriffen werden sollte.

Die Entscheidung, welcher der aufgeführten Gutachter im
Einzelfall mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt wer-
den soll, obliegt dem Dienstvorgesetzten.

Zu Nummer 6 (§ 47 Abs. 2)

Durch das Gesetz zur Umsetzung des Versorgungsbe-
richts (Versorgungsreformgesetz 1998) vom 29. Juni 1998
(BGBl. I S. 1666) ist § 47 Abs. 2 dahin gehend neu gefasst
worden, dass, abgesehen von den gesetzlich geregelten
Ausnahmen, die Versetzung eines Beamten in den Ruhe-
stand stets bereits mit dem Ende des Monats wirksam wird,
in dem die Versetzung in den Ruhestand dem Beamten mit-
geteilt wird. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass diese
Regelung bei der Versetzung in den Ruhestand auf Antrag
des Beamten in den Fällen des § 42 Abs. 4 weder den Inte-
ressen des Beamten noch des Dienstherrn in ausreichendem
Maße gerecht wird. Sowohl der Beamte als auch seine
Dienststelle können in diesen Fällen ein berechtigtes Inte-
resse daran haben, dass aus Gründen der Planungssicherheit
eine rechtsverbindliche Festsetzung der Versetzung in den
Ruhestand über einen Zeitraum erfolgt, der einen Monat
übersteigt. Die Fälle des § 42 Abs. 4 sollen deshalb von der
Regelung in § 47 Abs. 2 ausgenommen werden.

Durch Verwaltungsregelung wird aber sichergestellt, dass
Sinn und Zweck der Regelung über den Antragsruhestand
in § 42 Abs. 4 dadurch Rechnung getragen wird, dass zwi-
schen der Verfügung über die Versetzung in den Ruhestand
und dem Beginn des Ruhestandes ein enger zeitlicher Zu-
sammenhang bestehen muss, der bei mehr als sechs Mona-
ten in der Regel nicht mehr gegeben sein dürfte. Eine Aus-
nahme kann nur in Fällen der Altersteilzeit (§ 72b) im
Blockmodell gerechtfertigt sein, bei denen vor dem Beginn
des Ruhestandes eine längere Phase der Freistellung vom
Dienst liegt.

Artikel 6 (Versorgungsrücklagegesetz)

Zu Nummer 1 (§ 6 Abs. 1 Satz 1)

Folgeänderung zur Änderung in Artikel 8 Nr. 2.

Dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Bundes“
sind während der auf den 31. Dezember 2002 folgenden
acht Anpassungen weiterhin die Unterschiedsbeträge zuzu-
führen, die sich aus den verminderten zu den nicht vermin-
derten Anpassungen auf Grund der Bundesbesoldungs- und
-versorgungsanpassungsgesetze 1999 und 2000 ergeben
(Mitnahme des Basiseffekts).

Zu Nummer 2 (§ 7 Satz 1)

Folgeänderung zur Änderung in Artikel 8 Nr. 2

Damit auch zukünftig beim Sondervermögen „Versorgungs-
rücklage des Bundes“ sichergestellt ist, dass eine Entnahme
erst nach Abschluss der Zuführungen zum Sondervermögen
möglich ist, muss der Zeitpunkt der frühestmöglichen Ent-
nahme angepasst werden.

Zu Artikel 7 (Bundesdisziplinargesetz)

Folge der Änderung in Artikel 1 Nr. 16 Buchstabe a.

Zu Artikel 8 (Bundesbesoldungsgesetz)

Zu Nummer 1 (§ 8 Abs. 1)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in Ar-
tikel 1 Nr. 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Nummer 2 (§ 14a – Versorgungsrücklage)

Mit den Änderungen der Regelungen zur Versorgungsrück-
lage (§ 14a Bundesbesoldungsgesetz) wird die wirkungs-
gleiche und systemgerechte Übertragung der Rentenreform-
maßnahmen, insbesondere der 2. Stufe ab dem Jahre 2011
auf das beamtenrechtliche System sichergestellt.

Während die Rentenreformmaßnahmen der 1. Stufe ab 2003
im Beamtenversorgungsrecht zeitgleich bei den acht ab dem
Jahre 2003 folgenden Versorgungsanpassungen nachge-
zeichnet werden, wird sich in der 2. Stufe der Rentenrefom
die Veränderung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung in stärkerem Maße dämpfend auf die jährli-
chen Rentenanpassungen auswirken als bis dahin vorgese-
hen. Dies hat eine leichte Absenkung des Nettorenteniveaus
zur Folge. Um diese aus der Änderung der Rentenanpas-
sungsformel resultierende Wirkung auf die Beamtenversor-
gung zu übertragen, wird am Aufbau der Versorgungsrück-
lage festgehalten und ihr weiterer Aufbau nach der vorüber-
gehenden Aussetzung während der ersten Übertragungs-
stufe durch Verminderungen bei den Besoldungs- und
Versorgungsanpassungen wieder aufgenommen. Mit weite-
ren zusätzlichen Zuführungen an die Versorgungsrücklagen
durch die Versorgungsempfänger während der 1. Übertra-
gungsstufe (§ 14a Abs. 3 – neu –) wird gewährleistet, dass
die Versorgungsrücklagen als adäquates Instrument in der
Beamtenversorgung zugleich gestärkt werden.

Dem Gebot der sozialen Symmetrie folgend erfordert eine
wirkungsgleiche Übertragung der Rentenreformmaßnah-
men auf die Beamtenversorgung, dass die bisher durch Ver-
minderungen der Besoldungs- und Versorgungsanpassun-
gen erbrachten Versorgungsrücklagen, die mit dem Versor-
gungsreformgesetz 1998 (BGBl. I S. 1666) eingeführt wor-
den sind, als Vorleistungen berücksichtigt werden.

Um im Zeitraum der 1. Stufe der Übertragung der Rentenre-
form (Abflachung des Anstiegs der Versorgungsbezüge bei
den allgemeinen Anpassungen) eine Doppelbelastung der
Aktiven und der Pensionäre zu vermeiden, wird mit der Ein-
fügung eines neuen Absatzes 2a für den Zeitraum der Ni-
veauabflachung der Versorgung (acht allgemeine Anpassun-
gen) der weitere Aufbau der Versorgungsrücklagen ausge-
setzt und erst anschließend bis zum Jahre 2017 fortgeführt.
Eine Doppelbelastung ergäbe sich, wenn neben den Vermin-
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derungen der Besoldungsanpassung zum Aufbau der Ver-
sorgungsrücklage die Aktiven eine private Altersvorsorge
aufbauen und die Pensionäre durch die abgeflachten Anpas-
sungen belastet würden. Deshalb wird abweichend zum bis-
herigen Recht mit dem neuen § 14 Abs. 2a angeordnet, dass
die auf den 31. Dezember 2002 folgenden acht allgemeinen
Anpassungen der Besoldung nicht vermindert werden.

Mit Satz 2 wird zugleich klargestellt, dass den Versorgungs-
rücklagen während der Aussetzung die bereits bis 2002 er-
brachten Zuführungen erhalten bleiben. Die Versorgungs-
rücklagen beim Bund und bei den Ländern werden darüber
hinaus weiter anwachsen, weil der bis 2002 erreichte
„Basiseffekt“ der Vorjahre auch in den Jahren der Ausset-
zung in Höhe von 0,6 % Jahr für Jahr den Sondervermögen
zugeführt wird. Das Aussetzen des Rücklagenaufbaus und
der dann einsetzende weitere zusätzliche Aufbau der Rück-
lagen voraussichtlich ab 2011 reicht in die Zeit der Wirkung
der veränderten Rentenanpassungsformel hinein, welcher
der Versorgungsrücklage entspricht.

Eine Verlängerung des im bisherigen Recht bis zum 31. De-
zember 2013 (§ 14a Abs. 2 Satz 1) vorgesehenen Aufbaus
der Versorgungsrücklagen um den Aussetzungszeitraum
von acht allgemeinen Anpassungen würde über das Ziel
einer wirkungsgleichen Übertragung hinausgehen und zu
einer Überkompensation zu Lasten von Beamten führen.
Durch eine entsprechende zeitliche Verlängerung der Ver-
minderungen der Besoldungs- und Versorgungsanpassun-
gen würde insgesamt eine Niveauabflachung erreicht, die
deutlich über die prozentuale Belastung der Rentner durch
die Rentenreformmaßnahmen hinausgeht.

Durch die versorgungsrechtlichen Reformmaßnahmen der
ersten Übertragungsstufe wird das Versorgungsniveau im
Zeitraum von 2003 bis 2010 in 8 Schritten um je 0,54 % ab-
geflacht; d. h. ab voraussichtlich 2010 ist das Versorgungs-
niveau dauerhaft um 4,33 % geringer. In Verbindung mit
dem Basiseffekt der bestehenden und von 1999 bis 2002 be-
reits aufgebrachten Versorgungsrücklagen von insgesamt
0,6 % ergibt sich für Versorgungsempfänger im Jahre 2010
eine Gesamtniveauabflachung von knapp 5 % im Vergleich
zum geltenden Recht.

Um mit der zweiten Übertragungsstufe eine insgesamt der
prozentualen Belastung der Rentner durch die Rentenre-
form entsprechende Niveauabflachung zu erreichen und
gleichzeitig auch nicht darüber hinauszugehen, müssen die
Verminderungen der Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungen zum Rücklagenaufbau nach der achten Anpassung
wieder einsetzen und bis zum Jahre 2017 fortgeführt wer-
den. Deshalb werden die Regelungen zur Versorgungsrück-
lage in § 14a Abs. 1 und 2 entsprechend angepasst. Mit der
Begrenzung des Rücklagenaufbaus bis Ende 2017 wird zu-
gleich die Besoldung der aktiven Beamten im Vergleich
zum bisherigen Recht durch die verringerte Laufzeit der
Versorgungsrücklage etwas geringer vermindert. Dies ver-
bessert die Möglichkeit zum Aufbau einer privaten zusätzli-
chen Altersvorsorge.

Um auch zugleich den Aufbau der Versorgungsrücklagen zu
stärken, wird mit der Regelung des neuen § 14 Abs. 3 ange-
ordnet, dass den Versorgungsrücklagen beim Bund und bei
den Ländern bis zum Ende 2017 der Unterschiedsbetrag ge-
genüber den nicht nach § 69f des Beamtenversorgungsge-
setzes und § 97 des Soldatenversorgungsgesetzes vermin-

derten Anpassungen in Höhe von 50 vom Hundert zuzufüh-
ren ist. Diese Regelung dient dazu, trotz der Aussetzung des
Aufbaus der Versorgungsrücklagen für acht Anpassungen
und der Begrenzung der Laufzeit bei den Versorgungsrück-
lagen das vorgesehene Volumen aufzubauen und die
Sondervermögen durch weitere Zuführungen zu stärken.
Mit der Zuführung der Hälfte der Ersparnis aus der
1. Übertragungsstufe zur Versorgungsrücklage wird zudem
erreicht, dass die Minderausgaben, die sich in den Versor-
gungshaushalten aus dem abgeflachten Anstieg der Versor-
gungsbezüge ergeben, zu einem erheblichen Teil für die Zu-
kunftssicherung genutzt werden.

Mit der Regelung im neuen Absatz 5 wird eine äquivalente
Entwicklung zur Rentenreform auch in der 2. Stufe ab dem
Jahre 2011 sichergestellt. Mit der Revisionsklausel in § 14
Abs. 5, wonach für die 2. Übertragungsstufe die Wirkungen
der Versorgungsrücklagen beim Bund und bei den Ländern
unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung der
Alterssicherungssysteme und der Situation der öffent-
lich-rechtlichen Versorgungssysteme sowie der Entwick-
lung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen
Verhältnisse zu prüfen sind, wird erreicht, dass Rentenrecht
und Beamtenversorgung im Einklang entwickelt und
fortgeschrieben werden können. Mit Ablauf der
1. Übertragungsstufe (voraussichtlich ab 2011) wird insbe-
sondere festzustellen sein, ob die mit dem Versorgungsän-
derungsgesetz 2001 angestrebte wirkungsgleiche und sys-
temgerechte Übertragung der Rentenreformmaßnahmen er-
reicht wurde und die erwarteten Kosten- und Belastungs-
wirkungen eingetreten sind bzw. künftig eintreten werden.
Der Gesetzgeber wird dann vor allem unter Berücksichti-
gung der allgemeinen Entwicklung der Alterssicherungs-
systeme und der dann gegebenen Situation in den öffent-
lich-rechtlichen Versorgungssystemen, insbesondere der
Entwicklung der Versorgungsrücklagen beim Bund und bei
den Ländern die notwendigen Schlüsse ziehen und ggf. er-
forderlichen Änderungen beschließen.

Zu Nummer 3 (§ 55 Abs. 5)

Nach § 13 Abs. 1 des Gesetzes über den Auswärtigen
Dienst (GAD) vom 30. August 1990 (BGBl. I S. 1842) kann
das Auswärtige Amt Angehörige anderer Bundesbehörden
insbesondere für besondere Fachaufgaben zeitlich befristet
in den Auswärtigen Dienst übernehmen. In dieser Zeit sind
sie Angehörige des Auswärtigen Dienstes. Für ihre Rechte
und Pflichten gilt das GAD entsprechend.

Ausweislich der Gesetzesbegründung vom 1. März 1990
(Bundestagsdrucksache 11/6547, S. 17) gehören zu diesem
Personenkreis neben Bundesbeamten, wie z. B. Fachrefe-
renten für Presse, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Wirt-
schaft, Finanzen usw., auch die Soldaten der Militärattaché-
stäbe. Während diese Regelungsabsicht für die Bundesbe-
amten in § 55 Abs. 5 BBesG besoldungsrechtlich durch ei-
nen höheren Auslandszuschlag umgesetzt wurde (eingefügt
durch Artikel 2 Nr. 4 Buchstabe b des Begleitgesetzes Aus-
wärtiger Dienst), unterblieb dies versehentlich bei den ge-
nannten Soldaten. Gleichwohl wurde im Hinblick auf die in
der Begründung zum GAD zum Ausdruck gekommene Re-
gelungsabsicht des Gesetzgebers auch den Soldaten der hö-
here Auslandszuschlag für Angehörige des Auswärtigen
Dienstes sowie der Ehegattenzuschlag (§ 55 Abs. 5 Satz 4
BBesG) gezahlt. Die Zahlung wurde auf Grund einer Prü-
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fungsmitteilung des Bundesrechnungshofes für die Soldaten
der Militärattachéstäbe, die seit dem 1. August 1999 den
Dienst im Ausland angetreten haben, eingestellt und auf den
normalen Auslandszuschlag nach § 55 Abs. 2 bis 4 BBesG
(Anlagen VIa bis VIc) zurückgeführt. Das vor diesem Stich-
tag entsandte Militärattaché-Personal erhält den höheren
Auslandszuschlag bis zum Ende der jeweiligen Verwen-
dung. Dabei werden jedoch allgemeine Besoldungserhö-
hungen in vollem Umfang zum Abschmelzen des Auslands-
zuschlags angerechnet. Die Änderung ist daher bei einer am
Prüfungsmaßstab des Artikels 3 Abs. 1 GG orientierten Be-
trachtungsweise geboten, um eine sachlich nicht gerechtfer-
tigte Benachteiligung von Soldaten gegenüber Beamten zu
beseitigen, die ebenfalls nur vorübergehend im Auswärtigen
Dienst verwendet werden.

Zu Nummer 4 (§ 73a)

Die Übergangsregelung stellt sicher, dass die Kürzungsre-
gelung nach § 8 schrittweise entsprechend der Veränderung
des Vomhundertsatzes für jedes Jahr ruhegehaltfähige
Dienstzeit in Artikel 1 Nr. 48 angepasst wird.

Zu Artikel 9 (Gesetz über die Gewährung einer
jährlichen Sonderzuwendung)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen
in Artikel 1 Nr. 33, Artikel 2 Nr. 31, 33, 35, 37 und 38 sowie
zur Aufhebung des Kindererziehungszuschlagsgesetzes.

Zu Artikel 10 (Wehrdisziplinarordnung)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in Ar-
tikel 1 Nr. 16 Buchstabe a.

Zu Artikel 11 (Einkommensteuergesetz)

Zu Nummer 1  (§ 10a)

Bereits im Gesetzgebungsverfahren zum AVmG wurde in
Aussicht gestellt, die Angehörigen der Alterssicherungssys-
teme des öffentlichen Dienstes in die steuerliche Förderung
des Aufbaus eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermö-
gens einzubeziehen, wenn die Maßnahmen der gesetzlichen
Rentenversicherung zur Absenkung des Rentenniveaus wir-
kungsgleich auf deren Alterssicherungssysteme übertragen
werden. Diese Vorgabe wird mit dem Versorgungsände-
rungsgesetz 2001 für die in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis stehenden Angehörigen des öffentlichen
Dienstes erfüllt. Dies stellt das Gesetz klar und bezieht dem-
entsprechend die vom Versorgungsänderungsgesetz betrof-
fenen Personen (z. B. aktive Beamte, Richter, Soldaten, Be-
zieher von Amtsbezügen) in die steuerliche Förderung ein.
Voraussetzung ist allerdings eine Einverständniserklärung
zur Weitergabe der für einen maschinellen Datenabgleich
erforderlichen Daten von den für die Besoldung zuständi-
gen Stellen an die Zentrale Stelle (§ 81 EStG).

Nach § 18f des Vierten Buches des Sozialgesetzbuches ver-
wendet die zentrale Stelle für die bisher nach § 10a Abs. 1
begünstigten Personen, die in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung pflichtversichert sind, die Sozialversicherungs-
nummer als Ordnungsmerkmal. Für den neu einbezogenen
Personenkreis, der noch keine Sozialversicherungsnummer

hat, wird die Zulagenummer als Ordnungskriterium einge-
führt.

Die Förderung selbst richtet sich nach den allgemeinen Be-
stimmungen des EStG. Da sowohl § 10a als auch die Rege-
lungen des XI. Abschnitts EStG den Aufbau einer neuen ka-
pitalgedeckten Altersvorsorge mit individuellen Versor-
gungsleistungen voraussetzen, sind die Leistungen zur Bil-
dung einer Versorgungsrücklage nicht förderfähig.

Mit der Berücksichtigung von Beamten, Richtern und Sol-
daten, die Elternzeit in Anspruch nehmen, werden keine
Sonderregelungen getroffen. Die Betroffenen werden ledig-
lich mit den Versicherten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gleichgestellt.

Zu Nummer 2 (§ 86 Abs. 1 und 2)

Folgeänderung aus der Einbeziehung der aktiven Beamten,
Richter, Soldaten und der Bezieher von Amtsbezügen in
den begünstigten Personenkreis nach § 10a Abs. 1 EStG.

Zu Nummer 3 (§ 89 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe b)

Folgeänderung aus der Einführung einer Zulagenummer als
Ordnungskriterium für die zentrale Stelle.

Zu Nummer 4 (§ 90 Abs. 1)

Die Vergabe der Zulagenummer wird der zentralen Stelle
als originäre Aufgabe zugewiesen. Außerdem wird geregelt,
dass durch die für die Besoldung oder Amtsbezüge zustän-
dige Stelle dem Zulageberechtigten die Zulagenummer mit-
geteilt wird. Hierdurch erhalten die für die Besoldung oder
Amtsbezüge zuständigen Stellen bereits frühzeitig, das für
die Datenübermittlung nach § 91 Abs. 2 EStG erforderliche
Ordnungskriterium. Des Weiteren wird durch die Weiter-
gabe der Zulagenummer an den Zulageberechtigten sicher-
gestellt, dass dieser seinen Zulageantrag vollständig ausfül-
len kann und somit die zügige Bearbeitung seines Antrags
ermöglicht.

Zu Nummer 5 (§ 90a)

Die Regelungen über die Vergabe der Zulagenummer gelten
auch im Fall des vereinfachten Anmeldeverfahrens nach
§ 90a EStG.

Zu Nummer 6 (§ 91)

Der neue Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 91.

In dem neuen Absatz 2 wird die maschinelle Datenübermitt-
lung zwischen den für die Besoldung oder für die Amtsbe-
züge zuständigen Stellen und der zentralen Stelle geregelt.
Für die Berechnung des Mindesteigenbeitrags wird auf die
dem Beitragsjahr vorangegangene Besoldung abgestellt.
Diese ist den für die Besoldung oder Amtsbezüge zuständi-
gen Stellen bereits zu Beginn des Beitragsjahres bekannt;
daraus ergibt sich ein Zeitraum für die Übermittlung der
entsprechenden Angaben von 13 Monaten.

Zu Nummer 7 (§ 95 Abs. 3 Satz 2)

Folgeänderung aus der Einbeziehung der aktiven Beamten,
Richter, Soldaten und der Bezieher von Amtsbezügen in
den begünstigten Personenkreis nach § 10a Abs. 1 EStG.
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Zu Nummer 8 (§ 99 Abs. 2)

Folgeänderung aus der Einbeziehung der aktiven Beamten,
Richter, Soldaten und der Bezieher von Amtsbezügen in
den begünstigten Personenkreis nach § 10a Abs. 1 EStG.

Zu Artikel 12 (Schornsteinfegergesetz)

Zu Nummer 1 (§ 29 Abs. 5 Satz 1 zweiter Halbsatz)

Das durch das Altersvermögensergänzungsgesetz –
AVmEG – in der gesetzlichen Rentenversicherung neu ge-
schaffene Rentensplitting unter Ehegatten (§§ 120a ff.
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) eröffnet diesen die Mög-
lichkeit, während der Ehezeit erworbene dynamische Ren-
tenanwartschaften unter bestimmten Voraussetzungen von
einem auf den anderen Ehegatten zu übertragen, um da-
durch vor allem die Alterssicherung von Frauen zu verbes-
sern. Durch den Übergang eines Teils der Anwartschaften
ergeben sich für den übertragenden Ehegatten geringere, im
Rahmen der Gesamtversorgung anzurechnende Rententeile
mit der Folge, dass die entstehende „Rentenlücke“ von der
Zusatzversorgung und damit zu Lasten der sie tragenden
Solidargemeinschaft aufzufüllen ist.

Entsprechend der bereits bestehenden, gleichgelagerten Re-
gelung bei Übertragung von Rentenanwartschaften im Rah-
men eines Versorgungsausgleichsverfahrens wird die
Durchführung des Rentensplittings unter Ehegatten bei der
Bestimmung der auf das Gesamtversorgungsniveau anre-
chenbaren Renten unberücksichtigt gelassen.

Zu Nummer 2 (§ 31)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 2)

Das Niveau der Witwen- und Witwerversorgung wird paral-
lel zur Neukonzeption der Witwenrenten in der gesetzlichen
Rentenversicherung durch das Altersvermögensergänzungs-
gesetz – AVmEG – von 60 vom Hundert des dem Versor-
gungsurheber zustehenden Ruhegeldes auf 55 vom Hundert
reduziert. Die Regelung betrifft die Witwe eines Ruhegeld-
empfängers nach § 29 Abs.1 Satz 1.

Für Witwen, die Kinder erzogen haben, erfolgt entspre-
chend den Regelungen in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung eine Kompensation der Absenkung des Versorgungsni-
veaus dadurch, dass die auf Höherbewertung kinderbezoge-
ner Beitragszeiten (§ 70 Abs. 3a Sechstes Buch Sozialge-
setzbuch – SGB VI –) sowie durch den Zuschlag bei
Witwenrenten und Witwerrenten (§ 78a SGB VI) erhöhten
Rententeile im Rahmen der Gesamtversorgung nicht auf das
Witwengeld angerechnet werden und somit der Witwe in
voller Höhe verbleiben. Die Regelungen hierzu sind unter
Buchstabe c (Abs.1 Satz 4 2. Halbsatz) enthalten.

Zu Buchstabe b (Absatz 1 Satz 3)

Das Niveau der Witwen- und Witwerversorgung wird paral-
lel zur Neukonzeption der Witwenrenten in der gesetzlichen
Rentenversicherung durch das Altersvermögensergänzungs-
gesetz – AVmEG – von 60 vom Hundert des dem Versor-
gungsurheber zustehenden Ruhegeldes auf 55 vom Hundert
reduziert. Die Regelung betrifft die Witwe eines Ruhegeld-
empfängers nach § 29 Abs.1 Satz 2.

Für Witwen, die Kinder erzogen haben, erfolgt entspre-
chend den Regelungen in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung eine Kompensation der Absenkung des Versorgungsni-
veaus dadurch, dass die auf Grund der Höherbewertung kin-
derbezogener Beitragszeiten (§ 70 Abs. 3a Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch – SGB VI –) sowie durch den Zuschlag
bei Witwenrenten und Witwerrenten (§78a SGB VI) erhöh-
ten Rententeile im Rahmen der Gesamtversorgung nicht auf
das Witwengeld angerechnet werden und somit der Witwe
in voller Höhe verbleiben. Die Regelungen hierzu sind unter
Buchstabe c (Abs. 1 Satz 4 2. Halbsatz) enthalten.

Zu Buchstabe c (Abs. 1 Satz 4 zweiter Halbsatz)

Die Nichtanrechenbarkeit der in der gesetzlichen Renten-
versicherung neu geregelten Höherbewertung kindbezoge-
ner Beitragszeiten sowie des Zuschlags bei Witwenrenten
und Witwerrenten (§§ 70 Abs. 3a, 78a Sechstes Buch Sozi-
algesetzbuch) dient der Abmilderung der Absenkung des
Witwengeldniveaus von 60 auf 55 vom Hundert (siehe
Buchstaben a und b). Die sowohl auf der Höherbewertung
der kindbezogenen Beitragszeiten als auch auf dem Zu-
schlag für Witwenrenten und Witwerrenten beruhenden
Entgeltpunkte werden im Rahmen der Gesamtversorgung
nicht auf die Leistungen aus der Versorgungsanstalt ange-
rechnet und bleiben der Witwe in vollem Umfang erhalten.
Damit wird der Stärkung der kindbezogenen Komponenten
durch das Altersvermögensergänzungsgesetz im Ganzen
entsprochen.

Zur Nichtberücksichtigung des Rentensplittings siehe Num-
mer 1 (§ 29).

Im Zusammenhang mit der Nichtanrechenbarkeit von Ren-
tenteilen wurde eine bereits auf das Rentenreformgesetz
1992 zurückgehende Änderung berücksichtigt, wonach an-
stelle der Fortzahlung der Versichertenrente an die Hinter-
bliebenen für 3 Monate (sog. Sterbevierteljahr) ein eigener
Hinterbliebenenanspruch in gleicher Höhe getreten ist.

Zu Buchstabe d (Absatz 1 Satz 7)

Folgeänderung zur Absenkung des Witwengeldniveaus von
60 vom Hundert auf 55 vom Hundert.

Zu Buchstabe e (Absatz 4)

Durch die Verweisung auf § 69f Abs. 5 Satz 1 des Beamten-
versorgungsgesetzes – BeamtVG – gilt die Neuregelung der
gesetzlichen Vermutung einer Versorgungsehe (§19 Abs.1
Satz 2 Nr.1) nur für nach dem 31. Dezember 2001 geschlos-
sene Ehen.

Zu Nummer 3 (§ 32 Abs. 2 Satz 3 zweiter Halbsatz)

Folgeänderung zu Nummer 1 (§ 29).

Zu Nummer 4 (§ 38 Abs. 2)

Durch das Gesetz über das öffentliche Versorgungswesen
(VersoG) vom 25 Juni 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt
des Freistaates Bayern S. 466, BayRS 763-1-I) übernahm
die Bayerische Versorgungskammer als Rechtsnachfolgerin
der Bayerischen Versicherungskammer die Geschäftsfüh-
rung für die Versorgungsanstalt der deutschen Bezirks-
schornsteinfegermeister.
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Zu Nummer 5 (§ 45)

Für die Mitteilung von Daten des Bezirksschornsteinfeger-
meisters bzw. Nutzungsberechtigten, die für die Durchfüh-
rung der Versorgung benötigt werden (Name, Geburtsda-
tum, Anschrift, Beginn und Ende der Bestellung bzw. Nut-
zungszeit), ist eine bundesweit einheitliche Rechtsgrund-
lage notwendig, die auch den datenschutzrechtlichen
Anforderungen genügt.

Zu Nummer 6 (§ 48)

Die Verjährungsregelung wurde klarer gefasst und unter-
scheidet nunmehr eindeutig zwischen Ansprüchen, die ge-
gen die Versorgungsanstalt gerichtet sind, und Ansprüchen
der Versorgungsanstalt gegenüber den Mitgliedern oder
Nutzungsberechtigten. Außerdem wird klargestellt, dass
nicht nur Ansprüche auf Versorgungsleistungen, sondern
z. B. auch daraus abgeleitete Rückzahlungsansprüche gegen
die Versorgungsanstalt, von der Verjährung erfasst sind.
Diese Klarstellung ist erforderlich, weil sich in der Vergan-
genheit Rechtsstreitigkeiten bezüglich des Umfangs der
verjährten Leistungen insbesondere zu Rückforderungsan-
sprüchen ergeben haben.

Zu Nummer 7 (§ 56d)

Die Übergangsvorschrift regelt in Übereinstimmung mit
dem Recht der gesetzlichen Rentenversicherung, in wel-
chen Fällen altes bzw. neues Hinterbliebenenrecht anzu-
wenden ist. Danach gelten die Neuregelungen in § 31
Abs. 1 Satz 2, 3, 4 und 7 nur dann, wenn die Ehe nach dem
31. Dezember 2001 geschlossen wurde und mindestens ein
Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist.

Zu Artikel 13 (Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-
rungsgesetz)

Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Einbeziehung
der aktiven Beamten, Richter und Soldaten in den begüns-
tigten Personenkreis nach § 10a Abs. 1 EStG.

Zu Artikel 14 (Postpersonalrechtsgesetz)

Mit der Änderung entfällt die bisher ausdrücklich vorgese-
hene Möglichkeit, den Gesundheitszustand der bei den
Post-Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten auch auf
Grund eines Gutachtens eines beamteten Arztes, eines Ver-
trauensarztes oder in Ausnahmefällen eines Facharztes zu
beurteilen. Da es den obersten Dienstbehörden – bei den
Post-Aktiengesellschaften nehmen deren Befugnisse die
Vorstände wahr – möglich ist (vgl. § 46 Abs. 1 (neu) BBG),
diese Ärzte in ihre Gutachterliste aufzunehmen, ist eine ent-
sprechende gesetzliche Regelung nicht mehr erforderlich.

Die Streichung des § 4 Abs. 4 PostPersRG entspricht der
Änderung des § 44 Abs. 1 BBG (vgl. Artikel 5 Nr. 3 Buch-
stabe b).

Zu Artikel 15 (Beamtenversorgungs-Übergangsver-
ordnung)

Die Bundesregierung greift mit den Regelungen zu Num-
mer 1 Buchstaben a bis c und e bis f den Entwurf einer Ver-

ordnung zur Änderung der Beamtenversorgungs-Über-
gangsverordnung des Bundesrates vom 1. Juni 2001 (Bun-
desratsdrucksache 257/01 – Beschluss –) auf. Dem Petitum
des Bundesrates, auch vor dem 3. Oktober 1990 zurück-
gelegte Dienstzeiten anzuerkennen, konnte allerdings nicht
Rechnung getragen werden, da diesem Grundsatzentschei-
dungen des Einigungsvertrages entgegenstehen.

Zu Nummer 1 (§ 2)

Zu Buchstabe a (Nummer 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Es handelt sich um eine Klarstellung, mit der die Begriffe
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen durch Verweisun-
gen auf die entsprechenden Vorschriften des Beamtenver-
sorgungsgesetzes konkretisiert werden.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Nach Satz 1 erhalten kommunale Wahlbeamte im Beitritts-
gebiet einen Unterhaltsbeitrag, wenn sie mindestens eine
zweijährige Amtszeit in der ersten Kommunalwahlperiode
zurückgelegt haben, trotz Bereitschaft zur Weiterführung
des Amtes nicht wiedergewählt werden oder nicht wieder-
gewählt werden können und bei Ablauf ihrer Amtszeit das
50. Lebensjahr vollendet haben.

Auf den Unterhaltsbeitrag werden Renten im Sinne des § 55
des Beamtenversorgungsgesetzes und sonstiges Erwerbser-
satzeinkommen im Sinne des § 53 Abs. 7 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes in voller Höhe angerechnet.

Die für den Unterhaltsbeitrag vorgeschriebene Renten-
anrechnung kann ergeben, dass vom Unterhaltsbeitrag kein
Zahlbetrag verbleibt. In diesen Fällen führt die nach der Er-
nennung zum Beamten im kommunalen Wahlamt ver-
brachte rentenversicherungsfreie Zeit in keinem der Versor-
gungssysteme zur Zahlung einer Altersversorgung. Die Än-
derung löst dieses Problem durch Einräumung einer Min-
destbelassung vom Unterhaltsbeitrag.

Ferner wird mit der Vorschrift sichergestellt, dass die für
den allgemeinen Ruhegehaltssatz nach dem Beamtenversor-
gungsgesetz geltenden Berechnungsvorschriften auch im
Bereich des Unterhaltsbeitrags nach der Beamtenversor-
gungs-Übergangsverordnung Anwendung finden.

Außerdem wird die nach den Übertragungsmaßnahmen der
Rentenreform auf die Beamtenversorgung vorgesehene
schrittweise Absenkung des versorgungsrechtlichen Steige-
rungssatzes ebenfalls übernommen.

Zu Buchstabe b (Nummer 6 Satz 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung als
Folge des Gesetzes zur Neuordnung der Versorgungsab-
schläge vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1786).

Zu Buchstabe c (Nummer 10)

Die Änderung gleicht Nachteile in der Altersversorgung für
kommunale Wahlbeamte der ersten Stunde im Beitrittsge-
biet aus. Auf Grund fehlender landesrechtlicher Regelungen
zur Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit zu Beginn
der ersten Kommunalwahlperiode konnten die kommunalen
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Wahlbeamten im Beitrittsgebiet zunächst nicht verbeamtet
werden.

Nach § 66 Abs. 2 des Beamtenversorgungsgesetzes in der
derzeitigen Fassung beträgt das Ruhegehalt für Beamte auf
Zeit, die eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von 10 Jahren zu-
rückgelegt haben, wenn es für sie günstiger ist, nach einer
Amtszeit von 8 Jahren als Beamter auf Zeit 35 vom Hundert
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit jedem
weiteren vollen Amtsjahr als Beamter auf Zeit um 2 vom
Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum
Höchstruhegehaltssatz. Das Ruhegehalt ist nach Zusam-
mentreffen mit einer Rente nur zu vermindern, wenn Ruhe-
gehalt und Rente zusammen das Höchstruhegehalt über-
schreiten (§ 55 BeamtVG). Bei Wahlbeamten, die die Vo-
raussetzungen des § 66 Abs. 2 des Beamtenversorgungs-
gesetzes nicht erfüllen, steigt das Ruhegehalt für jedes
Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit um den entsprechen-
den versorgungsrechtlichen Steigerungssatz (§ 14 Abs. 1
BeamtVG), insgesamt beträgt es mindestens 35 v. H. der
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Es vermindert sich aber
nach Zusammentreffen mit einer Rente je nach deren Höhe
bis auf das erdiente Ruhegehalt.

Die neue Maßgabe stellt die vor Berufung in das Beamten-
verhältnis seit dem 3. Oktober 1990 zurückgelegten Amts-
zeiten den innerhalb des Beamtenverhältnisses verbrachten
Amtszeiten gleich, wenn und soweit sie für die Erfüllung
der geforderten Amtszeit von 8 Jahren notwendig sind.

Wahlbeamte auf Zeit, die zunächst nicht im Beamtenver-
hältnis auf Zeit beschäftigt waren, erhalten wegen ihrer Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
während dieser Zeit eine Rente, die höher ist, als die Rente,
die ihnen zugestanden hätte, wenn sie mit Amtsantritt so-
gleich verbeamtet und damit aus der Versicherungspflicht
ausgeschieden wären.

Bei Gleichstellung einer Amtszeit, die nicht im Beamten-
verhältnis auf Zeit zurückgelegt wurde, mit einer Amts-
zeit im Beamtenverhältnis auf Zeit und der damit ver-
bundenen Verbesserung der Beamtenversorgung muss ein
der Rentensteigerung entsprechender Betrag von der Be-
amtenversorgung abgezogen werden, weil sich andernfalls
aus der Gleichstellung eine Besserstellung gegenüber
denjenigen, deren gesamte Amtszeit im Beamtenverhältnis
auf Zeit versicherungsfrei zurückgelegt wurde, ergeben
würde.

Die Ermittlung des auf der nicht im Beamtenverhältnis auf
Zeit zurückgelegten Amtszeit tatsächlich beruhenden Ren-
tenbetrages wäre nur durch eine erheblichen Aufwand ver-
ursachende Vergleichsberechnung mit Amtshilfe der Ren-
tenversicherungsträger möglich. Die Vergleichsberechnung
wird deshalb durch eine Pauschalierung ersetzt. Dazu wird
der allgemeine Steigerungssatz der Beamtenversorgung her-
angezogen und der nach Anwendung des Satzes 1 erreichte
Ruhegehaltssatz um den in § 14 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 69f Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes ge-
nannten Steigerungssatz für jedes Jahr der nicht im Beam-
tenverhältnis auf Zeit zurückgelegten Amtszeit vermindert.
§ 55 des Beamtenversorgungsgesetzes ist auf das sich aus
dem verminderten Ruhegehaltsatz ergebende Ruhegehalt
anzuwenden.

Zu Buchstabe d (Nummer 11)

Das Kindererziehungszuschlagsgesetz ist am 1. Januar 1992
in Kraft getreten und gilt nur für ab diesem Zeitpunkt gebo-
rene Kinder. Danach erhöht sich das Ruhegehalt um einen
Kindererziehungszuschlag für Kindererziehungszeiten. Für
in den alten Bundesländern während eines Beamtenverhält-
nisses bis zum 31. Dezember 1991 geborene Kinder gilt
nach § 85 Abs. 7 BeamtVG die Regelung des § 6 Abs. 1
Satz 4 und 5 BeamtVG a. F. Darin war die Ruhegehaltfähig-
keit von Kindererziehungszeiten geregelt. In den neuen
Bundesländern ist jedoch gemäß Anl. I Kap. XIX Sach-
gebiet A Abschnitt III Nr. 9 Buchstabe a des Einigungsver-
trages das Beamtenversorgungsgesetz bereits ab 3. Oktober
1990 in seiner in den alten Bundesländern erst ab 1. Januar
1992 geltenden Fassung in Kraft getreten. Darin ist die teil-
weise Ruhegehaltfähigkeit von Kindererziehungszeiten
nicht mehr vorgesehen. Die Übergangsregelung des § 85
BeamtVG findet gem. Anl. I Kap. XIX Sachgebiet A Ab-
schnitt III Nr. 9 Buchstabe c des Einigungsvertrages für in
den neuen Bundesländern erstmals ernannte Beamte keine
Anwendung. Der § 50a Abs. 8 BeamtVG gilt nur für vor der
Berufung in ein Beamtenverhältnis geborene Kinder. Im Er-
gebnis besteht somit für in den neuen Bundesländern zwi-
schen dem 3. Oktober 1990 und dem 31. Dezember 1991
geborene Kinder eine Gesetzeslücke. Diese wird durch die
Regelung geschlossen.

Zu Buchstaben e und f (Nummer 12)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu
Buchstaben c und d.

Zu Nummer 2 (§ 4 Abs. 2)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen
in Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und
Nummer 48.

Zu Artikel 16 (Soldatenversorgungs-Übergangsver-
ordnung)

Zu Nummer 1 (§ 2)

Zu Buchstabe a (Nummer 4)

Redaktionelle Berichtigung als Folge der Änderung in Arti-
kel 2 Nr. 26.

Zu Buchstabe b (Nummer 5)

Redaktionelle Berichtigung als Folge der Änderung in Arti-
kel 2 Nr. 26.

Zu Buchstabe c (Nummer 8)

Entspricht der Begründung zu Artikel 12 Nr. 1 Buchstabe d,
soweit § 2 Nr. 11 eingefügt wird.

Zu Nummer 2 (§ 4 Abs. 2)

Folgeänderung auf Grund der Herabsetzung des Höchst-
vomhundertsatzes in Artikel 2 Nr. 10 und Hinweis auf die
Beachtung der Übergangsvorschrift des § 97 SVG.
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Zu Artikel 17 (Erschwerniszulagenverordnung)

Zu Nummer 1 (§ 4a)

Bisher ist die Fortzahlung der Erschwerniszulage für Dienst
zu ungünstigen Zeiten im Beamtenversorgungsgesetz (§ 37
Abs. 4 BeamtVG) bzw. im Soldatenversorgungsgesetz
(§ 63c SVG) geregelt. Aus systematischen Gründen soll die
Regelung ohne materielle Änderung in die Erschwerniszu-
lagenverordnung aufgenommen werden. Dies heißt insbe-
sondere, dass auch Soldaten auf Zeit weiterhin Anspruch
auf die Erschwerniszulage haben, wenn sie einen Unfall im
Sinne des § 27 SVG in Verbindung mit § 37 Abs. 1 bis 3
BeamtVG erleiden, obwohl diese Vorschrift unmittelbar nur
für Berufssoldaten anwendbar ist.

Zu Nummer 2 (§ 6a)

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 3 (§ 19)

Redaktionelle Änderung wegen der wegfallenden § 37
Abs. 3 und 4 BeamtVG und § 63c SVG.

Zu Artikel 18 (Rückkehr zum einheitlichen Verord-
nungsrang)

Die Regelung ist erforderlich, um in Zukunft die Änderung
und Aufhebung der Beamtenversorgungs-Übergangsverord-
nung, der Soldatenversorgungs-Übergangsverordnung und
der Erschwerniszulagenverordnung durch Rechtsverord-
nung zu ermöglichen.

Zu Artikel 19 (Neubekanntmachung)

Wegen der umfangreichen Änderungen sollen das Bundes-
ministerium des Innern und das Bundesministerium der
Verteidigung ermächtigt werden, die sich auf Grund der Än-
derungen nach dem Stand 1. Januar 2002 ergebenden
Neufassungen jeweils im Bundesgesetzblatt bekannt zu ma-
chen.

Zu Artikel 20 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Das Gesetz tritt grundsätzlich zeitgleich mit den renten-
rechtlichen Regelungen zum 1. Januar 2002 in Kraft. Aus-
genommen davon sind die in den Absätzen 2 bis 6 genann-
ten Regelungen. Mit den zum 1. Januar 2003 in Kraft treten-
den Regelungen wird sichergestellt, dass erst ab diesem
Zeitpunkt die erste Übertragungsstufe der Niveauabsenkung
in die Beamtenversorgung wirksam wird. Die weiteren ab-
weichenden Inkrafttretensregelungen dienen einer einheitli-
chen Rechtsanwendung. Die Regelung zu Artikel 7 ist in
dem zum 1. Januar 2002 in Kraft tretenden Bundesdiszipli-
nargesetz begründet. Die Regelung zu Artikel 8 Nr. 3 ist aus
Gründen der Gleichbehandlung geboten.

Durch die neuen Zuschläge zu den Versorgungsbezügen und
die Einordnung des bisherigen Kindererziehungszuschlags
in das Beamtenversorgungsgesetz und das Soldatenversor-
gungsgesetz wird das Kindererziehungszuschlagsgesetz ab-
gelöst.

C. Finanzieller Teil

Einsparung durch das Versorgungsreformgesetz

I. Gesamteinsparung bei den Versorgungsausgaben

Entsprechend der Abflachung des Einkommensanstiegs
beim einzelnen Pensionär werden durch die erste Stufe der
Reform die Versorgungskosten in 8 Schritten zu je 0,54 %
im Zeitraum von 2003 bis 2010 gesenkt; d. h. ab 2010 wird
das Versorgungsniveau durch diese Maßnahme dauerhaft
um 4,33 % abgesenkt. In Verbindung mit dem Basiseffekt
der Versorgungsrücklage von 1999 bis 2002 von 0,6 % er-
gibt sich im Vergleich zur Rechtslage vor Einführung der
Reformmaßnahmen in 2010 eine Gesamtniveauabflachung
von knapp 5 %. Nach Fortführung der Versorgungsrücklage
ab 2011 wird in 2017 eine dauerhafte Niveauabflachung von
gut 6,2 % erreicht. Die einzelnen Stufen sind in der folgen-
den Übersicht dargestellt:

II. Fiskale Wirkung der einzelnen Maßnahmen

Der Berechnung liegt eine unterstellte jährliche Anpassung
der Besoldungs- und Versorgungsbezüge von 2 % zugrunde.

1. Versorgungsrücklage von 1999 bis 2002 (Abflachung
0,6 %)

Durch die Einführung der Versorgungsrücklage ab 1999
wird bis 2002 das Versorgungsniveau um knapp 0,6 %
abgesenkt. Die dadurch eingesparten Mittel betragen in
Mio. DM:

Niveauabsenkung in den einzelnen Stufen der
Versorgungsreform

1999 bis 2021

Maßnahme Niveau-
absenkung

Niveau-
absenkung

insgesamt

Versorgungsrücklage
1999 bis 2002

0,6 % 0,6 %

Übertragung der
1. Stufe der Renten-
reform
von 2003 bis 2010

4,3 % 4,9 %

Fortführung der Ver-
sorgungsrücklage
von 2011 bis 2017

1,4 % 6,2 %

Jahr Bund Länder Gemeinden

1999 32 124 17

2000 55 212 29

2001 57 218 29

2002 117 445 59

insgesamt 261 999 134
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2. Abflachung des Versorgungsniveaus von 2003 bis 2010 um 4,33 %

l Durch die Abflachung des Versorgungsniveaus von 2003 bis 2010 in 8 Schritten zu je 0,54 % wird das Versorgungs-
niveau voraussichtlich ab 2010 um 4,33 % abgeflacht sein. Die Einsparungen betragen in Mio. DM:

l Von den Einsparungen der Jahre 2003 bis 2010 wird die Hälfte der Versorgungsrücklage zugeführt (in Mio. DM):

l Einsparungen durch Fortsetzung des Basiseffektes der Versorgungsrücklage (bei Besoldung und Versorgung) in
Mio. DM:

Ab 2010 ist das Versorgungsniveau dauerhaft um 4,33 % abgeflacht.

3. Einsparung durch Fortsetzung der Versorgungsrücklage von 2011 bis 2017

Durch die Fortsetzung der Versorgungsrücklage wird das Versorgungsniveau weiter um knapp 1,4 % abgeflacht. Die Zufüh-
rung zur Versorgungsrücklage beträgt unter Berücksichtigung des Basiseffektes (bei der Versorgung und Besoldung) in
Mio. DM:

Kostensteigernde Maßnahmen

Steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge für aktive Beamte, Richter und Soldaten

Die vorgesehene Einbeziehung der aktiven Beamten, Richter und Soldaten in die Förderung nach § 10a EStG und
XI. Abschnitt EStG ergibt für die öffentlichen Haushalte folgende Steuermindereinnahmen (Zulagen, Einkommensteuer,
Soldidaritätszuschlag) in den Rechnungsjahren:
– in Mio. DM –

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gesamter
Zeitraum

Insgesamt 269 563 886 1 239 1 619 2 039 2 495 2 984 12 094

Bund 54 109 167 227 289 354 421 491 2 112

Länder 184 390 620 875 1 156 1 468 1 811 2 187 8 691

Gemeinden 31 64 99 137 174 217 263 306 1 291

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zeitraum
Insgesamt

Insgesamt 134,5 281,5 443,0 619,5 809,5 1 019,5 1 247,5 1 492,0 6 047,0

Bund 27,0 54,5 83,5 113,5 144,5 177,0 210,5 245,5 1 056,0

Länder 92,0 195,0 310,0 437,5 578,0 734,0 905,5 1 093,5 4 345,5

Gemeinden 15,5 32,0 49,5 68,5 87,0 108,5 131,5 153,0 645,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zeitraum
Insgesamt

Insgesamt 633 647 658 672 687 699 714 729 5 436

Bund 119 122 124 127 130 132 135 138 1 027

Länder 454 463 472 481 492 501 511 522 3 896

Gemeinden 60 62 62 64 65 66 68 69 516

2011 bis 2017

Insgesamt 17 637

Bund 3 121

Länder 12 814

Gemeinden 1 702

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zeitraum
Insgesamt

Insgesamt 430 450 935 900 1 395 1 425 1 895 1 895 9 315

Bund 194 203 423 406 630 639 854 854 4 203

Länder 174 183 378 366 565 574 769 769 3 778

Gemeinden 62 64 134 128 200 202 272 272 1 334
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D. Preiswirkungsklausel

Die vorgesehenen Änderungen bei den Beamtenpensionen
werden keine wesentlichen Änderungen von Angebots- und
Nachfragestrukturen zur Folge haben, die Auswirkungen
auf Einzelpreise und Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, haben könnten. Zur Durchführung des
Gesetzes wird zusätzliches Personal bei Bund, Ländern und
Gemeinden nicht benötigt.

E. Stellungnahme der Gewerkschaften im Rahmen
des Beteiligungsverfahrens

Folgenden Verbänden wurde Gelegenheit gegeben, zu dem
Gesetzentwurf Stellung zu nehmen:

Deutscher Beamtenbund (DBB)

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Deutscher Richterbund

Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichte-
rinnen

Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB)

Deutscher Bundeswehrverband (DBwV)

Der Gesetzentwurf wurde am 5. und 6. September 2001 mit
den Spitzenorganisationen der Verbände erörtert. Dabei
konnten die Standpunkte dahin gehend angenähert werden,
dass die schon erbrachten Einzahlungen in die Versorgungs-
rücklage eine Vorleistung sind, die bei der jetzt anstehenden
Übertragung bereits bei der ersten Stufe ab 2003 berück-
sichtigt werden. Daraus ergibt sich dann ein maximal er-
reichbarer Versorgungssatz von 71,75 % an Stelle der bisher
vorgesehenen 71,25 %. Sichergestellt bleibt, dass durch
beide Maßnahmen zusammen – ebenso wie in der gesetzli-
chen Rentenversicherung – der Anstieg der Versorgung um
5 % abgeflacht wird. Die zweite Stufe der Übertragung der
Rentenreform auf die Beamtenversorgung wird wirkungs-
gleich durch eine Fortführung der Versorgungsrücklage bis
zum Jahre 2017 umgesetzt. Durch eine Revisionsklausel
wird auch in der zweiten Stufe ab 2011 eine äquivalente
Entwicklung zu der Rentenreform sichergestellt. Um die
Versorgungsrücklage als Element der Kapitaldeckung zu-
sätzlich zu stärken, sollen die Einsparungen aus der ersten
Übertragungsstufe zur Hälfte der Versorgungsrücklage zu-
geführt werden. Zugesichert wurde, die Auswirkungen der
Versorgungsreform für die Hinterbliebenen während des
Gesetzgebungsverfahrens vertiefend zu prüfen. Des Weite-
ren soll im weiteren Verfahren geklärt werden, ob durch das
Gesetz kollektive Versorgungsfonds der Spitzenorganisatio-
nen zu den gleichen Bedingungen ermöglicht werden könn-
ten, wie sie für die betriebliche Alterssicherung bestehen.

DBB und DGB begrüßen ausdrücklich die Annäherung der
Standpunkte im Beteiligungsgespräch und werten dies als
ein positives Signal für das weitere Gesetzgebungsverfah-
ren. Nach diesem Gespräch verbleiben aus Sicht der Ver-
bände noch folgende offene Punkte:

DBB

1. Für Beamte und Versorgungsempfänger darf es – aus
Gründen der sozialen Symmetrie – keine Sonderbelas-
tungen geben.

2. Frühere Regelungen zur Begrenzung der Kosten der Be-
amtenversorgung, d. h. Vorleistungen der Beamten und
Versorgungsempfänger, sind rückgängig zu machen,
mindestens aber in geeigneter Weise im Rahmen der Re-
form 2001 anzurechnen. Dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf die Vorschriften nach § 14a BBesG über die
Bildung von Versorgungsrücklagen.

3. Der Versorgungshöchstsatz muss weiterhin aus Gründen
der sozialen Symmetrie über 72 % liegen und bei einem
normalen Berufsverlauf in allen Laufbahngruppen und
auch von den Vollzugsdiensten erreichbar sein, gegebe-
nenfalls über eine Neugestaltung der Ruhegehaltsskala,
progressiv oder dynamisch.

4. Beamte sind in die staatlich geförderte zusätzliche Al-
tersvorsorge ohne Limitierung, z. B. durch Beitragsbe-
messungsgrenzen, einzubeziehen. Die Spitzenorganisa-
tionen der Gewerkschaften sind in die Lage zu verset-
zen, jeweils entsprechende Fonds zu gründen und unter
Beteiligung namhafter Versicherungen zu verwalten.

5. Dem Umstand, dass Versorgungsempfänger und versor-
gungsnahe Jahrgänge eine staatlich geförderte zusätzli-
che Altersvorsorge nicht oder nicht in angemessenem
Umfang aufbauen können, ist aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes bei der Festlegung des Höchstversorgungs-
satzes Rechnung zu tragen.

6. Nachdem die Beamtenversorgung allein in den letzten
zehn Jahren bereits drei Mal gravierenden Veränderun-
gen unterzogen worden ist und jetzt bereits über die
vierte Änderung diskutiert wird, sind Regelungen zu un-
terlassen, die in ihren Auswirkungen heute nicht über-
schaubar sind.

DGB

Der DGB streitet schon lange für eine zukunftssichere Be-
amtenversorgung. In Verfolg dessen hat er bei der Diskus-
sion um den Entwurf eines Versorgungsreformgesetzes
1998 seine Haltung deutlich zum Ausdruck gebracht. Er ist
bereit, die Beamtinnen und Beamten in einem angemesse-
nen Rahmen an der Finanzierung ihrer Alterssicherung stär-
ker als in der Vergangenheit zu beteiligen.

Darüber hinaus hatte der DGB in seiner Stellungnahme zum
Entwurf eines Versorgungsreformgesetzes 1998 bereits ver-
ankert, dass er bereit ist, über die Einführung eines Eigen-
beitrages zur Versorgung für neueinzustellende Beamtenan-
wärterinnen und Beamtenanwärter zu diskutieren.

Der DGB beteiligt sich auch bei diesem Reformvorhaben
konstruktiv an der Debatte. Er erwartet, dass die Bundesre-
gierung mit dem Bundesinnenministerium – wie auch Bun-
destag und Bundesrat – diese Anstrengung anerkennen und
im Rahmen der parlamentarischen Beratungen im Sinne des
Konsensprinzips nach einer Lösung gesucht wird, die für
alle Seiten akzeptabel ist.

Der DGB will die Beamtenversorgung zukunftssicher ma-
chen. Alternative des DGB ist der Ausbau des Rechtsinsti-
tuts „Versorgungsrücklage“ zu einer Versorgungskasse. Der
Versorgungsbeitragssatz soll – bei unverändertem Ruhege-
haltssatz – dabei gestuft in gleichen Schritten bis 2010 auf
gerechte 3 v. H. steigen.

Die Gewerkschaften werden tariflich kollektive Lösungen
gestalten, z. B. Pensionsfonds, die zu vorteilhaften Renditen
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führen. Diese Chancen dürfen den Beamtinnen und Beam-
ten und allen Beschäftigen des öffentlichen Dienstes nicht
verwehrt werden.

Die Versorgungsrücklage zu einem teilweise kapitalgedeck-
ten Versorgungsfonds weiterzuentwickeln, ist der bessere
Weg. Er setzt an der Versorgungsrücklage an und verknüpft
sie mit der von der Bundesregierung gewollten Bevorzu-
gung kollektiver Regelungen. Er passt auch besser zu dem
traditionell kollektiv geregelten Altersversorgungssystem
des Berufsbeamtentums.

Die Versorgungsrücklage gibt Beamtinnen und Beamten
erstmals die Chance, eigene Beiträge nachzuweisen. Damit
wird der Kritik der Bevölkerung begegnet, dass Beamtinnen
und Beamte keinen eigenen Beitrag zu ihrer Altersversor-
gung leisten. Die Weiterentwicklung zur Versorgungskasse
knüpft hier systemkonform an.

Die Versorgungsrücklage als Solidarbeitrag bleibt erhalten
und zwingt die für Finanzen Verantwortlichen in Bund,
Ländern und Gemeinden auch weiterhin Mittel für künftige
Pensionskosten zurückzulegen. Der Verzicht der Versor-
gungsempfängerInnen ist als solidarischer intergenerativer
Ausgleich zwischen heutigen Pensionären und zukünftigen
nur gerechtfertigt, wenn sichergestellt ist, dass die vorent-
haltenen Beträge auch zweckentsprechend verwendet wer-
den. Die Gewähr dafür bietet die weiterentwickelte Versor-
gungsrücklage.

Voraussetzungen für ein solch beitragsgestütztes Versor-
gungssystem sind:

– die zeit- und inhaltsgleiche Übernahme des Tarifergeb-
nisses für die BeamtInnen,

– der Ausweis der Zahlbeträge in den Besoldungstabellen
und der Nachweis der individuellen Beiträge der Beam-
ten und Versorgungsempfänger in den Bezügemitteilun-
gen,

– die Verwaltung der angesparten Mittel durch paritätisch
von Arbeitgebern und Gewerkschaften besetzte Gre-
mien,

– die Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in die
Fördervoraussetzungen einer privaten Altersvorsorge
entsprechend dem Altersvermögensgesetz unter Anwen-
dung der Lohnsteuertabelle A zur Herstellung der glei-
chen steuerlichen Belastung wie bei den Sozialversiche-
rungspflichtigen.

Das Institut „Versorgungskasse“ ist die systemadäquate
Übertragung der Rentenreform auf das eigenständige Ver-
sorgungssystem der Beamten. Es verknüpft kollektive Re-
gelungen mit dem individuellen Anspruch auf Alterssiche-
rung. Die bisher bereits versteckt geleisteten Beiträge so-
wohl der Beamten als auch der Versorgungsempfänger wer-
den endlich sichtbar gemacht.

Versorgungsfonds und Versorgungsrücklage ermöglichen
mittelfristig ein beitragsgestütztes Versorgungssystem für
künftige Beamtinnen und Beamte. Diese Option würde
durch einen Verzicht auf den Ausbau der Versorgungsrück-
lage jedenfalls nicht offen gehalten.

CGB und DBwV haben sich den Einwänden von DBB und
DGB zur Berücksichtigung der Vorleistungen der Beamten
und Versorgungsempfänger sowie des Vertrauensschutzes

für Versorgungsempfänger und der versorgungsnahen Jahr-
gänge und zur Erreichbarkeit des Versorgungshöchstsatzes
bei einem normalen Berufsverlauf angeschlossen. Der
DBwV hat darüber hinaus noch soldatenspezifische Frage-
stellungen angesprochen.

Zu den Stellungnahmen ist zu bemerken:

l Der Ausbau der Versorgungsrücklage zu einem Versor-
gungsfonds mit individuellen Ansprüchen der Beamten
erscheint verfassungsrechtlich riskant, weil individuelle
Beitragszahlungen der Beamten und Versorgungsemp-
fänger im Hinblick auf das verfassungsrechtlich garan-
tierte Alimentationsprinzip Bedenken aufwerfen. Da-
rüber hinaus ergibt sich mit dem Ausbau der Versor-
gungsrücklage zu einem Pensionsfonds, bei dem in den
monatlichen Besoldungsabrechnungen die „Beiträge“
auszuweisen wären, die Analogie zum Sozialversiche-
rungsrecht, weil sich die so gebildeten Sondervermögen
als Pendants zu den Fonds der Rentenversicherung deu-
ten ließen, mit der Folge, dass für die Beiträge Eigen-
tumsschutz des Art. 14 GG wie für Rentenanwartschaf-
ten in der Sozialversicherung gelten würde. Die Über-
führung der Beamtenversorgung in ein sozialversiche-
rungsrechtliches System ist dem Gesetzgeber jedoch von
Verfassungs wegen verwehrt (vgl. BVerfGE 76, 256
[319]).

Neben diesem systematischen verfassungsrechtlichen
Ansatz gilt es auch zu berücksichtigen, dass der Beamte
hier zum Aufbau eines Pensionsfonds verpflichtet würde
(„Zwangssparen“), während ihm nach dem Entwurf ei-
nes Versorgungsänderungsgesetzes für den freiwilligen
Aufbau einer privaten Zusatzvorsorge eine staatliche
Förderung bewilligt würde. Jegliche Form einer zwangs-
weisen Verpflichtung des Beamten zu einer ergänzenden
Altersversorgung neben der durch den Dienstherrn ge-
leisteten Versorgung würde jedoch die grundrechtliche
Sphäre berühren und müsste sich am Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit messen lassen. Wird der Dienstherr sei-
ner aus dem Alimentationsprinzip folgenden Pflicht zur
amtsangemessenen Versorgung seiner Beamten in vol-
lem Umfang gerecht, so ist letztlich das Gebot der Erfor-
derlichkeit verletzt, wenn dem Beamten zudem ein
zwangsweises Sparen aufgebürdet wird.

l Zu den Ausführungen des DBB, dass die Einschränkun-
gen früherer Reformen nicht als Vorleistungen bei der
Übertragung der Rentenreform durch den Entwurf des
Versorgungsänderungsgesetzes 2001 berücksichtigt wor-
den seien, ist darauf hinzuweisen, dass die Reformen
zwar Einschnitte in die Beamtenversorgung gebracht ha-
ben, aber größtenteils keine Sonderopfer der Beamten
darstellen. Bei den sogenannten Vorleistungen handelt es
sich zumeist um Maßnahmen, die vor dem Hintergrund
vergleichbarer oder sogar stärkerer Einschnitte in der ge-
setzlichen Rentenversicherung zu sehen sind (z. B. Anhe-
bung der allgemeinen Altersgrenze, die Einführung von
Versorgungsabschlägen bei einem Ausscheiden vor Errei-
chen der Regelaltersgrenze, die Verschärfung der Anrech-
nungsvorschriften bei Hinzuverdienst und die einge-
schränkte Berücksichtigung von Ausbildungszeiten), um
Regelungen, die keine Parallele im Bereich der gesetzli-
chen Rentenversicherung haben und durch notwendige
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Anpassungen des Versorgungsrechts gerechtfertigt waren
(z. B. Verlängerung der Frist für die Versorgungswirk-
samkeit von Beförderungen, die Wiederherstellung der
früheren Nichtruhegehaltfähigkeit von Stellenzulagen),
oder um besoldungs- und tarifpolitische Maßnahmen, die
nichts mit der Versorgung zu tun haben (z. B. Festschrei-
bung der Sonderzuwendung, die Änderung der Besol-
dungstabellen und die Einführung leistungsbezogener
Besoldungselemente). Als Vorleistung im eigentlichen
Sinne können allein die bisher erbrachten 0,6 % der Ver-
sorgungsrücklage angesehen werden. Diese Leistung ist
im vorliegenden Entwurf berücksichtigt.

l Der Kritik von DBB und DGB am Gesetzentwurf wegen
des aus ihrer Sicht nicht ausreichend berücksichtigten
Vertrauensschutzes ist entgegenzuhalten, dass mit dem
Gesetzentwurf nicht bestehende Versorgungsbezüge ge-
kürzt, sondern lediglich künftige Zuwächse abgeflacht
werden. Insofern sind hier die Grundsätze des Vertrau-
ensschutzes nicht tangiert, da diese sich nicht auf den zu-
künftigen Anstieg der Bezüge beziehen können. Dessen
ungeachtet hindert der Grundsatz des Vertrauensschut-
zes den Gesetzgeber nicht am Erlass von Vorschriften,
die sich für einen bestimmten Kreis von Betroffenen un-
günstiger als bisherige Regelungen auswirken und eine
Einschränkung bisher eingeräumter Rechtspositionen
mit sich bringen. So hat der Beamte nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes grundsätzlich
keinen Anspruch darauf, dass ihm die Versorgungsrege-
lung, unter der er in das Beamten- und Ruhestandsver-
hältnis eingetreten ist, unverändert erhalten bleibt. So
wären auch Kürzungen eines erworbenen, weiterbeste-
henden Versorgungsanspruchs zulässig, solange der
standesgemäße Unterhalt durch die Kürzung nicht be-
einträchtigt wird. Sind sogar Kürzungen bestehender
Versorgungsansprüche zulässig, so sind die mit diesem
Gesetzentwurf vorgesehenen modifizierten Versorgungs-
anpassungen im Hinblick auf Vertrauensschutzgesichts-
punkte erst recht zulässig. Im Übrigen sieht auch die
Rentenreform – anders als bisher – keine Übergangsre-
gelungen für Bestandsrentner und rentennahe Jahrgänge
vor.

l Ferner ist bei dem Umstand, dass Ruhestandsbeamte
nicht mehr in der Lage sind, sich eine private Altersvor-
sorge aufzubauen, zu berücksichtigen, dass auch nach
wirkungsgleicher Übertragung der Rentenreform auf die

Beamtenversorgung eine amtsangemessene Versorgung
weiter gewährleistet ist. Demgemäß dient die ergän-
zende private Altersvorsorge nicht dazu, überhaupt erst
eine „Vollversorgung“ zu gewährleisten. Die durch steu-
errechtliche Vorschriften erfolgende Förderung einer
solchen Altersvorsorge ist vielmehr als staatliches Ange-
bot zu verstehen. Sie stellt eine flankierende Maßnahme
zu der bereits dem verfassungsrechtlichen Gebot der
„Amtsangemessenheit“ genügenden Versorgung dar.
Ziel ist es, die aktiven Beamten ebenso wie die renten-
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer in die gesetzli-
che Förderung einer privaten zusätzlichen Vorsorge ein-
zubeziehen. Den Beamten soll – ähnlich wie dies bei den
Arbeitnehmern geschieht – durch die staatliche Unter-
stützung ein Anreiz geboten werden, um eine zusätzliche
private Vorsorge aufbauen zu können.

l Zur Aussage des DBB, der Höchstversorgungssatz sei
bei einem normalen Berufsverlauf nicht in allen Lauf-
bahngruppen und auch nicht von den Vollzugsbeamten
erreichbar, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die
Maßnahmen des Gesetzentwurfs keine Auswirkungen
auf die Erreichbarkeit des Höchstversorgungssatzes ha-
ben. Unbeschadet dessen bleibt bei typischem Berufs-
verlauf in allen Laufbahngruppen einschließlich der
Vollzugsdienste der Höchstversorgungssatz erreichbar:
So kann beispielsweise ein im Jahre 1956 geborener Be-
amter des mittleren Dienstes im Bereich der Feuerwehr
nach Berufsausbildung und mehrjähriger Tätigkeit in der
Privatwirtschaft vor der Verbeamtung eine ruhegehalt-
fähige Dienstzeit von über 40 Jahren und damit den
Höchstversorgungssatz erreichen.

l Der Forderung des DBB, die Beamten bei der staatlich
geförderten zusätzlichen Altersvorsorge von der Limitie-
rung, z. B. durch Beitragsbemessungsgrenzen, freizu-
stellen, kann nicht entsprochen werden: Die Bundes-
regierung hat bei der Einbringung der Rentenreformge-
setzgebung dem Gebot der sozialen Symmetrie folgend
beschlossen, die Maßnahmen der Rentenreform wir-
kungsgleich in systemgerechter Art auf die Beamtenver-
sorgung zu übertragen. Dem würde die Forderung des
DBB zuwiderlaufen. Gründe im System der Beamten-
versorgung, die eine Besserstellung gegenüber dem Be-
reich der gesetzlichen Rentenversicherung gebieten, lie-
gen nicht vor. Insoweit wird auf die Begründung des Ge-
setzentwurfs verwiesen.
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